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I. EINLEITUNG

I Einleitung

Im	Rahmen	dieser	Ausarbeitung1	soll	der	Frage	nachgegan-
gen	werden,	welche	rechtlichen	Regelungen	in	Deutschland	
einer	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kon-
texten	 an	 Herkunftsstaaten	 und	 Herkunftsgesellschaften	
entgegenstehen	 könnten,	 wenn	 das	 Sammlungsgut	 dem	
Vermögen	öffentlicher	Einrichtungen	zugeordnet	wird.	Der	
Fokus	 der	 vorliegenden	 rechtlichen	 Betrachtungen	 liegt	
auf	Bestimmungen	im	Haushaltsrecht	zur	Veräußerung	von	
Vermögenswerten,	 die	 zum	 Eigentum	 des	 Bundes,	 eines	
Landes	oder	einer	Kommune	gehören.

In	 der	 vorliegenden	 Ausarbeitung	 bleiben	 sonstige	
rechtliche	 Erwägungen,	 insbesondere	 im	Hinblick	 auf	 die	
konkrete	 Ausgestaltung	 und	 Umsetzung	 von	 Rückgabe-
prozessen,	die	in	Bezug	auf	Sammlungsgut	aus	kolonialen	
Kontexten	eine	Rolle	spielen	können,	außer	Betracht.	Es	ist	
allerdings	darauf	hinzuweisen,	dass	in	der	Praxis	vor	einer	
Rückgabe	von	diesem	Sammlungsgut	im	Einzelfall	aufgrund	
der	außenpolitischen	Brisanz	immer	das	Auswärtige	Amt	in	
den	 Prozess	 einbezogen	werden	 sollte.	 Fragen	möglicher	
Beschränkungen	der	Veräußerung	von	staatlichen	Vermö-
genswerten	aufgrund	besonderer	Zweckbindung	 in	Bezug	

auf	das	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	sind	nicht	
Schwerpunkt	dieser	Ausarbeitung,	werden	aber	kurz	the-
matisiert.

Zunächst	 soll	 ein	 kurzer	 Überblick	 über	 die	 verschie-
denen	 öffentlich-rechtlichen	 Organisationsformen	 von	
Einrichtungen,	die	über	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kon-
texten	verfügen	können,	gegeben	werden,	um	die	Kriterien	
für	die	Anwendbarkeit	der	haushaltsrechtlichen	Rahmen-
bedingungen	 zu	 klären	 (II.).	 Schwerpunkt	 der	 folgenden	
Analyse	bilden	mögliche	Beschränkungen	 im	Hinblick	 auf	
die	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontex-
ten	 an	 die	 Herkunftsstaaten	 und	 Herkunftsgesellschaften	
durch	das	Haushaltsrecht	auf	Ebene	des	Bundes,	der	Län-
der	und	der	Kommunen	 (III.).	Die	Analyse	der	Rechtslage	
im	Haushaltsrecht	bildet	die	Grundlage	für	die	Bestimmung	
der	 rechtlichen	 Folgen	eines	Verstoßes	 gegen	die	 gelten-
den	haushaltsrechtlichen	Vorschriften	(IV.),	bevor	schließ-
lich	 mögliche	 rechtliche	 Reformen	 im	 Bereich	 des	 Haus-
haltsrecht	diskutiert	werden	sollen,	die	eine	Rückgabe	von	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	in	Zukunft	erleich-
tern	könnten	(V.).

1 	Die	vorliegende	Ausarbeitung	beruht	auf	Vorarbeiten	des	ehemali-
gen	Wissenschaftlichen	Mitarbeiters	der	Kontaktstelle	für	Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	in	Deutschland,	Dr.	Leopold	von	Carlowitz.	Der	
Dank	der	Verfasserin	gilt	zudem	Prof.	Dr.	Dirk	Leißner,	Leiter	des	Instituts	

für	 Kommunalrecht,	 Kommunales	 Wirtschaftsrecht	 und	 Kommunalpo-
litik	 der	Hochschule	 für	Verwaltung	und	 Finanzen	 Ludwigsburg	 für	 die	
kritischen	Anmerkungen.
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II. ORGANISATIONSFORMEN VON SAMMLUNGSGUT AUS  
 KOLONIALEN KONTEXTEN VERWAHRENDEN EINRICHTUNGEN  
 UND HAUSHALTSRECHTLICHE KONSEQUENZEN

Die	 öffentlichen	 Einrichtungen,	 die	 in	 Deutschland	 über	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	verfügen,	weisen	
erhebliche	Unterschiede	im	Hinblick	auf	ihre	Organisation-
formen	auf.	Zudem	ergibt	sich	im	föderalen	staatlichen	Sys-
tem	eine	Unterscheidung	zwischen	Einrichtungen,	die	der	
Verwaltung	des	Bundes,	und	solche,	die	der	Verwaltung	ei-
nes	Landes	zugeordnet	werden.	In	Flächenländern	spielen	
zudem	kommunale	Einrichtungen	eine	große	Rolle,	die	der	
jeweiligen	 kommunalen	 Gebietskörperschaft	 zuzuordnen	
sind.

Diese	 unterschiedlichen	 Organisationsformen	 der	
Sammlungsgut	 verwahrenden	 Einrichtungen	 können	 im	
Hinblick	 auf	 die	 Anwendbarkeit	 haushaltsrechtlicher	 Be-
stimmungen	von	Bedeutung	sein,	die	bei	der	Rückgabe	von	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	relevant	werden.	
Im	Folgenden	werden	deshalb	zunächst	die	verbreitetsten	
Organisationformen	 der	 betreffenden	 Einrichtungen	 dar-
gestellt	 (1.),	 bevor	 auf	 die	 Anwendbarkeit	 einschlägiger	
haushaltsrechtlicher	 Vorgaben	 kurz	 eingegangen	 werden	
soll	(2.).

1.	 Relevante	Organisationsformen

Der	 Staat	 fungiert	 als	 originärer	 Verwaltungsträger,	 denn	
er	 besitzt	 ursprüngliche	Herrschaftsgewalt	 und	 leitet	 sei-
ne	Existenz	und	Befugnisse	von	keiner	anderen	Instanz	ab.	
Nach	 der	 deutschen	 föderalen	 Verfassungsordnung	 sind	
Staat	sowohl	der	Bund	als	auch	die	einzelnen	Länder,	so-
dass	 Staatsverwaltung	 demnach	 teils	 Bundesverwaltung	
und teils Landesverwaltung ist.2	 Sowohl	 auf	 Bundes-	 als	
auch	auf	Landesebene	wird	zudem	zwischen	der	unmittel-
baren	 und	 der	 mittelbaren	 Staatsverwaltung	 unterschie-
den.3

Im	 Bereich	 der	 unmittelbaren	 Staatsverwaltung	 erle-
digt	 der	 Staat	 die	 anstehenden	Aufgaben	 selbst	 bzw.	 be-
dient	sich	zu	diesem	Zweck	eigener	Behörden,	die	als	Orga-

ne	des	Staates	auf	Bundes-	oder	Landesebene	fungieren.	
Diese	 Behörden	 sind	 insoweit	 rechtlich	 unselbständige	
Verwaltungseinheiten,	während	der	Bund	oder	das	jeweili-
ge	Land	die	Verwaltungsträger	sind.4	Im	für	Sammlungsgut	
aus	 kolonialen	Kontexten	 relevanten	Kultur-	 und	Wissen-
schaftssektor	 liegt	die	Verwaltungsträgerschaft	für	unmit-
telbare	Staatsverwaltung	auf	Bundesebene	in	der	Regel	bei	
der	Bundesbeauftragten	für	Kultur	und	Medien	und	in	den	
Ländern	bei	dem	jeweils	für	Kultur	und	Forschung	zustän-
digen	Ministerium.

Im	 Bereich	 der	 mittelbaren	 Staatsverwaltung	 erfüllt	
der	 Staat	 seine	 Verwaltungsaufgaben	 nicht	 selbst,	 d. h.	
durch	 eigene	 Behörden,	 sondern	 bedient	 sich	 rechtlich	
selbständiger/ausgegliederter	 Verwaltungsträger,	 denen	
er	diese	Aufgaben	zur	Erledigung	überträgt	bzw.	überlässt.5 
Diese	ausgegliederten	Verwaltungsträger	sind	in	erster	Li-
nie	 juristische	 Personen	des	 öffentlichen	Rechts	wie	 Kör-
perschaften,	Anstalten	oder	Stiftungen,	können	aber	auch	
Beliehene sein.6	Merkmal	mittelbarer	Staatsverwaltung	ist,	
dass	 den	 ausgegliederten	 Verwaltungsträgern	 ein	 Recht	
auf	 Selbstverwaltung	 zusteht.7	 Sie	 unterliegen	 insoweit	
keinen	 Weisungen,	 können	 aber	 ggf.	 der	 Rechtsaufsicht	
der	Bundes-	bzw.	Landesbehörden	unterstellt	sein.	Zudem	
steht	 ihnen	 das	 Recht	 zur	 eigenen	 Haushaltsaufstellung	
und	Bewirtschaftung	zu.

Beispiele	 für	 mittelbare	 Bundesverwaltung	 im	 Kultur-	
und	Wissenschaftssektor	sind	die	Stiftung	Preußischer	Kul-
turbesitz8	und	das	Deutsche	Historische	Museum9. Bei der 
weit	überwiegenden	Zahl	der	Einrichtungen	im	Kultur-	und	
Wissenschaftssektor	 handelt	 es	 sich	 aber	 um	 Einrichtun-
gen,	 die	 Teil	 der	mittelbaren	 Landesverwaltung	 sind.	 Eine	
Vielzahl	der	Einrichtungen,	die	über	Sammlungsgut	aus	ko-
lonialen	Kontexten	verfügen,	ist	mithin	der	mittelbaren	Lan-
desverwaltung	zuzuordnen.	Einerseits	kann	die	mittelbare	
Staatsverwaltung	 durch	 die	 Kommunen	 als	 die	 dem	 Land	
untergeordnete	 Gebietskörperschaften	 wahrgenommen	
werden.	Insbesondere	kleinere	Museen	haben	häufig	keine	
eigene	Rechtspersönlichkeit,	 sondern	sind	Teil	der	 jeweili-
gen	 Kommunalverwaltung.	 Kommunen	 nehmen	 aufgrund	

2 Maurer/Waldhoff,	§ 21	Rn. 7	m. w. N.
3 Maurer/Waldhoff,	§ 21	Rn. 12.
4 Vgl.	 für	Details	Maurer/Waldhoff,	 § 21	Rn. 1 ff.,	 19 ff.;	 vgl.	Gröpl	 in:	
ders.,	§ 105	BHO/LHO	Rn. 7.
5 Maurer/Waldhoff,	§ 23	Rn. 1.
6 Vgl.	für	Details	Maurer/Waldhoff,	§ 23	Rn. 1,	31 ff.,	58 ff.
7 Vgl.	Maurer/Waldhoff,	§ 23	Rn. 2,	31.
8 Webseite	 der	 Stiftung	 Preußischer	 Kulturbesitz,	 Profil	 der	 Stiftung	
Preußischer	 Kulturbesitz,	 https://www.preussischer-kulturbesitz.de/

ueber-uns/profil-der-spk.html	 (letzter	 Zugriff	 14.05.23).	 Vgl.	 für	Details	
Stiftung	 Preußischer	 Kulturbesitz,	 Die	 rechtliche	 Ordnung	 der	 Stiftung	
Preußischer	 Kulturbesitz.	 Zusammenstellung	 der	 für	 die	 Stiftung	 und	
ihre	 Arbeit	 maßgebenden	 Regelungen	 und	 höchstrichterlichen	 Urteile	
mit	Erläuterungen	des	Herausgebers	 (Berlin	2014),	https://www.preus-
sischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/medi-
athek/ueber_uns/rp/rechtliche_ordnung_spk_berlin_2014.pdf	 (letzter	
Zugriff	14.05.23).
9 Für	Details	vgl.	Mößle,	S. 38 ff.

II. Organisationsformen	von	verwahrenden	Einrichtungen	und	haushaltsrechtliche	Konsequenzen

https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/mediathek/ueber_uns/rp/rechtliche_ordnung_spk_berlin_2014.pdf
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/mediathek/ueber_uns/rp/rechtliche_ordnung_spk_berlin_2014.pdf
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/mediathek/ueber_uns/rp/rechtliche_ordnung_spk_berlin_2014.pdf
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/ueber-uns/profil-der-spk.html


7

ihrer	 ausdrücklichen	 verfassungsrechtlichen	 Verankerung	
in	 Art. 28	 Abs. 2	 GG,	 ihrer	 demokratischen	 Legitimierung	
durch	Wahlen	und	den	umfassenden	Kompetenzzuweisun-
gen	allerdings	eine	Sonderstellung	ein.10 Andererseits kann 
die	mittelbare	Verwaltung	auch	auf	Landesebene	von	sons-
tigen	 juristischen	 Personen	 öffentlichen	 Rechts	 wie	 Kör-
perschaften,	Anstalten	und	 Stiftungen	öffentlichen	Rechts	
übernommen	werden.	Neben	einigen	Museen	fallen	auch	
Hochschulen	in	der	Regel	in	diese	Kategorie.11

2. Anwendbarkeit der haushaltsrecht- 
 lichen Vorgaben

Grundsätzlich	 sind	 Vorgaben	 des	 öffentlichen	 Haushalts-
rechts	zum	Umgang	mit	Staats-	und	Kommunalvermögen,	
insbesondere	 bei	 unentgeltlichen	 Rückgaben	 von	 Samm-
lungsgut	aus	kolonialen	Kontexten,	von	allen	Einrichtungen	
zu	 beachten.	 In	 Abhängigkeit	 von	 der	 Organisationsform	
der	betreffenden	Einrichtungen	können	sich	aber	bestimm-
te	Besonderheiten	ergeben,	die	im	Folgenden	kurz	darge-
stellt	werden	sollen.

Zunächst	 ist	 zwischen	 den	 Bestimmungen	 des	 staatli-
chen	und	des	kommunalen	Haushaltsrechts	zu	differenzie-
ren.	Während	 sich	 für	 Einrichtungen,	 die	 dem	 Bund	 bzw.	
dem	 jeweiligen	 Land	unmittelbar	 zugeordnet	werden,	die	
haushaltsrechtlichen	Bestimmungen	 zur	Veräußerung	 von	
Staatsvermögen	 grundsätzlich	 aus	 der	 Bundes-	 bzw.	 der	
jeweiligen	Landeshaushaltsordnung	ergeben,	gilt	 für	kom-
munale	 Einrichtungen	 das	 kommunale	 Haushaltsrecht.	
Hintergrund	für	die	speziellen	kommunalrechtlichen	Rege-
lungen	ist	die	bereits	erwähnte	Sonderstellung	der	Kommu-
nalkörperschaften,	deren	Selbstverwaltungsrecht	über	das	
der	anderen	juristischen	Personen	öffentlichen	Rechts	hin-
ausgeht.	Für	den	Bereich	des	kommunalen	Haushaltsrechts	
haben	die	Länder,	die	gemäß	Art. 30	und	70	Abs. 1	GG	da-
für	die	Gesetzgebungskompetenz	besitzen,	 in	 ihren	 jewei-
ligen	 Kommunalgesetzen	 (Kommunalverfassungsgesetz,	
Gemeinde-	und	Landkreisordnung,	etc.)	sowie	 in	den	dar-
auf	gestützten	Kommunalhaushaltsverordnungen	 insoweit	 

eigene	 Vorschriften	 erlassen.12	 Ergänzende	 Vorschriften	
können	auch	die	 kommunalen	 (Haushalts-)Satzungen	und	
die	 kommunalen	 Haushaltspläne	 enthalten,	 die	 von	 der	
jeweiligen	 Kommune	 aufgrund	 der	 ihr	 zustehenden	 Fi-
nanzhoheit	(Art. 28	II	3	HS. 1	GG)	erlassen	werden.	Ist	eine	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	verwahrende	Ein-
richtung	 einer	 kommunalen	Gebietskörperschaft	 zuzuord-
nen,	sind	bei	der	Prüfung,	ob	eine	Rückgabe	im	konkreten	
Einzelfall	möglich	 ist,	 somit	 immer	die	 genannten	Rechts-
quellen	zu	konsultieren.	Diese	können	auch	innerhalb	eines	
Landes	von	Kommune	zu	Kommune	ggf.	erhebliche	Unter-
schiede	aufweisen.

Bei	 Einrichtungen,	 die	 der	 mittelbaren	 Bundes-	 oder	
Landesverwaltung	 zuzuordnen	 sind,	 ohne	 Kommunalver-
waltung	 zu	 sein,	 ergeben	 sich	 folgende	 Besonderheiten:	
Alle	 Haushaltsordnungen	 auf	 Bundes-	 und	 Landesebene	
sehen	 vor,	 dass	 bei	 sogenannten	 bundes-	 bzw.	 landes-
unmittelbaren	 juristischen	 Personen	 das	 Haushaltsrecht	
entsprechend	 zur	 Anwendung	 kommt.13	 Hintergrund	 ist,	
dass	 für	 die	 Haushaltswirtschaft	 der	 mittelbaren	 Staats-
verwaltung	 durch	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts	 einheitliche	 Rechtsmaßstäbe	 gelten	 sollen.14 Da-
mit	 soll	 durch	 Vergleichbarkeit	 zum	einen	 der	 haushalts-
wirtschaftliche	Verkehr	und	zum	anderen	die	Aufsicht	und	
Steuerung erleichtert werden.15	 Allerdings	 finden	 die	 all-
gemeinen	Bestimmungen	der	Haushaltsordnungen	nur	 in	
den	 Fällen	 Anwendung,	 soweit	 keine	 Sondervorschriften	
bestehen.16	 Diese	 Sondervorschriften	 sind	 zum	 einen	 in	
den	Haushaltsordnungen	selbst	geregelt,	können	sich	aber	
auch	aus	anderen	Rechtsquellen	ergeben.	Häufig	sind	hier	
auch	die	Gesetze,	mit	denen	die	 jeweilige	 juristische	Per-
son	 öffentlichen	 Rechts	 errichtet	wurde,	 zu	 berücksichti-
gen.17	Vor	der	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	
Kontexten	 durch	 eine	 Einrichtung,	 die	 als	 juristische	 Per-
son	öffentlichen	Rechts	organisiert	ist,	muss	folglich	immer	
geprüft	werden,	ob	etwaige	 Sondervorschriften,	wie	 z. B.	
die	 Zweckbestimmung	der	 jeweiligen	 juristischen	Person,	
einer	Rückgabe	entgegensteht.18

Schließlich	sind	ggf.	bei	Sondervermögen	Besonderhei-
ten	zu	berücksichtigen,	die	sich	auf	die	möglichen	Rückga-
bepläne	 der	 Einrichtung	 in	 Bezug	 auf	 Sammlungsgut	 aus	
kolonialen	Kontexten	auswirken	können.	Unter	Sonderver-
mögen	versteht	man	rechtlich	unselbständige,	abgesonderte	 

10 Vgl.	für	Details	Mauer/Waldhoff,	§ 23	Rn. 2 ff.
11 Vgl.	Pautsch/Dillenburger,	Teil	A	Rn. 22 ff.
12 Gröpl	in:	ders.,	Einl.	BHO/LHO	Rn. 37;	§ 105	BHO/LHO	Rn. 24 ff.
13 Bund:	§ 105	BHO;	Alle	weiteren	Länder	außer	Hamburg:	§ 105	bzw.	
Art. 105	LHO;	Hamburg:	§ 98	LHO.
14 Gröpl	 in:	 ders.,	 § 105	 BHO/LHO	 Rn. 1.	 Vgl.	 zur	 Begrifflichkeit	 der	
bundes-	bzw.	 landesunmittelbaren	 juristischen	Personen	Hentschel,	 in:	
Heuer/Scheller,	§ 105	BHO	Rn. 5.
15 Zingsheim	in:	Heuer/Scheller,	Vorb.	zu	Teil	VI	BHO	Rn. 2.
16 Gröpl	in:	ders.,	§ 105	BHO/LHO	Rn. 13.	Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/
Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 2.
17 Gröpl	in:	ders.,	§ 105	BHO/LHO	Rn. 13;	Hentschel	in:	Heuer/Scheller,	
§ 105	BHO	Rn. 28.
18 Soweit	Sammlungsgut	verwahrende	Institutionen	in	der	Rechtsform	
der	Stiftung	bürgerlichen	Rechts	organisiert	sind,	finden	Bestimmungen	

des	 öffentlichen	Haushaltsrechts	 keine	 Anwendung,	 sondern	 nach	 der	
Stiftungsrechtsreform	 von	 2021	 die	 Bestimmungen	 des	 BGB.	 Bei	 der	
Geltendmachung	von	Restitutionsansprüchen	sind	hier	vor	allem	Fragen	
zum	 Schutz	 des	 Grundstockvermögens	 relevant,	 soweit	 das	 belastete	
Kulturgut	davon	umfasst	wird.	 Im	Rahmen	der	Gesetzesreform	hat	der	
Gesetzgeber	in	Bezug	auf	mögliche	Restitutionsansprüche	in	der	Geset-
zesbegründung	 allerdings	 klargestellt,	 dass	 Grundstockvermögen	 nicht	
zwingend	in	seiner	konkreten	Form	erhalten	werden	muss. Auch	in	die-
sen	Fällen	kann	eine	Restitution	daher	nicht	grundsätzlich	abgelehnt	wer-
den,	sondern	es	muss	eine	Einfallprüfung	anhand	bestimmter	Maßstäbe,	
wie	 z. B.	 des	 Stiftungszwecks,	 durchgeführt	 werden,	 vgl.	 Gesetzesent-
wurf	der	Bundesregierung	zur	Vereinheitlichung	des	Stiftungsrechts	vom	
31.03.2021,	BT-Drs. 19/28173,	zu	§ 83c	Abs. 1	S. 1	(S. 56).	Für	Bewertung	
siehe	Weiler-Esser,	Die	Auswirkungen	der	Stiftungsrechtsnovelle	für	den	
Kulturbereich	(2021)	3/4	KUR	86	(89 f.).
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Teile	des	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalvermögens,	die	
durch	Gesetz	oder	Satzung	entstanden	sind	und	zur	Erfül-
lung	einzelner	 staatlicher	bzw.	 kommunaler	Aufgaben	die-
nen	 sollen,	 ohne	 über	 einen	 eigenen	 administrativen	 Un-
terbau	 zu	 verfügen.19	 Im	 Hinblick	 auf	 Sammlungsgut	 aus	
kolonialen	Kontexten	 kann	 Sondervermögen	 insbesondere	
in	zwei	Fallgruppen	auf	kommunaler	Ebene	eine	Rolle	spie-
len. Einerseits kann es sich bei der verwahrenden Einrich-
tung	um	ein	 im	 Eigenbetrieb	 geführtes	Museum	handeln,	
das	als	haushaltsrechtlich	verselbständigter	Haushaltsträger	
eigene	Haushaltspläne	aufstellen	kann	und	dessen	Einnah-
men	 und	 Ausgaben	 nicht	 zwingend	 in	 den	 Haushaltsplan	
integriert werden.20	Andererseits	umfasst	Sondervermögen	
auch	rechtlich	unselbständige	Stiftungen,	in	deren	Rahmen	

ein/e	Stifter/-in	einem/r	Treuhänder/-in	 (hier	dem	Verwal-
tungsträger)	durch	Vertrag	oder	eine	Verfügung	von	Todes	
wegen	das	betreffende	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kon-
texten	 übertragen	 hat.21	 Im	 Bereich	 des	 staatlichen	 Haus-
haltsrechts	 auf	 Bundes-	 und	 Landesebene	 wird	 auch	 im	
Fall	 von	 Sondervermögen	 von	 einer	 entsprechenden	 An-
wendung	 der	 allgemeinen	 haushaltsrechtlichen	 Veräuße-
rungsbestimmungen	 ausgegangen.22	 Dasselbe	 gilt	 auch	 im	
kommunalen	 Haushaltsrecht.23 Allerdings ist auch hier in 
Bezug	auf	die	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	
Kontexten	immer	neben	den	allgemeinen	haushaltsrechtli-
chen	Vorgaben	 zu	prüfen,	ob	die	Aufgaben-,	Verwaltungs-	
und	Organisationsstruktur	des	jeweiligen	Sondervermögens	
dem	Vorhaben	entgegensteht.24

19 Vgl.	 Gröpl	 in:	 ders.,	 § 105	 BHO/LHO	 Rn. 2;	 Hentschel,	 in:	 Heuer/
Scheller,	§ 113	BHO	Rn. 4;	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 609 ff.
20 Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 610.	Vgl.	für	Details	zu	Rechtsgrundlagen	des	
Eigenbetriebs	Gern/Brüning,	Kapitel	16	Rn. 1034 f.
21 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn	614 ff.
22 Bund:	§ 113	BHO.	Alle	weiteren	Länder	außer	Hamburg:	§ 113	bzw.	
Art. 113	LHO;	Hamburg:	§ 106	LHO.

23 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 610.
24 Vgl.	Gröpl	 in:	ders.,	§ 105	BHO/LHO	Rn. 4;	Rabenschlag	 in:	Heuer/
Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 2;	v.	Lewinski/Burbat,	§ 113	BHO	Rn. 4 ff.;	Nebel	
in:	Piduch,	§ 113	BHO	Rn. 2;	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 609 ff.	614 ff.	Zur	Fra-
ge,	wie	sich	Auflagen	zur	Nichtveräußerung	durch	den	Stifter	auswirken,	
siehe	Finkenauer,	Restitutionsverbot	durch	Auflage	(2021)	5	KUR	134.
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III. HAUSHALTSRECHTLICHE BESCHRÄNKUNGEN BEI RÜCKGABE VON  
 SAMMLUNGSGUT AUS KOLONIALEN KONTEXTEN

Das	 Haushaltsrecht	 betrifft	 die	 öffentlich-rechtliche	 Bin-
dung,	 der	 das	 gesamte	 Eigentum	 aller	 staatlichen	 oder	
kommunalen	Ebenen	unterliegt.	Davon	sind	beispielweise	
auch	Vermögengegenstände	wie	Sammlungsgut	aus	kolo-
nialen	Kontexten	erfasst,	die	staatlichen	Stellen	oder	den	
Kommunen	zugeordnet	sind.	Das	Haushaltsrecht	gibt	nicht	
nur	Regeln	für	die	Exekutive	zur	Verwaltung	des	staatlichen	

und	des	kommunalen	Eigentums	vor,	sondern	sichert	zum	
einen	 das	 Budgetrecht	 des	 Parlaments	 auf	 Bundes-	 und	
Landesebene	als	wesentliches	Element	parlamentarischer	
Regierungskontrolle25	 und	 zum	 anderen	 die	 Finanzhoheit	
der	verschiedenen	Gebietskörperschaften	auf	kommunaler	
Ebene	als	Ausprägung	des	Recht	auf	kommunale	Selbstver-
waltung	gemäß	Art. 28	Abs. 1	GG.26

Exkurs: Rechtsgrundlagen im Haushaltsrecht

Relevante	Rechtsgrundlagen	im	Haushaltsrecht,	die	als	Steuerungs-	und	Kontrollinstrumente	dienen,	sind	im	Bereich	des	allgemeinen	
Haushaltsrecht	die	Dauergesetze	und	im	Bereich	des	speziellen	Haushaltsrecht	die	i. d. R.	für	ein	bis	zwei	Jahre	verabschiedeten	Haus-
haltsgesetze,	das	Gewohnheits-	und	Richterrecht27	sowie	die	zur	ergänzenden	Norminterpretation	dienenden	Verwaltungsvorschriften.

Zu	den	Dauergesetzen	gehören:
• Normen	der	Haushaltsverfassung	in	Art. 110	bis	Art. 114	GG,
• das	Haushaltsgrundsätzegesetz,	das	als	Bundesgesetz	auf	der	Ermächtigung	in	Art. 109	Abs. 4	GG	beruht	und	allgemeine		  
haushaltsrechtliche	Grundsätze	für	Bund	und	Länder	definiert,28

• die	Haushaltsordnungen	des	Bundes	und	der	Länder,	die	die	Regelungen	des	Haushaltsgrundsätzegesetzes	aufgreifen,	 
konkretisieren	und	ergänzen	und

• im	Bereich	des	Kommunalverfassungsrechts	die	Gemeinde–	und	Kreisordnungen	bzw.	die	Kommunalverfassunggesetze.

Die	Haushaltsgesetze,	die	nur	für	einen	begrenzten	Zeitraum	Wirkung	entfalten	und	in	regelmäßigen	Abständen	vom	Parlament	erneut	
verabschiedet	werden	müssen,	enthalten	eine	Ermächtigung	der	Verwaltung	mit	Ansätzen	im	Haushaltsplan,	Ausgaben	zu	leisten	und	
Verpflichtungen	einzugehen	 (§ 3	Abs. 1	HGrG,	§ 3	Abs. 1	BHO).	 Im	Rahmen	des	 jeweiligen	Haushaltsgesetzes	wird	eine	Entscheidung	
getroffen,	für	welchen	Zweck	welche	Dienststelle	wie	viel	Geld	ausgeben	darf.	Der	Haushaltsplan,	der	gemäß	Art. 110	Abs. 2	Satz 1	GG	
durch	das	Haushaltsgesetz	festgestellt	wird,	bildet	als	Wirtschaftsplan	die	Grundlage	für	die	Finanzwirtschaft	für	das	jeweils	kommende	
Haushaltsjahr.	Während	die	kurzfristige	Finanzplanung	auf	Bundes-	und	Landesebene	durch	die	Haushaltsgesetze	und	Haushaltspläne	
geregelt	wird,	werden	auf	kommunaler	Ebene	die	relevanten	Regelungen	in	den	Haushaltssatzungen	getroffen.29

25 Vgl.	 Tappe/Wernsmann,	 Rn. 64 ff.;	 Rn. 14	 m. w. N.	 auf	 Rechtspre-
chung	des	BVerfG.
26 Vgl.	Gröpl	in:	ders.,	Einl.	BHO/LHO	Rn. 37;	§ 105	BHO/LHO	Rn. 24 ff.;	
im	Detail	Schwarting,	Rn. 20 ff.
27 Vgl.	Tappe/Wernsmann,	Rn. 60.

Die	Kompetenzen	im	Bereich	des	Haushaltsrecht	sind	zwi-
schen	 den	 jeweiligen	 Gebietskörperschaften	 aufgeteilt	
und	 strikt	 voneinander	 zu	 trennen.	 Jede	 Gebietskörper-
schaft	 hat	 ihren	 eigenen	Haushalt.	 Für	 Bund	 und	 Länder	
regelt	 Art. 109	 Abs. 1	 GG	 dies	 explizit,	 indem	 er	 festlegt,	
dass	 die	Haushaltswirtschaft	des	Bundes	 und	der	 Länder	
selbständig	und	voneinander	unabhängig	sind.	Detaillierte	
haushaltsrechtliche	Regelungen	auf	Bundes-	und	 Landes-
ebene	finden	 sich	 in	 den	Bundes-	 oder	 Landeshaushalts-
ordnungen.	 Für	 die	 Kommunen,	 denen	 im	 Gegensatz	 zu	
den	Ländern	mangels	Staatsqualität	lediglich	das	Recht	auf	

28 Besondere	Bedeutung	entfaltet	der	Grundsatz	der	wirtschaftlichen	
und	sparsamen	Verwaltung,	§ 6	HGrG.
29 Vgl.	für	Details	siehe	Lange,	Kapitel	16	Rn. 30 ff.

Selbstverwaltung	gem.	Art. 28	Abs. 2	GG	zusteht,	müssen	
Vorgaben	 des	 Landesrechts	 beachtet	werden,	 die	 in	 den	
Gemeinde-	 und	 Kreisordnungen	 bzw.	 den	 Kommunalver-
fassungsgesetzen	enthalten	sind.

Um	die	missbräuchliche	Weggabe	 von	Vermögensge-
genständen,	die	als	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalver-
mögen	 klassifiziert	 werden,	 zu	 vermeiden,	 enthalten	 die	
haushaltsrechtlichen	 Regelungsinstrumente	 Bestimmun-
gen	 zur	 Veräußerung	 von	 Vermögen,	 das	 der	 jeweiligen	
Gebietskörperschaft	 zugeordnet	 wird.	 Die	 Veräußerung	
von	 Staats-	 und	 Kommunalvermögen	 wird	 nach	 diesen	 

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten



10

gesetzlichen	 Regelungen	 an	 bestimmte	 Voraussetzungen	
geknüpft,	 die	 grundsätzlich	 von	 den	 jeweiligen	 Verwal-
tungsträgern	zu	berücksichtigen	sind.

Diese	Bestimmungen	sind	auch	bei	der	Rückgabe	von	
Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	Kontexten,	 das	 von	 staatli-
chen	und	kommunalen	 Institutionen	verwahrt	wird,	 rele-
vant.	Hintergrund	für	die	Anwendbarkeit	haushaltsrechtli-
cher	Veräußerungsbeschränkungen	 ist	der	Umstand,	dass	
dieses	 Sammlungsgut	 nach	 der	 bestehenden	 Rechtslage	
in	 Deutschland	 der	 Körperschaft	 als	 Vermögenswert	 zu-
geordnet	wird,	 die	 Träger	 der	 verwahrenden	 Einrichtung	
wie	ein	Museum	oder	eine	Hochschule	ist.	Diese	rechtliche	
Zuordnung	beruht	darauf,	dass	Rechtsansprüche	der	Her-
kunftsstaaten	 und	 Herkunftsgesellschaften	 auf	 Herausga-
be	des	Sammlungsguts	nach	geltendem	deutschem	Recht	
für	 koloniale	Kontexte	aufgrund	von	vielfältigen	Gründen	
wie	 beispielsweise	 Verjährungs-	 und	 Beweisregeln	 keine	
Anwendung	finden	bzw.	nicht	durchsetzbar	sind.30	Die	kon-
krete	 Organisationsform	 der	 Einrichtungen	 spielt	 für	 die	
Anwendbarkeit	der	haushaltsrechtlichen	Veräußerungsbe-
stimmungen	häufig	nur	eine	untergeordnete	Rolle.31

Aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 verfassungsrechtli-
chen	Grundlage	sollen	im	Folgenden	zunächst	die	rechtli-
chen	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Veräußerung	 auf	 Bun-
des-	 und	 Landesebene	betrachtet	werden	 (1.),	 bevor	 die	
rechtlichen	 Rahmenbedingungen	 auf	 kommunaler	 Ebene	
genauer	behandelt	werden	(2.).

1. Rechtliche Rahmenbedingungen für  
 Vermögensveräußerung auf Bundes-  
 und Landesebene

Rechtliche	Regelungen	zu	den	konkreten	Voraussetzungen	
für	 die	 Veräußerungen	 von	 Bundes-	 bzw.	 Landesvermö-
gen	finden	sich	in	erster	Linie	in	den	Haushaltsordnungen	
des	 Bundes	 und	 der	 Länder,	 die	 durch	 die	 dazugehöri-
gen	 Verwaltungsvorschriften	 konkretisiert	 werden.	Wäh-
rend	 die	 Bestimmungen	 in	 den	Haushaltsordnungen	 der	
16	Bundesländer	und	des	Bundes	bezüglich	der	Veräuße-
rung	 von	 Staatsvermögen	 große	 Ähnlichkeit	 aufweisen,	
ergeben sich teilweise erhebliche Unterschiede bei der 
Konkretisierung	 dieser	 allgemeinen	 Vorschriften	 durch	
die	 verwaltungsinternen	 Ausführungsbestimmungen	 des	
Bundes	und	der	Länder.	Neben	Regelungen	 in	den	Haus-
haltsordnungen	 können	 spezielle	 Veräußerungsbestim-
mungen	 auch	 in	Haushaltsgesetzen	 des	 Bundes	 und	 der	
Länder	oder	in	den	dazugehörigen	Haushaltsplänen	aufge-
nommen	werden,	die	nur	für	einen	begrenzten	Zeitraum	

gelten	 und	 in	 regelmäßigen	 Abständen	 von	 ein	 bis	 zwei	
Jahren	verabschiedet	werden.	Schließlich	enthalten	auch	
einige	 Landesverfassungen	 explizite	 Bestimmungen	 zur	
Veräußerung	von	Landesvermögen,	die	grundsätzlich	die	
Zustimmung	der	Landesparlamente	vorsehen.32 

Die	 nachfolgende	 Analyse	 befasst	 sich	 in	 erster	 Linie	
mit	 den	 Grundvoraussetzungen	 für	 die	 Veräußerungen	
nach	der	Bundes-	und	den	Landeshaushaltordnungen	und	
stellt	detailliert	mögliche	Abweichungen	von	den	Grundvo-
raussetzungen	dar	 (a.).	Anschließend	werden	noch	Rege-
lungen	zur	Veräußerung	von	Landesvermögens	behandelt,	
die	in	einigen	Landesverfassungen	enthalten	sind	(b.).

a. Veräußerungen von Bundes- und Landes- 
 vermögen nach den Haushaltsordnungen

Sowohl	der	Bund	als	auch	die	Länder	lassen	nach	den	haus-
haltsrechtlichen	 Vorschriften	 in	 den	 Haushaltsordnungen	
eine	Veräußerung	 ihres	Vermögens	nur	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	zu.	Im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Ver-
mögensgegenständen	steht	es	dem	Bund	und	den	Ländern	
frei,	solche	Regelung	zu	treffen,	denn	zu	diesem	Thema	ent-
hält	 das	Haushaltsgrundsätzegesetz	 keine	 Bestimmungen.	
Die	Normen	 zu	Vermögensveräußerungen	 in	 der	 Bundes-
haushaltsordnung	(BHO)	und	den	Landeshaushaltsordnun-
gen	(LHOs)	konkretisieren	den	haushaltsrechtlichen	Grund-
satz	der	Wirtschaftlichkeit	 in	der	Verwaltung	und	das	sich	
aus	dem	Rechtstaatsprinzip	ergebende	Willkürverbot.33

i. Anwendungsbereich der einschlägigen Vor- 
	 schriften	der	Haushaltsordnungen

Der	Anwendungsbereich	der	Vorschriften	zur	Vermögens-
veräußerung	 nach	 der	 BHO	 und	 den	 LHOs	 ist	 eröffnet,	
wenn	es	sich	um	einen	Vermögensgegenstand	in	Sinne	die-
ser	Vorschriften	handelt,	der	veräußert	werden	soll.

Der	Vermögensbegriff	wird	in	den	Haushaltsordnungen	
nicht	 gesetzlich	 definiert,	 ist	 laut	 der	 einschlägigen	Kom-
mentarliteratur	 aber	weit	 zu	 verstehen.	Unter	 Vermögen	
in	Sinne	der	Haushaltsordnungen	fallen	somit	alle	Gegen-
stände,	die	einen	wirtschaftlichen	Wert	haben,	d. h.	denen	
nach	 Verkehrsanschauung	 ein	 Geldwert	 beizumessen	 ist	
und	die	deshalb	im	geschäftlichen	Verkehr	nur	gegen	Ent-
gelt	zu	erlangen	sind.	Außerdem	müssen	die	Vermögens-
gegenstände	entweder	dem	Land	oder	dem	Bund	gehören.	
Liegt	 das	 Eigentum	an	 den	Vermögensgegenständen	 bei-
spielswiese	bei	der	Kommune,	finden	nicht	die	LHOs,	son-
dern	die	kommunalverfassungsrechtlichen	Bestimmungen	
Anwendung.34

30 Vgl.	z. B.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 95.
31 Siehe	für	Details	oben	unter	II.2.
32 Vgl.	 Art. 72	 III	 HmbVerf;	 Art. 66	 MVVerf;	 Art. 63	 NdsVerf;	 Art. 92	 
LSAVerf;	Art. 81	BayVerf.

33 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 1;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 3.	
34 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 2;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 6;	Dittrich,	§ 63	BHO	Rn. 2.
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Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 wird	 in	 der	
Regel	 von	 diesem	 Vermögensbegriff	 erfasst,	 denn	 Her-
kunftsstaaten	 und	 Herkunftsgesellschaften	 werden	 ihre	
Rechte	 an	 den	 Gegenständen	 aufgrund	 von	 Zeitablauf	
und Beweisschwierigkeiten nach der bestehenden Rechts-
lage	 in	Deutschland	nicht	mehr	 geltend	machen	können.	
Lediglich	 hinsichtlich	menschlicher	 Überreste,	 die	 sich	 in	
den	betreffenden	staatlichen	Sammlungen	befinden,	kön-
nen	Zweifel	an	der	Zuordnung	zum	Staat	bestehen.	Zwar	
werden sterbliche Überreste nach herrschender Meinung 
zivilrechtlich	als	Sache	i. S. d.	§ 90	BGB	klassifiziert,	gelten	
aber	aufgrund	des	nachwirkenden	Persönlichkeitsschutzes	
für	einen	gewissen	Zeitraum	als	außerhalb	des	Rechtsver-
kehrs	stehend	(sog.	res	extra	commercium).35 Nach dieser 
Auffassung	 können	 zumindest	 an	 den	 Überresten	 jüngst	
Verstorbener	 keine	 Vermögensrechte	 begründet	werden.	
Ungeklärt	 ist	allerdings	bisher,	zu	welchem	Zeitpunkt	sich	
dies	ändert.	Neben	der	bei	Erdbestattung	geltenden	Min-
destruhezeit	geht	die	Literatur	bisher	vor	allem	dann	von	
einer	 Sonderstellung	menschlicher	Überreste	 aus,	 soweit	
diese	noch	Gegenstand	der	Totenehrung	durch	Angehöri-
ge	oder	die	Allgemeinheit	sind.36	Für	die	Bestimmung	des	
Zeitpunkts,	 wann	 die	 Totenehrung	 endet	 bzw.	 eine	 sog.	
„Entwidmung	stattfindet,	sind	insoweit	die	konkreten	Um-
stände	des	Einzelfalls	ausschlaggebend.	Die	Frage,	welchen	
Einfluss	 Bräuche	 und	 Gepflogenheiten	 anderer	 Kulturen	
auf	die	Bestimmung	des	Zeitraums	der	Totenehrung	haben,	
wird	im	Kontext	der	Rückgabe	von	menschlichen	Überres-
ten	aus	kolonialen	Kontexten	entscheidend	sein.37

Eine	Veräußerung	im	Sinne	der	BHO	und	der	LHOs	liegt	
dann	vor,	wenn	Eigentum	an	einer	Sache	übertragen	wird.	
Der	 Rechtsgrund	 für	 die	 Übertragung	 (z. B.	 Kauf,	 Tausch	
oder	 Schenkung)	 ist	dabei	unerheblich.	Auch	unentgeltli-
che	 Eigentumsübertragungen,	 die	 insbesondere	 bei	 der	
Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	
eine	entscheidende	Rolle	spielen	werden,	sind	somit	eine	
Veräußerung	im	haushaltsrechtlichen	Sinne.	Für	eine	Ver-
äußerung	 ist	 zudem	 erforderlich,	 dass	 das	 Eigentum	 an	
natürliche	oder	juristische	Personen	außerhalb	der	unmit-
telbaren	Bundes-	oder	Landesverwaltung	übertragen	wird.	
Mithin	sind	nur	bei	Eigentumsübertragungen	an	Dritte	oder	
Behörden	der	mittelbaren	Bunds-	bzw.	Landesverwaltung	
(Körperschaften,	Anstalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	
Rechts)	die	Regeln	zur	Vermögensveräußerung	in	der	BHO	
oder	den	LHOs	einschlägig.38

ii. Grundvoraussetzungen zur Vermögensveräußerung  
 in den Haushaltsordnungen

Für	 die	 Veräußerung	 von	 Bundes-	 und	 Landesvermögen,	
die	in	allen	Haushaltsordnungen	in	§ 63	geregelt	ist,	müs-
sen	grundsätzlich	zwei	Voraussetzungen	gegeben	sein.

Erstens	können	Vermögensgegenstände	nur	dann	ver-
äußert	werden,	wenn	 sie	 zur	Erfüllung	der	Aufgaben	des	
Bundes	oder	des	Landes	in	absehbarer	Zeit	nicht	benötigt	
werden.	Bei	der	Bewertung,	ob	ein	Gegenstand	für	die	Auf-
gabenerfüllung	(noch)	notwendig	ist,	müssen	aufgrund	des	
im	Haushaltsrecht	geltenden	Grundsatzes	der	Wirtschaft-
lichkeit	 und	 Sparsamkeit	 im	 Rahmen	 einer	 Zweck-Mit-
tel-Relation	insbesondere	die	wirtschaftlichen	Folgen	einer	
Veräußerungsentscheidung	 berücksichtigt	 werden.39 Die 
Gebietskörperschaft	 sollte	mithin	 positiv	 feststellen,	 dass	
die	 Vorteile	 einer	 Veräußerung	 die	 möglichen	 Nachteile	
wie	etwa	den	Wegfall	der	Nutzungsmöglichkeit	des	Gegen-
stands	überwiegen.	Grundsätzlich	steht	hier	der	jeweiligen	
Gebietskörperschaft	aber	 gewisser	Beurteilungsspielraum	
zu.	 Die	Notwendigkeit	 eines	 Vermögensgegenstandes	 für	
die	 öffentliche	 Aufgabenerfüllung	 entfällt	 beispielweise,	
wenn	der	Gegenstand	nicht	mehr	einer	Bundes-	oder	Lan-
desaufgabe	dient,	ein	Bedarf	nicht	mehr	besteht,	oder	der	
Gegenstand	 zur	 Aufgabenerfüllung	 nicht	 mehr	 geeignet	
ist	 (z. B.	weil	er	technisch	veraltet	 ist).	Zudem	steht	einer	
Veräußerung	auch	dann	nichts	 im	Wege,	wenn	durch	die	
Veräußerung	Bewirtschaftungsmittel	eingespart	und	damit	
zusätzliche	Haushaltsmittel	gewonnen	werden.40 Teilweise 
wird	sogar	vertreten,	dass	bei	einem	erheblichen	Finanzauf-
wand	für	die	Erhaltung	eines	Gegenstandes,	der	in	keinem	
Verhältnis	 zu	 dessen	Wiederbeschaffungswert	 steht,	 sich	
aus	 § 63	 der	 jeweiligen	 Haushaltsordnung	 in	 Verbindung	
mit	 dem	 haushaltsrechtlichen	 Grundsatz	 der	 Wirtschaft-
lichkeit	und	Sparsamkeit	eine	Pflicht	zur	Veräußerung	 für	
den	Bund	oder	das	jeweiligen	Land	ergeben	kann.41

Bei	 der	Bewertung,	 ob	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	
Kontexten	 für	 die	 Aufgabenerfüllung	 der	 jeweiligen	 Ge-
bietskörperschaft	 noch	 notwendig	 ist,	 sind	 die	 aktuellen	
Debatten	in	Bezug	auf	die	Aufarbeitung	von	kolonialem	Un-
recht	und	die	Rückgabe	von	betroffenem	Sammlungsgut	zu	
berücksichtigen.	In	diesem	Zusammenhang	ist	insbesonde-
re	auf	die	Ersten	Eckpunkte	zum	Umgang	mit	Sammlungs-
gut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 (im	 Folgenden	 „Erste	 Eck-
punkte“),	die	am	16.	September	2019	von	Vertreter/-innen	

35 Vgl.	Stresemann	in:	MüKo-BGB,	§ 90	Rn. 29;	Marly	in:	Soergel,	§ 90	
Rn. 12	
36 Vgl.	Stresemann	in:	MüKo-BGB,	§ 90	Rn. 30;	Marly	in:	Soergel,	§ 90	
Rn. 12.
37 Siehe	für	Details	Deutscher	Museumsbund,	Empfehlungen	zum	Um-
gang	mit	menschlichen	Überresten	 in	Museen	und	Sammlungen	 (April	
2013),	 S. 35–42,	 https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/ 
2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.
pdf	 (letzter	 Zugriff	 22.09.23);	 Thielecke/Geisdorf,	 S. 106–120	 m.w.N,	 
https://www.museumsbund.de/publ ikat ionen/umgang-mit- 

menschlichen-ueberresten-in-museen-und-sammlungen/	(letzter	Zugriff	
22.09.23).
38 Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 2;	Dittrich,	§ 63	
BHO	Rn. 1.	
39 Vgl.	 Nägerl	 in:	 Heuer/Scheller,	 § 6	 BHO	 Rn. 5;	 Rabenschlag	 in:	 
Heuer/Scheller,	§ 63	BHO	Rn. 7.	11;	Dittrich,	§ 6	BHO	Rn. 7.
40 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 6;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 11.
41 Vgl.	Dittrich,	§ 63	BHO	Rn. 4.1.

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten

https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2019/2019-03-25_Erste-Eckpunkte-Sammlungsgut-koloniale-Kontexte_final.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2019/2019-03-25_Erste-Eckpunkte-Sammlungsgut-koloniale-Kontexte_final.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.pdf
https://www.museumsbund.de/publikationen/umgang-mit-menschlichen-ueberresten-in-museen-und-sammlungen/
https://www.museumsbund.de/publikationen/umgang-mit-menschlichen-ueberresten-in-museen-und-sammlungen/
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des	Bundes,	der	Länder	und	der	kommunalen	Spitzenver-
bände	verabschiedet	wurden,	zu	verweisen.42	 Im	Rahmen	
der	 Ersten	 Eckpunkte	 signalisieren	 die	 staatlichen	 und	
kommunalen	 Akteure/-innen	 die	 „generelle	 Bereitschaft	
zur	Rückführung“	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kon-
texten	in	die	jeweiligen	Herkunftsstaaten	und	Herkunftsge-
sellschaften	 und	 erklären	 die	 Ermöglichung	 der	 Rückfüh-
rungen	 von	 Kulturgütern,	 „deren	 Aneignung	 in	 rechtlich	
und/oder	 ethisch	 heute	 nicht	 mehr	 vertretbarer	 Weise	
erfolgte“,	 als	 „ethisch-moralischen	 Verpflichtung	 und	 […]	
wichtige	 politische	 Aufgabe	 unserer	 Zeit“.	 Zwar	 handelt	
es	 sich	bei	den	Ersten	Eckpunkten	 lediglich	um	eine	 „ge-
meinsame	politische	Positionierung“	der	relevanten	Akteu-
re/-innen,	die	keinerlei	Rückgabepflicht	für	die	zuständigen	
Gebietskörperschaften	begründet.43	Allerdings	können	die	
Ersten	Eckpunkte	bei	der	Frage,	ob	Sammlungsgut	aus	ko-
lonialen	Kontexten	zur	Aufgabenerfüllung	des	Bundes	oder	
des	Landes	im	Kulturbereich	noch	notwendig	ist,	nicht	au-
ßer	Acht	gelassen	werden.	Im	Übrigen	ist	auf	den	Leitfaden	
zum	Umgang	mit	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	
des	Deutschen	Museumsbundes	zu	verweisen,44 der unter 
anderem	 einige	 Anhaltspunkte	 für	 die	 Ausstellungs-	 und	
Forschungspraxis	enthält.

Allerdings	 ist	 auf	 einen	 Aspekt	 hinzuweisen,	 der	 bei	
der	Beurteilung,	ob	ein	betroffener	Vermögensgegenstand	
noch	 für	 die	 Aufgabenwahrnehmung	 von	 Bundes-	 oder	
Landesaufgaben	notwendig	ist,	problematisch	sein	könnte.	
Betroffen	sind	 insbesondere	Rückgabemodelle,	die	vorse-
hen,	dass	das	Eigentum	an	dem	betreffenden	Objekt	aus	
kolonialem	Kontext	 zwar	auf	den	Herkunftsstaat	bzw.	die	
Herkunftsgesellschaft	übergeht,	das	Objekt	aber	gegen	Zah-
lung	eines	Mietentgelts	in	einem	deutschen	Museum	ver-
bleibt.	In	diesen	Fällen	könnte	unter	Umständen	argumen-
tiert	werden,	dass	einer	Veräußerung	der	augenscheinlich	
fortbestehende	Nutzungsbedarf	entgegensteht.	Inwieweit	
Gesetzesänderungen	 in	der	BHO	und	einzelnen	 LHOs	 zur	
Ermöglichung	von	öffentlich-privaten	Partnerschaften,	die	
in	eingeschränktem	Rahmen	Sale-and-lease-back-Geschäf-
te	 im	Bereich	der	staatlichen	 Infrastruktur	zulassen,	auch	
für	die	Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	Kon-
texten	eine	Rolle	spielen	könnten,	wäre	zu	prüfen,	falls	die	
Politik	sich	für	solche	Rückgabemodelle	entscheiden	sollte.

Zweitens	gilt	bei	der	Veräußerung	von	Vermögensge-
genständen,	die	nicht	mehr	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	des	
Bundes	oder	des	Landes	in	absehbarer	Zeit	benötigt	wer-
den, der	Grundsatz,	dass	diese	nur	 zu	 ihrem	vollen	Wert	
veräußert	 werden	 dürfen.	 Dieses	 Gebot	 beruht	 auf	 dem	
allgemein	 im	 Haushaltsrecht	 geltenden	 Prinzip,	 dass	 der	

Staat	nichts	zu	verschenken	hat.	Dieser	Grundsatz	lässt	sich	
wiederum	aus	der	Pflicht	der	Verwaltung	zum	wirtschaftli-
chen	Handeln	(z. B.	§ 7	BHO)	und	der	damit	verbundenen	
Gewährleistung	 der	 wertmäßigen	 Erhaltung	 des	 staatli-
chen	Vermögens	herleiten.	Laut	der	die	Haushaltsordnun-
gen	konkretisierenden	Verwaltungsvorschriften	erfolgt	die	
Wertbemessung	der	betreffenden	Veräußerungsobjekte	in	
der	Regel	nach	dem	gemeinen	Wert,	wobei	damit	der	Ver-
kehrswert	gemeint	ist.	Falls	ein	Marktpreis	feststellbar	ist,	
ist	 nach	 allen	 einschlägigen	Verwaltungsvorschriften	eine	
Wertermittlung	nicht	mehr	erforderlich.45

Bei	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 ist	 die	
Veräußerung	 der	 betreffenden	 Vermögengegenstände	 zu	
ihrem	 vollen	 Wert	 an	 die	 Herkunftsstaaten	 oder	 Vertre-
ter/-innen	der	Herkunftsgesellschaften	unter	moralischen	
und	 ethischen	 Gesichtspunkte	 problematisch,	 denn	 bei	
dieser	Vorgehensweise	wird	dem	Umstand	keine	Rechnung	
getragen,	 dass	 die	 Vermögensgegenstände	 häufig	 gegen	
bzw.	ohne	den	Willen	der	ehemaligen	Eigentümer/-innen	
nach	Deutschland	verbracht	wurden	oder	eine	Einwilligung	
im	Rahmen	asymmetrische	Machtverhältnisse	erzwungen	
wurde.	 Insoweit	besteht	die	Gefahr,	dass	das	asymmetri-
sche	 Verhältnis	 zwischen	 den	 ehemaligen	 Kolonien	 und	
Deutschland	und	das	damit	verbundene	Unrecht	der	Kolo-
nialzeit	durch	die	Rückgabepraxis	perpetuiert	wird.	Zudem	
kann	die	auf	dem	Kunstmarkt	für	die	betreffenden	Objek-
te	erzielte	Wertsteigerung	dazu	führen,	dass	ein	Rückkauf	
durch	 die	 Herkunftsstaaten	 bzw.	 Vertreterinnen	 der	 Her-
kunftsgesellschaften	 generell	 unmöglich	 wird.	 Aufgrund	
dieses	spezifischen	Kontextes	bieten	die	allgemeinen	haus-
haltsrechtlichen	 Bestimmungen,	 die	 grundsätzlich	 eine	
Unter-Wert-Veräußerung	 von	 staatlichem	 Vermögen	 ver-
meiden	wollen,	 zur	 Veräußerung	 von	 Sammlungsgut	 aus	
kolonialen	 Kontexten	 im	 Regelfall	 nicht	 den	 geeigneten	
rechtlichen	Rahmen.

iii. Ausnahmen vom Verbot der Unter-Wert- 
 Veräußerungen

Alle	Haushaltsordnungen	sehen	in	§ 63	zwei	Möglichkeiten	
vor,	Ausnahmen	vom	Gebot	der	Veräußerung	von	staatli-
chen	Vermögensgegenständen	zu	vollem	Wert	zuzulassen,	
die	auch	 für	die	Veräußerung	von	Sammlungsgut	aus	ko-
lonialen	 Kontexten	 zur	 Anwendung	 kommen	 können.	 Ei-
nerseits	kann	durch	die	Legislative	eine	Ausnahme	in	den	
jeweiligen	Haushaltsgesetzen	bzw.	Haushaltplänen	zugelas-
sen	werden.	Andererseits	kann	in	bestimmten	Einzelfällen,	 

42 Erste	Eckpunkte	zum	Umgang	mit	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kon-
texten,	Anlage	II	z.	NS	1.	Kultur-MK,	13.	März	2019,	Berlin,	https://www.
kmk.org/aktuelles/artikelansicht/eckpunkte-zum-umgang-mit-samm-
lungsgut-aus-kolonialen-kontexten.html	(letzter	Zugriff	16.04.23).	
43 Antwort	der	Bundesregierung	auf	Kleine	Anfrage	der	AfD	zum	The-
ma	„Rechtlicher	Rahmen	der	Rückgabe	der	Benin-Bronzen	in	deutschen	
Museumssammlungen	in	Nigeria“,	BT-Drs. 20/3923,	Antwort	zu	Frage	8.	
Vgl.	dazu	auch	die	rechtliche	Einordnung	der	im	Bereich	von	NS-verfol-
gungsbedingt	erzogenem	Kulturgut	geltenden	Washingtoner	Prinzipien,	

BVerwG,	Urteil	v.	24.11.11	–	7	C	12	/10,	BVerwGE	141,	196–210,	 juris,	
Rn. 43.	
44 Deutscher	 Museumsbund,	 Leitfaden	 zum	 Umgang	 mit	 Samm-
lungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 (Februar	 2021),	 https://www.mu-
seumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungs-
gut-aus-kolonialen-kontexten/	(letzter	Zugriff	16.04.23).
45 Für	Details	 vgl.	Nebel	 in:	 Piduch,	 § 63	BHO	Rn. 7;	Rabenschlag	 in:	
Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 14;	Dittrich,	§ 63	BHO	Rn. 4.2.

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten

https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/
https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/
https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/
https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/eckpunkte-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten.html
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die	in	den	Haushaltsordnungen	ausdrücklich	geregelt	sind,	
die	 Exekutive	 auch	 selbständig	 ohne	 Beteiligung	 der	 Le-
gislative	 über	 eine	 Ausnahme	 entscheiden.	 Diese	 beiden	
Möglichkeiten	stehen	in	einem	Rangverhältnis	zueinander,	
denn	Ausnahmen	vom	Gebot	der	Veräußerung	zu	vollem	
Wert	sind	grundsätzlich	durch	die	Legislative	zu	treffen,	um	
eine	unkontrollierte	Schmälerung	des	Staatsvermögens	zu	
vermeiden.	Nur	in	eng	begrenzten	Einzelfällen	kann	auf	die	
Beteiligung	der	Legislative	verzichten	werden.	Diese	in	den	
Haushaltsordnungen	 explizit	 festgelegten	 Ausnahmetat-
bestände	 sind	 deshalb	 laut	 Kommentarliteratur	 sehr	 eng	
auszulegen.46

Im	 Rahmen	 der	 ersten	 und	 grundsätzlich	 vorzugs-
würdigen	 Ausnahmemöglichkeit	 steht	 es	 der	 Legislative	
frei,	 die	 Unter-Wert-Veräußerung	 in	 bestimmten	 Fällen	
im	 Haushaltsplan	 durch	 entsprechenden	 Zweckbestim-
mungsvermerk47	oder	im	Haushaltsgesetz	durch	abstrakte	
Ausnahmeregelung	im	Rahmen	der	Durchführungsbestim-
mungen	zuzulassen.	Eine	 solche	Zulassung	einer	Ausnah-
me	 im	 Haushaltsplan	 durch	 Zweckbestimmungsvermerk	
ist	nur	dann	entbehrlich,	wenn	sich	aus	der	Zweckbestim-
mung	des	einschlägigen	Titels	anderweitig	ergibt,	dass	die	
aus	 den	 Mitteln	 zu	 beschaffenden	 Gegenstände	 für	 die	
kostenlose	oder	verbilligte	Abgabe	bestimmt	sind	(z. B.	im	
Rahmen	der	Öffentlichkeitsarbeit	der	Staatsregierung).48

Beschließt	 die	 Legislative	 eine	 Ausnahme	 vom	 Ge-
bot	 der	Veräußerung	 zu	 vollem	Wert	 im	Haushaltsgesetz	
oder	 Haushaltsplan,	 ersetzt	 diese	 Ermächtigung	 an	 die	
Verwaltung	 allerdings	 nicht	 die	 Ermessensausübung	 im	
Einzelfall.	Die	Ausnahmeregelung	räumt	lediglich	der	Exe-
kutive	eine	Entscheidungsbefugnis	ein,	sodass	immer	eine	
Interessenabwägung	 vorgenommen	 werden	 muss. Eine	
Unter-Wert-Veräußerung	 ist	 laut	 einhelliger	Meinung	der	
Kommentarliteratur	 insoweit	nur	dann	zulässig,	wenn	ein	
diesbezügliches	 Bundes-	 bzw.	 Landesinteresse	 vorliegt.	
In	 der	 Praxis	muss	die	 zuständige	 Titelverwalter/-in	 auch	
bei	 Ausnahmeregelungen	 in	 den	 Haushaltsgesetzen	 bzw.	
Haushaltsplänen	mithin	immer	prüfen,	ob	der	Zweck,	der	
mit	 Abgabe	 des	 Vermögengegenstandes	 unter	 Wert	 un-

terstützt	 werden	 soll,	 zu	 Aufgaben	 des	 Bundes	 bzw.	 des	
Landes	zählt.	Eine	Verpflichtung	zur	Abgabe	ergibt	sich	aus	
Ausnahmeregelungen	im	Haushaltsgesetz	oder	Haushalts-
plan	nicht,	weil	diese	als	reines	Innenrecht	keine	Außenwir-
kung	entfalten.49

In	der	Praxis	haben	bislang	Baden-Württemberg,	Bay-
ern	 und	 Hessen	 Sonderbestimmungen	 in	 ihre	 aktuellen	
Haushaltsgesetze	aufgenommen,	die	neben	der	unentgelt-
lichen	 Übertragung	 von	 NS-verfolgungsbedingt	 entzoge-
nem	Kulturgut	eine	vergleichbare	Regelung	auch	für	Samm-
lungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	vorsehen.50 In Hinblick 
auf	 Kulturgüter	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 ermöglicht	 der	
Gesetzgeber	 insoweit	 die	unentgeltliche	Rückgabe	dieser	
Gegenstände	 „an	 den	 Herkunftsstaat,	 an	 Vertreter	 der	
Herkunftsgesellschaft,	 den	Berechtigten	oder	 an	 eine	 ge-
eignete	Institution“,	insbesondere	„weil	ihre	Aneignung	in	
rechtlich	oder	ethisch	heute	nicht	mehr	vertretbarer	Weise	
erfolgte“	auf	Grundlage	einer	„Würdigung	der	Gesamtum-
stände“.	Wie	bereits	erwähnt	gelten	die	Haushaltsgesetze	
anders	 als	 die	Haushaltsordnungen	 nur	 für	 ein	 Jahr	 bzw.	
bei	einem	Doppelhaushalt	für	zwei	Jahre,	sodass	über	die	
Aufnahme	 bzw.	 Beibehaltung	 der	 Sonderbestimmung	 in	
das	jeweilige	Haushaltsgesetz	 in	regelmäßigen	Abständen	
erneut	durch	die	Legislative	entschieden	werden	muss. Auf	
Bundesebene	hat	sich	die	Legislative	entschieden,	Sonder-
regelungen	 zur	 unentgeltlichen	 Veräußerung	 von	 Samm-
lungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	direkt	im	Haushaltsplan	
im	 Rahmen	 mehrerer	 Haushaltsvermerke	 aufzunehmen,	
die	 inhaltlich	 den	 Regelungen	 in	 den	 Haushaltsgesetzen	
von	Baden-Württemberg	und	Bayern	weitgehend	entspre-
chen.51

Die	zweite	Ausnahmemöglichkeit	vom	Gebot	der	Ver-
äußerung	 zu	 vollem	Wert,	 die	 auf	 expliziten	 Ausnahme-
regelungen	in	den	Haushaltsordnungen	beruht,	kommt	in	
zwei	Fallkonstellationen	in	Betracht.	Alle	Haushaltsordnun-
gen	legen	in	§ 63	insoweit	fest,	dass	die	Exekutive	dann	zur	
alleinigen	 Entscheidung	 bezüglich	 einer	 Unter-Wert-Ver-
äußerung	ermächtigt	wird,	wenn	entweder	der	zu	veräu-
ßernde	 Vermögensgegenstand	 geringwertig	 ist	 oder	 ein	 

46 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 8;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 19;	Dittrich,	§ 63	BHO	Rn. 5.1.
47 z. B.	„Nach	§ 63	Abs. 3	Satz 2	BHO	wird	zugelassen,	dass	…	an	…	un-
entgeltlich	bzw.	gegen	ermäßigtes	Entgelt	abgegeben	werden.“,	vgl.	Ne-
bel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 8.
48 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 8;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 19 f.
49 Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 20;	Dittrich,	§ 63	
BHO	Rn. 5.1.
50 Vgl.	§ 8	Abs. 9	und	10	Gesetz	über	die	Feststellung	des	Staatshaus-
haltsplans	 von	 Baden-Württemberg	 für	 die	 Haushaltsjahre	 2020/21	
(Staatshaushaltsgesetz	 2020/21	 –	 StHG	 2020/21)	 vom	 18.	 Dezember	
2019;	§ 8	Abs. 8	und	9	Gesetz	über	die	Feststellung	des	Staatshaushalts-
plans	von	Baden-Württemberg	 für	die	Haushaltsjahr	2022	 (Staatshaus-
haltsgesetz	2022	–	StHG	2022)	vom	22.	Dezember	2021;	§ 8	Abs. 8	und	9	
Gesetz	über	die	Feststellung	des	Staatshaushaltsplans	von	Baden-Würt-
temberg	für	die	Haushaltsjahr	2023/2024	(Staatshaushaltsgesetz	2022	–	
StHG	2023/2024)	vom	21.	Dezember	2022;	Art. 8	Abs. 11	und	12	Gesetz	
über	die	Feststellung	des	Haushaltsplans	des	Freistaates	Bayern	für	das	
Haushaltsjahr	2021	(Haushaltsgesetz	2021	–	HG	2021)	vom	9.	April	2021;	
Art. 8	Abs. 1	Nr. 8	Gesetz	über	die	 Feststellung	des	Haushaltsplans	des	

Freistaates	Bayern	für	das	Haushaltsjahr	2022	(Haushaltsgesetz	2022	–	
HG	2022)	 vom	22.	April	 2022;	Art. 8	Abs. 1	Nr. 7	Gesetz	über	die	 Fest-
stellung	des	Haushaltsplans	des	Freistaates	Bayern	für	das	Haushaltsjahr	
2023	(Haushaltsgesetz	2023	–	HG	2023)	vom	21.	April	2023;	§ 11	Abs. 7	
S. 2	 Nr. 1	 und	 2	 Gesetz	 über	 die	 Feststellung	 des	 Haushaltsplans	 des	
Landes	Hessen	für	die	Haushaltsjahre	2023	und	2024	(Haushaltsgesetz	
2023/2024)	vom	23.	Januar	2023.
51 Vgl.	 Bundeshaushaltsplan	 2021,	 Einzelplan	 04	 –	 Bundeskanzlerin	
und	Bundeskanzleramt,	Kap.	0452,	S. 47	(S. 267),	Haushaltsvermerk	1.2,	
2	 (BKM);	 Kap.	 0453,	 S.100	 (S. 320),	 Haushaltsvermerk	 1.2,	 2	 (Bundes-
archiv);	 Kap.	 0456,	 S. 117	 (S. 337),	 Haushaltsvermerk	 1.2,	 2	 (Kunst-
verwaltung	 des	 Bundes).	 Bundeshaushaltsplan	 2022,	 Einzelplan	 04 –	
Bundeskanzlerin	 und	 Bundeskanzleramt,	 Kap.	 0452,	 S. 51	 (S. 275),	
Haushaltsvermerk	 1.2,	 2.	 (BKM);	 Kap.	 0453,	 S. 104	 (S. 328),	Haushalts-
vermerk	1.2,	2;	(Bundesarchiv);	Kap.	0456,	S. 117	(S. 337),	Haushaltsver-
merk	1.2,	2	(Kunstverwaltung	des	Bundes).	Bundeshaushaltsplan	2023,	
Einzelplan	04	–	Bundeskanzlerin	und	Bundeskanzleramt,	Kap.	0452,	S. 51	
(S. 273),	Haushaltsvermerk	1.2,	2	(BKM);	Kap.	0453,	S. 102	(S. 324),	Haus-
haltsvermerk	1.2,	2	(Bundesarchiv);	Kap.	0456,	S. 115	(S. 337),	Haushalts-
vermerk	1.2,	2	(Kunstverwaltung	des	Bundes).
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dringendes	Bundes-	oder	Landesinteresse	an	der	Veräuße-
rung	des	Gegenstandes	unter	vollem	Wert	besteht	bzw.	ein	
besonderer	 Fall	 vorliegt.	 Teilweise	 verlangt	 die	 Kommen-
tarliteratur	bei	dem	Ausnahmetatbestand	der	Geringwer-
tigkeit	 zusätzlich,	 dass	 auch	 bei	 dieser	 Fallgruppe	 immer	
geprüft	werden	muss,	ob	die	Veräußerung	auch	dem	Bun-
des-	bzw.	Landesinteresse	entspricht.52	Kommt	die	zustän-
dige	 Behörde	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 eine	 Ausnahme	 im	
konkreten	Einzelfall	gegeben	ist,	ist	die	Begründung	für	die	
Einschätzung	zu	dokumentieren.53

Die	Haushaltordnungen	enthalten	insoweit	eine	grund-
sätzliche	Ermächtigung	für	die	zuständige	Behörde,	die	Ent-
scheidung	über	das	Vorliegen	einer	Ausnahme	 im	Einzel-
fall	zu	treffen.	Nach	allen	Haushaltsordnungen	steht	diese	
Kompetenz	für	die	Beurteilung,	ob	die	Voraussetzungen	für	
eine	Ausnahme	vorliegen,	grundsätzlich	dem	für	Finanzen	
zuständigen	Ministerium	 bzw.	 der	 für	 Finanzen	 zuständi-
gen	Senatsverwaltung	zu.	Im	Rahmen	ihrer	zugewiesenen	
Kompetenz	können	die	Behörden	über	das	Vorliegen	eines	
Ausnahmetatbestands	 in	der	Regel	nach	 ihrem	Ermessen	
entscheiden,	 sodass	 diese	 Behördenentscheidungen	 nur	
eingeschränkt	überprüfbar	sind.	Im	Gegensatz	zu	den	Aus-
nahmen	 in	 den	 Haushaltsgesetzen	 bzw.	 Haushaltsplänen	
müssen	 die	 Ausnahmeregelungen	 in	 den	 Haushaltsord-
nungen,	bei	denen	es	sich	um	Dauergesetze	handelt,	nicht	
in	regelmäßigen	Abständen	mit	Parlamentsbeteiligung	er-
neuert werden.54

Umstritten	ist	allerdings,	ob	die	Zustimmung	durch	die	
zuständige	Behörde	bezüglich	einer	Ausnahme	vom	Gebot	
der	Veräußerung	zu	vollem	Wert	immer	im	Vorfeld	erfolgen	
muss	oder	ob	auch	eine	nachträgliche	Zustimmung	durch	
die	 zuständige	Behörde	 ausreicht.55 Teilweise wird in der 
Kommentarliteratur	mit	Verweis	auf	den	Wortlaut	der	Be-
stimmungen	in	den	Haushaltsordnungen	die	nachträgliche	
Genehmigung	 einer	 Unter-Wert-Veräußerung	 für	 zulässig	
gehalten,	 denn	 in	 Abgrenzung	 zu	 anderen	 Vorschriften	
werde	gerade	nicht	von	einer	Einwilligung	i. S. einer	vorhe-
rigen	Zustimmung	gesprochen.56	Eine	andere	 in	der	Kom-
mentarliteratur	vertretene	Auffassung	hält	allerdings	trotz	
des	Wortlauts	der	Haushaltsordnungen	eine	nachträgliche	
Genehmigung	 für	 unzulässig,	 weil	 der	 Ausnahmecharak-
ter	der	Ermächtigung	der	Exekutive	zur	Entscheidung	über	
eine	 Unter-Wert-Veräußerung	 und	 der	 Schutzzweck	 der	
haushaltsrechtlichen	 Bestimmungen,	 die	 den	 Erhalt	 des	
staatlichen	Vermögens	sichern	sollen,	eine	restriktive	Aus-
legung	der	Ausnahmetatbestände	erfordern.57

Was	im	Detail	unter	Geringwertigkeit	oder	dringendem	
Bundes-	oder	Landesinteresse	bzw.	besonderen	Fällen	 im	
Sinne	 der	 haushaltsrechtlichen	 Ausnahmetatbestände	 zu	

52 Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 22;	Dittrich,	§ 63	
BHO	Rn. 5.3.
53 Vgl.	Dittrich,	§ 63	BHO	Rn. 5.5.
54 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 8;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 19,	21.
55 Vgl.	 Darstellung	 des	 Meinungsstreits,	 Wernsmann	 in:	 Gröpl,	 § 63	
BHO/LHO	Rn. 13.
56 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 8.
57 Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 23.
58 Siehe	unten	unter	III.1.a.iv.

verstehen	ist,	wird	in	den	Haushaltsordnungen	nicht	defi-
niert.	Diese	Begriffe	werden	erst	 durch	die	 einschlägigen	
Verwaltungsvorschriften	zu	den	Haushaltsordnungen	kon-
kretisiert.	Bei	der	Ausgestaltung	der	Ausnahmetatbestän-
de	 in	 diesen	Ausführungsbestimmungen	 ergeben	 sich	 al-
lerdings	erhebliche	Unterschiede	zwischen	den	jeweiligen	
Gebietskörperschaften.	Im	Folgenden	soll	deshalb	nur	ein	
Überblick	über	die	unterschiedlichen	Herangehensweisen	
auf	Bundes-	bzw.	Länderebene	gegeben	werden,	während	
für	Details	auf	die	Tabelle	zu	den	haushaltsrechtlichen	Aus-
nahmevorschriften	verwiesen	wird,	die	sowohl	Hinweise	zu	
den	konkreten	Vorschriften	in	den	Haushaltsordnungen	als	
auch	 deren	 Konkretisierung	 in	 den	 Verwaltungsvorschrif-
ten	enthält.58

Für	 den	 Ausnahmetatbestand	 bei	 Geringwertigkeit	
des	Vermögensgegenstandes	greifen	alle	Verwaltungsvor-
schriften	 zwar	 auf	 bestimmte	Wertgrenzen	 zurück.	 Diese	
Wertgrenzen	 haben	 aber	 ganz	 unterschiedliche	 Auswir-
kungen.	Zunächst	ist	festzustellen,	dass	diese	Wertgrenzen	
nicht	abschließend	festlegen,	wann	von	einem	geringwerti-
gen	Vermögensgegenstand	auszugehen	ist.	Auch	bei	Über-
schreitung	der	Wertgrenze	kann	die	zuständige	Finanzbe-
hörde	grundsätzlich	nach	ihrem	Ermessen	die	Veräußerung	
eines	Vermögensgegenstandes	wegen	Geringwertigkeit	zu-
lassen.	Die	Unterschreitung	der	Wertgrenze	führt	lediglich	
dazu,	dass	entweder	die	eigentlich	nach	den	Haushaltsord-
nungen	zuständige	Finanzbehörde	nicht	mehr	an	der	Ent-
scheidung	 über	 das	 Vorliegen	 des	 Ausnahmetatbestands	
beteiligt	werden	muss59	oder	dass	die	Finanzbehörde	zwar	
beteiligt	 werden	 muss,	 aber	 wegen	 Unterschreitung	 der	
Wertgrenze	 ihr	 kein	 Ermessensspielraum	 mehr	 zusteht	
und	somit	die	Veräußerung	des	Vermögensgegenstands	in	
diesen	Fällen	generell	zuzulassen	ist.60	Insoweit	dienen	die	
Wertgrenzen	vor	allem	zur	Festlegung	der	Zuständigkeiten	
zwischen	den	verschiedenen	Verwaltungsträgern	und	der	
Begrenzung	deren	Entscheidungsspielraums.

Neben	 diesen	 unterschiedlichen	 Konsequenzen,	 die	
die	 Wertgrenzen	 im	 Bereich	 des	 Ausnahmetatbestands	
der	 Geringwertigkeit	 haben,	 variieren	 die	 Wertgrenzen	
zwischen	 dem	 Bund	 und	 den	 einzelnen	 Bundesländern	
erheblich.	Während	beispielsweise	 im	Bund	und	 im	Land	
Baden-Württemberg	bei	der	Veräußerung	von	Vermögens-
gegenständen	bis	25.000 EUR	die	Finanzbehörden	nicht	zu	
beteiligen	sind	bzw.	der	Ausnahme	nicht	zustimmen	müs-
sen,	liegt	die	Wertgrenze	im	Saarland,	Sachsen-Anhalt	und	
Niedersachen	lediglich	bei	2.500 EUR.

Auch	bei	dem	Ausnahmetatbestand,	der	in	der	Mehr-
heit	 der	 Länder	und	dem	Bund	das	Vorliegen	eines	drin-
genden	 Bundes-	 oder	 Landesinteresses61 und in einigen 

59 Baden-Württemberg,	Bayern,	Brandenburg,	Bremen,	Sachsen.
60 Siehe	Wortlaut	 der	 Bestimmungen	 im/in	 Bund,	 Berlin,	 Hamburg,	
Hessen,	Mecklenburg-Vorpommern,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfa-
len,	Rheinland-Pfalz,	 Saarland,	 Sachsen,	 Schleswig-Holstein,	 Thüringen;	
vgl.	 auch	 Dittrich,	 § 63	 BHO	 Rn. 5.3;	 Rabenschlag	 in:	 Heuer/Schneller,	
§ 63	BHO	Rn. 22.
61 Bund,	Baden-Württemberg,	Bayern,	Berlin,	Bremen,	Hamburg,	Hes-
sen,	Mecklenburg-Vorpommern,	 Niedersachsen,	 Rheinland-Pfalz,	 Saar-
land,	Sachsen,	Schleswig-Holstein,	Thüringen.
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Ländern	 das	 Vorliegen	 eines	 besonderen	 Falles	 fordert,62 
unterscheiden	 sich	 die	 Ausführungsbestimmungen	 zu	
den	 Haushaltsordnungen.	 Während	 einige	 Verwaltungs-
vorschriften	überhaupt	nicht	definieren,	was	unter	einem	
dringenden	Landesinteresse	zu	verstehen	ist,63	muss	nach	
vielen	 Verwaltungsvorschriften	 eine	 besondere	Dringlich-
keit	 gegeben	 sein,	 sodass	 nicht	 mehr	 auf	 den	 nächsten	
Haushaltsplan	bzw.	das	nächste	Haushaltsgesetz	gewartet	
werden kann.64	In	einigen	Ländern	sehen	die	Verwaltungs-
vorschriften	zudem	auch	bei	diesem	Ausnahmetatbestand	
Wertgrenzen	 vor,	 die	 zwar	 höher	 (bis	 50.000 EUR)	 liegen	
als	beim	Ausnahmetatbestand	der	Geringwertigkeit,	aber	
die	gleichen	Konsequenzen	haben.	Das	heißt,	in	diesen	Fäl-
len	entfällt	bei	Unterschreitung	der	Wertgrenze	entweder	
die	Notwendigkeit	 der	 Einwilligung	der	 Finanzbehörden65 
oder	den	zuständigen	Finanzbehörden	steht	bei	ihrer	Ent-
scheidung	kein	Ermessen	zu.66

Laut	 Kommentarliteratur	 können	 die	 Wertgrenzen	
aber	auch	grundsätzlich	bei	der	Beurteilung,	ob	aufgrund	
eines	dringenden	Bundes-	oder	Landesinteresse	bzw.	eines	
besonderen	Falles	eine	Veräußerung	von	staatlichem	Ver-
mögen	unter	dem	vollen	Wert	möglich	 ist,	herangezogen	
werden.	Zwar	besteht	keine	Wertgrenze	nach	oben,	sodass	
auch	bei	sehr	wertvollen	Vermögensgegenständen	ein	be-
sonderes	Bundes-	bzw.	 Landesinteresse	die	Entscheidung	
der	 Exekutive	 zur	 Unter-Wert-Veräußerung	 rechtfertigen	
kann.	 Allerdings	wendet	 hier	 die	 Kommentarliteratur	 die	
Je-desto-Formel	an,	d. h.	je	höher	der	Wert	des	zu	veräu-
ßernden	Vermögensgegenstandes,	desto	höher	sind	auch	
die	 Anforderungen	 an	 die	 Begründung	 eines	 dringenden	
Bundes-	oder	Landesinteresses. Es	wird	aber	auch	darauf	
verwiesen,	 dass	 der	 entscheidenden	 Behörde	 ein	 weiter	
Beurteilungsspielraum	zusteht	und	Veräußerungsentschei-
dungen	häufig	auf	einer	politischen	Wertung	beruhen.67

Schließlich	 stellt	 sich	 in	Hinblick	 auf	die	Wertgrenzen	
bei	der	gleichzeitigen	Veräußerung	von	mehreren	Vermö-
gensgegenständen	die	Frage,	wie	diese	im	Einzelfall	zu	be-
stimmen	sind.	Fraglich	ist	insoweit,	ob	bei	der	Bemessung	
der	Wertgrenzen	auf	den	Wert	des	einzelnen	Vermögens-
gegenstandes	oder	der	Gesamtheit	der	abzugebenden	Ver-
mögensgegenstände	abzustellen	ist.	Die	Kommentarlitera-
tur	 verweist	 auf	 den	Wortlaut	der	Bestimmungen	 in	den	
Haushaltsordnungen,	die	 immer	eine	Bewertung	„im	Ein-
zelfall“	fordern.	Aus	diesem	Grund	soll	sich	die	Bestimmung	
der	Wertgrenze	an	dem	im	konkreten	Fall	mit	der	Abgabe	
des	Vermögensgegenstandes	beabsichtigten	Zweck	orien-
tieren.	Wird	der	Zweck	beispielweise	mit	der	Abgabe	eines	
Vermögensgegenstandes	erreicht,	 ist	dessen	Wert	 für	die	
Bestimmung	der	Wertgrenze	ausschlaggebend.	Ist	zur	Zwe-
ckerreichung	allerdings	die	Abgabe	einer	Gesamtheit	von	

62 Brandenburg,	Nordrhein-Westfalen.
63 Baden-Württemberg,	 Bayern,	 Berlin,	 Bremen,	 Hamburg,	 Nieder-
sachsen,	Sachsen.
64 Bund,	 Brandenburg,	 Hessen,	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Rhein-
land-Pfalz,	Saarland,	Sachsen-Anhalt,	Schleswig-Holstein,	Thüringen.
65 Bayern,	Brandenburg,	Bremen.

Vermögensgegenständen	 erforderlich,	 bestimmt	 sich	 die	
Wertgrenze	 nach	 der	 Summe	 der	 einzelnen	 Vermögens-
werte.	 Zur	 Bestimmung	 der	 Zielerreichung	 wird	 von	 der	
Kommentarliteratur	eine	Orientierung	an	der	Person	bzw.	
der	Personengruppe	empfohlen,	an	die	die	Vermögensge-
genstände	übergeben	werden	sollen.68

Obwohl	 die	 Ausnahmetatbestände	 in	 den	 Haushalts-
ordnungen	 eine	 einfachere	 Möglichkeit	 bieten,	 um	 eine	
Unter-Wert-Veräußerung	vorzunehmen,	als	die	regelmäßi-
ge	Anpassung	der	Haushaltsgesetze	oder	Haushaltspläne,	
ist	aufgrund	der	engen	Auslegung	der	Ausnahmetatbestän-
de	und	der	erheblichen	Unterschiede	bei	ihrer	Konkretisie-
rung	in	den	unterschiedlichen	Ausführungsbestimmungen	
der	Rückgriff	auf	diese	Regelungen	bei	der	unentgeltlichen	
Veräußerung	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	
nicht	unproblematisch.	 In	der	Praxis	 besteht	unter	 ande-
rem	die	Gefahr,	dass	sich	aufgrund	der	erheblichen	Unter-
schiede	 in	 den	 Ausführungsbestimmungen	 der	 einzelnen	
Gebietskörperschaften	keine	einheitliche	Linie	im	Hinblick	
auf	 die	 unentgeltliche	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	
kolonialen	 Kontexten	 entwickeln	 wird.	 Insbesondere	 die	
unterschiedlichen	Wertgrenzen	in	den	Ausführungsbestim-
mungen	des	Bundes	und	der	Länder	könnten	dazu	führen,	
dass	für	vergleichbare	Vermögensgegenstände,	die	unter-
schiedlichen	Gebietskörperschaften	rechtlich	als	Eigentum	
zugeordnet	 werden,	 unterschiedliche	 Behörden	 für	 die	
Veräußerungsentscheidung	 zuständig	 sind	 und/oder	 der	
den	 zuständigen	 Behörden	 zustehende	 Entscheidungs-
spielraum	 erheblich	 variiert.	 Aufgrund	 der	 außenpoliti-
schen	Relevanz	solcher	Rückgaben	ist	aus	politischer	Sicht	
allerdings	wünschenswert,	dass	diese	 trotz	der	 föderalen	
Strukturen	 des	 deutschen	 Haushaltsrecht	 möglichst	 ein-
heitlich	erfolgen	sollten.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Feststellung	 eines	 „Landesinte-
resses“	 stellt	 sich	 neben	 den	 allgemeinen	 praktischen	
Schwierigkeiten	zudem	die	Frage,	ob	bei	der	Rückgabe	von	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	dieses	Kriterium	
überhaupt	erfüllt	ist.	Soweit	man	davon	ausgeht,	dass	die	
Rückführung	des	Sammlungsguts	der	Wiedergutmachung	
von	 kolonialem	 Unrecht	 bzw.	 der	 Verbesserung	 der	 aus-
wärtigen	 Beziehungen	 zum	 Herkunftsstaat	 dient,	 könnte	
hier	die	 in	erster	Linie	dem	Bund	gemäß	Grundgesetz	zu-
stehende	 Kompetenz	 der	 Vertretung	 der	 Bundesrepublik	
Deutschlands	 nach	 außen	 betroffen	 sein.	 Zudem	besteht	
im	Bund	und	den	Bundesländern,	deren	Verwaltungsvor-
schriften	 eine	 besondere	 Dringlichkeit	 im	 konkreten	 Fall	
voraussetzen,	die	Schwierigkeit,	diese	Dringlichkeit	bei	der	
Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	zu	
begründen.	Es	könnte	 insoweit	 immer	argumentiert	wer-
den,	dass	mit	der	Rückgabe	von	Sammlungsgut,	das	bereits	

66 Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen.
67 Dittrich,	§ 63	Rn. 5.4.
68 Vgl.	 Rabenschlag	 in:	 Heuer/Schneller,	 § 63	 Rn. 22;	 Dittrich,	 § 63	
Rn. 5.3.
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Jahrzehnte	 in	 Deutschland	 aufbewahrt	 wurde,	 bis	 zum	
nächsten	Haushaltsplan	oder	Nachtragshaushalt	gewartet	
werden kann.

Wenn	der	Rückgriff	auf	einen	Ausnahmetatbestand	in	
den	 Haushaltsordnungen	 allerdings	 der	 einzige	mögliche	
Weg	ist,	um	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten,	das	
von	 der	 Herkunftsgesellschaft	 bzw.	 dem	 Herkunftsstaat	
zurückgefordert	 wird,	 haushaltsrechtskonform	 zurückzu-
geben,	 sollte	 von	 dieser	 Möglichkeit	 Gebrauch	 gemacht	
werden.	Verschiedene	Argumentationslinien	sind	insoweit	
denkbar:

In	 Fällen,	 in	denen	ein	unrechtsmäßiger	Erwerbungs-
kontext	 im	 Raum	 steht,	 könnte	 angenommen	 werden,	
dass	 die	 jeweiligen	 staatlichen	 Stellen	 aus	 moralischen	
Gründen	 die	 betreffenden	 Objekte	 nicht	 veräußern	 kön-
nen.	 Die	 Annahme	 der	 Unveräußerlichkeit	 des	 betroffe-
nen	 Sammlungsguts	 lässt	 sich	 zudem	 damit	 begründen,	
dass	auf	dem	legalen	Kunstmarkt	Sammlungsgut,	dem	der	
Makel	eines	Unrechtskontextes	bzw.	offene	Provenienzfra-
gen	anhaften,	in	der	Regel	nicht	mehr	oder	nur	noch	ein-
geschränkt	gehandelt	werden	kann.69	Geht	man	von	einer	
Unveräußerlichkeit	des	betreffenden	Sammlungsguts	aus,	
wäre	vertretbar,	den	 jeweiligen	Verkehrswert,	der	 für	die	
Anwendbarkeit	 einer	 Ausnahmetabestands	 entscheiden	
ist,	bei	null	Euro	anzusetzen.	Nach	dieser	Argumentations-
linie	wäre	von	der	Geringwertigkeit	des	betroffenen	Samm-
lungsguts	auszugehen.

Setzt	man	hingegen	voraus,	dass	das	betroffene	Samm-
lungsgut	weiterhin	 gehandelt	werden	 kann,	 ist	 die	Über-
schreitung	 der	 in	 den	 Ausführungsbestimmungen	 vorge-
sehenen	Wertgrenzen	 in	 der	 Regel	 zu	 erwarten.	 Bei	 den	
Herausgabeforderungen	 aus	 den	 Herkunftsstaaten	 und	
-gesellschaften	zeichnet	sich	insoweit	ab,	dass	Objekte	von	
besonderer	kultureller	Relevanz	und	mehrere	Objekte	auf	
einmal	zurückgefordert	werden,	die	in	vielen	Fällen	zu	den	
besonders	 wertvollen	 Teilen	 der	 Sammlungen	 gehören.	
Aufgrund	 der	 zu	 erwartenden	 Überschreitung	 der	 Wert-
grenzen	wird	die	Veräußerungsentscheidung	 in	der	Regel	
bei	 der	 auf	 Finanzen	 spezialisierten	Ministerial-	 bzw.	 Se-
natsverwaltungen	liegen.	Diesen	kommt	allerdings	ein	wei-
ter	Beurteilungsspielraum	 insbesondere	bei	der	Entschei-
dung	zu,	ob	ein	besonderes	Bundes-	bzw.	Landesinteresse	
vorliegt.

Aufgrund	möglicher	Kontroversen,	die	mit	der	unent-
geltlichen	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	
Kontexten	 im	 Rahmen	 der	 haushaltsrechtlichen	 Ausnah-
metatbestände	 verbunden	 sein	 können,	 sind	 die	 Hinter-
gründe	der	Entscheidung	zu	dokumentieren.	Im	Übrigen	ist	
aufgrund	der	nicht	abschließenden	Klärung	der	Frage,	ob	
auch	die	nachträgliche	Genehmigung	einer	unentgeltlichen	
Veräußerung	von	Sammlungsgut	zulässig	ist,	grundsätzlich	
im	Vorfeld	der	Veräußerung	des	Vermögensgegenstandes	
die	Zustimmung	der	zuständigen	Behörde	einzuholen.70

69 Im	 Bereich	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 werden	
aber	 bisher	 wohl	 lediglich	 rechtliche	 Verpflichtungen	 berücksichtigt,	
während	 der	 moralisch-ethische	 Teil	 der	 Restitutionsdebatte	 von	 den	
großen	 Auktionshäusern	 bisher	 ausgeklammert	 wird,	 siehe	 Ingo	 Bar-
lovic,	Afrikanische	und	ozeanische	Kunst.	Eine	Frage	der	Herkunft,	Kunst	
und	 Auktionen	 2/22,	 https://www.weltkunst.de/auktionen/2022/02/
tribal-art-kunstmarkt-afrika-ozeanien-sothebys-bonhams-raubkunst?pa-
gination=1&fullview	 (letzter	 Zugriff	14.	 02.23).	 Etwas	anders	 stellt	 sich	
die	 Situation	 aber	 bei	 den	 sog.	 Benin-Bronzen	 dar,	 für	 die	 auf	 dem	 

Kunstmarkt	–	insbesondere	seit	den	Rückgaben	mehrerer	europäischer	
Museen	 an	 Nigeria	 –	 schwieriger	 Abnehmer	 zu	 finden	 sind,	 siehe	 für	
Details	Barnaby	Phillips,	 „Dealers	Say	They’re	Struggling	 to	Sell	 Looted	
Artefacts	From	Africa	These	Days“,	Vice	News,	13.	März	2023,	https://
www.vice.com/en/article/k7ze5n/looted-artefacts-benin-bronzes	 (letz-
ter	Zugriff	14.05.23).
70 Siehe	oben	für	Details	zum	Meinungsstreit.
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iv. Überblick: Ausnahmeregelungen in den Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder

BHO/LHOs Verwaltungsvorschriften

Bund  – Allgemeine	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	BHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Sonderregelungen	 in	 Bundeshaushaltsplänen	 über	 Haushaltsver-
merke:
• Bundeshaushaltsplan	 2021,	 Einzelplan	 04	 –	 Bundeskanzlerin	
und	Bundeskanzleramt,	Kap.	0452,	S. 47	 (S. 267),	Haushaltsver-
merk	1.2,	2	(BKM);	Kap.	0453,	S. 100	(S. 320),	Haushaltsvermerk	
1.2,	 2	 (Bundesarchiv);	 Kap.	 0456,	 S. 117	 (S. 337),	Haushaltsver-
merk	1.2,	2	(Kunstverwaltung	des	Bundes)

 ¾ unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgütern,	 die	 als	
NS-verfolgungsbedingt	entzogen	zu	gelten	haben,	an	Berech-
tigten

 ¾ unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Kulturgütern	 und	 anderen	
Objekten,	 die	 aus	 kolonialem	 Kontext	 stammen	 und	 nach	
Würdigung	 der	 Gesamtumstände	 nicht	 im	 Landeseigentum	
verbleiben	 sollen,	 an	 Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	 der	
Herkunftsgesellschaft/Berechtigte/geeignete	Institution

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	 von	 Kulturgütern,	 die	 im	 Ersten	
oder	Zweiten	Weltkrieg	unrechtmäßig	verbracht	wurden,	an	
den	Staat,	dem	sie	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	zu-
zuordnen	sind,	oder	Berechtigte

• Bundeshaushaltsplan	 2022,	 Einzelplan	 04	 –	 Bundeskanzlerin	
und	 Bundeskanzleramt,	 Kap.	 0452,	 S. 51	 (S. 275),	 Haushalts-
vermerk	1.2,	2	 (BKM);	Kap.	0453,	S. 104	 (S. 328),	Haushaltsver-
merk	1.2,	2	(Bundesarchiv);	Kap.	0456,	S. 117	(S. 337),	Haushalts-
vermerk	 1.2,	 2	 (Kunstverwaltung	 des	 Bundes):	 Siehe	 bezüglich	
Inhalt	Bundeshaushaltsplan	2021

• Bundeshaushaltsplan	 2023,	 Einzelplan	 04	 –	 Bundeskanzlerin	
und	 Bundeskanzleramt,	 Kap.	 0452,	 S. 51	 (S. 273),	 Haushalts-
vermerk	1.2,	2	 (BKM);	Kap.	0453,	S. 102	 (S. 324),	Haushaltsver-
merk	1.2,	2	(Bundesarchiv);	Kap.	0456,	S. 115	(S. 337),	Haushalts-
vermerk	 1.2,	 2	 (Kunstverwaltung	 des	 Bundes):	 Siehe	 bezüglich	
Inhalt	Bundeshaushaltsplan	2021

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	BHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:
(1)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 III 3	

Var. 1 BHO
(2)	 dringendem	Bundesinteresse,	§ 63	III	3	Var.	2	BHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Bundesministerium	der	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	zu	besonderen	Ausnahmetatbestände	
gem.	§ 63	III	3	BHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit	
(vgl.	 VV-BHO	 zu	 § 63,	 3.):	 Wenn	 Wert	
des	 Vermögengegenstands	 Betrag	 von	
25.000 EUR	 nicht	 übersteigt,	 lässt	 zustän-
diges	 Bundesministerium	 für	 Finanzen	
Ausnahme	 allgemein	 zu	 (gebundene	 Ent-
scheidung).

Zur	 Ausnahme	 wegen	 eines	 dringenden	
Bundesinteresses	 (vgl.	 VV-BHO	 zu	 § 63,	
4.):	 Wenn	 ein	 dringendes	 Bundesinter-
esse	 besteht,	 muss	 zudem	 Veräußerung	
für	 den	 Bund	 dringlich	 sein	 und	 es	 kann	
nicht	 bis	 zum	 nächsten	 Haushaltsplan	
oder	 Nachtragshaushalt	 gewartet	 werden. 

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten
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Baden-
Württemberg

 – Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenständen	zu	vol-
lem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	möglich.

 – Sonderregelungen	in	Gesetzen	zur	Feststellung	des	Haushaltsplans
• § 8	IX	–	XII	des	StaatshaushaltsG	2020/2021	(StHG	20/21)

 ¾ unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgütern,	 die	 als	
NS-verfolgungsbedingt	 entzogen	 zu	 gelten	 haben,71 an die 
Berechtigten	durch	Landesregierung	(vgl.	§ 8	IX	StHG	20/21)

 ¾ unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Kulturgütern	 und	 anderen	
Objekten,	 die	 aus	 kolonialem	 Kontext	 stammen	 und	 nach	
Würdigung	 der	 Gesamtumstände	 nicht	 im	 Landeseigentum	
verbleiben	 sollen,72	 an	 Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	 der	
Herkunftsgesellschaft/Berechtigte/geeignete	 Institution	
durch	Landesregierung	(vgl.	§ 8	X	StHG	20/21)

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	 von	 Kulturgütern,	 die	 im	 Ersten	
oder	Zweiten	Weltkrieg	unrechtmäßig	verbracht	wurden,	an	
den	Staat,	dem	sie	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	zu-
zuordnen	sind,	oder	Berechtigte	durch	Landesregierung	(vgl.	
§ 8	XI	StHG	20/21)

• § 8	VIII	–	XI	des	StaatshaushaltsG	2022	(StHG	2022)
 ¾ unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgütern,	 die	 als	
NS-verfolgungsbedingt	 entzogen	 zu	 gelten	 haben,73 an die 
Berechtigten	durch	Ministerium	für	Wissenschaft,	Forschung	
und	Kunst	(vgl.	§ 8	VIII	StHG	2022)

 ¾ unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Kulturgütern	 und	 anderen	
Objekten,	 die	 aus	 kolonialem	 Kontext	 stammen	 und	 nach	
Würdigung	 der	 Gesamtumstände	 nicht	 im	 Landeseigentum	
verbleiben	 sollen,74	 an	 Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	 der	
Herkunftsgesellschaft/Berechtigte/geeignete	 Institution	
durch	 Ministerium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	 und	 Kunst	
(vgl.	§ 8	IX	StHG	2022)

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	 von	 Kulturgütern,	 die	 im	 Ersten	
oder	Zweiten	Weltkrieg	unrechtmäßig	verbracht	wurden,	an	
den	Staat,	dem	sie	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	zu-
zuordnen	sind,	oder	Berechtigte	durch	Ministerium	für	Wis-
senschaft,	Forschung	und	Kunst	(vgl.	§ 8	X	StHG	2022)

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	von	aus	dem	Ausland	stammen-
den	 Kulturgütern	 und	 anderen	 Objekten,	 die	 unter	 Verstoß	
gegen	jeweiliges	Landesrecht	erworben	oder	ausgeführt	wur-
den	und	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	nicht	im	Lan-
deseigentum	verbleiben	sollen	durch	Ministerium	für	Wissen-
schaft,	Forschung	und	Kunst	(vgl.	§ 8	XI	StHG	2022)

 ¾ Befassung	der	LandesReg	in	allen	Fällen	von	besonderer	Be-
deutung	erforderlich	(Vgl.	§ 8	VIII-XI	StHG	2022)

Details	zu	besonderen	Ausnahmetatbestände	
gem.	§ 63	IV	LHO	(vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.):
• Wenn	 Wert	 des	 Vermögengegenstands	
Betrag	 von	 25.000 EUR	 nicht	 übersteigt,	
Einwilligung	 des	 Finanzministeriums	 nicht	
erforderlich.

• Grundsätzlich	 aber	 nur	 Ausnahme,	 wenn	
„Verhältnisse	 des	 Einzelfalles“	 dies	 recht-
fertigen.

71 Vgl.	„Erklärung	der	Bundesregierung,	der	Länder	und	der	kommuna-
len	Spitzenverbände	zur	Auffindung	und	zur	Rückgabe	NS-verfolgungsbe-
dingt	entzogenen	Kulturgutes	 insbesondere	aus	 jüdischem	Besitz“	vom	
9.	Dezember	1999.
72 „Insbesondere	weil	ihre	Aneignung	in	rechtlich	oder	ethisch	heute	
nicht	mehr	vertretbarer	Weise	erfolgte“.

73 Siehe	oben	Anm.	71.
74 Siehe	oben	Anm.	72.

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten



19

75 Siehe	oben	Anm.	71.
76 Siehe	oben	Anm.	72.
77 Für	Details	zu	Art. 81	BayLV	siehe	III.1.b.

BHO/LHOs Verwaltungsvorschriften

Baden-
Württemberg

• § 8	VIII	–	XI	des	StaatshaushaltsG	2023/2024	(StHG	23/24)
 ¾ unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgütern,	 die	 als	
NS-verfolgungsbedingt	 entzogen	 zu	 gelten	 haben,75 an die 
Berechtigten	durch	Ministerium	für	Wissenschaft,	Forschung	
und	Kunst	(vgl.	§ 8	VIII	StHG	23/24)

 ¾ unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Kulturgütern	 und	 anderen	
Objekten,	 die	 aus	 kolonialem	 Kontext	 stammen	 und	 nach	
Würdigung	 der	 Gesamtumstände	 nicht	 im	 Landeseigentum	
verbleiben	 sollen,76	 an	 Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	 der	
Herkunftsgesellschaft/Berechtigte/geeignete	 Institution	
durch	 Ministerium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	 und	 Kunst	
(vgl.	§ 8	IX	StHG	23/24)	

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	 von	 Kulturgütern,	 die	 im	 Ersten	
oder	Zweiten	Weltkrieg	unrechtmäßig	verbracht	wurden,	an	
den	Staat,	dem	sie	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	zu-
zuordnen	sind,	oder	Berechtigte	durch	Ministerium	für	Wis-
senschaft,	Forschung	und	Kunst	(vgl.	§ 8	X	StHG	23/24)

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	von	aus	dem	Ausland	stammen-
den	 Kulturgütern	 und	 anderen	 Objekten,	 die	 unter	 Verstoß	
gegen	jeweiliges	Landesrecht	erworben	oder	ausgeführt	wur-
den	und	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	nicht	im	Lan-
deseigentum	verbleiben	sollen	durch	Ministerium	für	Wissen-
schaft,	Forschung	und	Kunst	(vgl.	§ 8	XI	StHG	23/24)

 ¾ Befassung	der	Landesregierung	in	allen	Fällen	von	besonderer	
Bedeutung	erforderlich	(Vgl.	§ 8	VIII-XI	StHG	23/24)

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

BHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	BHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Finanzministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Bayern  – Allgemeine	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	Art. 63	III	2	BayHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich,	soweit	Art. 81	der	Verfassung	nicht	entgegen	steht.77

 – Sonderregelungen	in	Gesetzen	zur	Feststellung	des	Haushaltsplans
• Art. 8	XI–XII	Bayrisches	HaushaltsG	2021	–	HG	2021:	

 ¾ unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgütern,	 die	 als	
NS-verfolgungsbedingt	entzogen	zu	gelten	haben,	an	die	Be-
rechtigten	 durch	 Staatsministerium	 für	 Kultur	 und	 Wissen-
schaft	(vgl.	Art. 8	XI	HG	2021)

 ¾ unentgeltliche	Übertragung	von	Kulturgütern,	die	aus	koloni-
alem	Kontext	stammen	und	nach	Würdigung	der	Gesamtum-
stände	 nicht	 im	 Landeseigentum	 verbleiben	 sollen,78 an 
Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	 der	 Herkunftsgesellschaft/
Berechtigte/geeignete	Institution	durch	Staatsministerium	für	
Kultur	und	Wissenschaft	(vgl.	Art. 8	XII	HG	2021)

Details	 zu	 allgemeinen	 Ausnahmen	 im	
Haushaltsplan	gem.	Art	63	 III	2	BayHO	 (vgl.	
VV-BayHO	zu	Art. 63,	1.6.):	
• Zulassung	der	Ausnahme	entweder	durch	
Zweckbestimmungsvermerk	 oder	 durch	
das	 Haushaltsgesetz	 (Durchführungsbe-
stimmungen).

• Ausnahme	im	Haushaltsplan	durch	Zweck-
bestimmungsvermerk	 nicht	 erforderlich,	
wenn	sich	aus	Zweckbestimmung	der	ein-
schlägigen	 Titel	 anderweitig	 ergibt,	 dass	
die	aus	den	Mitteln	zu	beschaffenden	Ge-
genstände	für	die	kostenlose	oder	verbillig-
te	Abgabe	bestimmt	sind	(z. B.	im	Rahmen	
der	 Öffentlichkeitsarbeit	 der	 Staatsregie-
rung).

78 § 8	 BayHG	 2021:	 „Insbesondere	 weil	 ihre	 Aneignung	 in	 rechtlich	
oder	ethisch	heute	nicht	mehr	vertretbarer	Weise	erfolgte“.
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Bayern • Art. 8	Abs. 1	Nr. 8	Bayrisches	Haushaltsgesetz	2022	–	HG	2022:	
Verweis	auf	Bestimmungen	in	Art. 8	XI–XII	HG	2021	

• Art. 8	 Abs. 1	 Nr. 7	 Bayrisches	 Haushaltsgesetz	 2023	 –	 HG	 2023	
Verweis	auf	Bestimmungen	in	Art. 8	XI–XII	HG	2021	

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	Art. 63	IV	BayHO,	soweit	Art. 81	der	
Verfassung	nicht	entgegen	steht.79

• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 Art. 63	 IV	

Var. 1 BayHO
(2)	 dringendem	Staatsinteresse,	Art. 63	IV	Var.	2	BayHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	für	Finanzen	zuständige	Staatsministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	zu	besonderen	Ausnahmetatbestände	
gem.	Art. 63	IV	BayHO
• Neben	 den	 Kriterien	 der	 Geringwertig-
keit	 bzw.	 dem	dringenden	 Staatsinteresse	
muss	 die	 Veräußerung	 auch	 im	 Einklang	
mit	Art. 81	BayLV	stehen	(vgl.	VV-BayHO	zu	
Art. 63,	1.7.).

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit	
(vgl.	 VV-BayHO	 zu	 Art. 63,	 1.7.1.):	 Wenn	
voller	 Wert	 des	 Vermögengegenstands/
Ermäßigungsbetrag	 Betrag	 von	 3.500 EUR	
nicht	übersteigt,	Einwilligung	des	für	Finan-
zen	 zuständigen	 Staatsministeriums	 nicht	
erforderlich.

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Staats- 
interesses	 (vgl.	 VV-BayHO	 zu	 Art. 63,	
1.7.2.):	Wenn	 voller	Wert	 des	 Vermögen-
gegenstands	 Betrag	 von	 35.000 EUR	 („im	
Einzelfall“)	 nicht	 übersteigt,	 Einwilligung	
des	 für	Finanzen	zuständigen	Staatsminis-
teriums	nicht	erforderlich.

Berlin  – Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenständen	zu	vol-
lem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	möglich.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 IV 1	

Var. 1 LHO
(2)	 dringendem	 Interesse	 Berlins,	 § 63	 IV	 1	 Var.	 2	 LHO	 (Kon-

kretisierung	des	dringenden	Interesses	bei	Grundstücksge-
schäften,	§ 63	IV	2	LHO)

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Senatsverwaltung	für	Finanzen	oder	Hauptaus-
schuss	des	Abgeordnetenhauses

 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	1	LHO:	
• Zulassung	 einer	 Ausnahme	 durch	 Senats-
verwaltung	für	Finanzen,	wenn	voller	Wert	
des	 Vermögengegenstands	 im	 Einzelfall	
den	Betrag	von	5.000 EUR	nicht	übersteigt,	
wobei	 Abweichung	 vom	 Grundsatz	 des	
§ 63	 III	 1	 LHO	 aktenkundig	 zu	machen	 ist	
(gebundene	Entscheidung),	vgl.	VV-LHO	zu	
§ 63,	7.

• Bei	Überschreitung	der	Betragsgrenze	von	
5.000 EUR	 ist	 Einwilligung	 der	 Senatsver-
waltung	 für	 Finanzen	einzuholen,	 vgl.	 VV-
LHO	zu	§ 63,	9.

Brandenburg  – Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenständen	zu	vol-
lem	Wert	 gemäß	§ 63	 III	 2	 LHO	 i. V. m.	Haushaltsplan	oder	Haus-
haltsgesetz	möglich.

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 besonderen	Fällen,	§ 63	III	3	Var.	1	LHO	
(2)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 III 3	

Var. 2 LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Ministeriums	für	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	Art. 63	III	3	LHO:	
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 eines	 besonderen	

Falls: 
 ¾ Definition	 „besonderer	 Fall“:	 Veräuße-
rung	 von	 Gegenständen	 unter	 vollem	
Wert	im	Interesse	des	Landes	dringend	
geboten,	vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.1.

 ¾ Definition	 „dringenden	 Landesinteres-
ses“:	 Veräußerung	 für	 das	 Land	 dring-
lich	 und	 Zurückstellung	 nicht	 bis	 zum	
nächsten	 Haushaltsplan	 oder	 Nach-
tragshaushalt	 möglich,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	
§ 63,	3.2.

 ¾ Wenn	 voller	 Wert	 des	 Vermögens-
gegenstande	 Betrag	 von	 25.000 EUR	
(„im	 Einzelfall“)	 nicht	 übersteigt,	 kann	
zuständiges	Ministerium	 ohne	 Einwilli-
gung	des	 für	Finanzen	zuständigen	Mi-
nisteriums	entscheiden,	vgl.	VV-LHO	zu	
§ 63,	3.3.

79 Für	Details	zu	Art. 81	BayLV	siehe	III.1.b.
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Brandenburg • Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.4.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
12.500 EUR	 („im	 Einzelfall“)	 nicht	 über-
steigt,	kann	zuständiges	Ministerium	ohne	
Einwilligung	des	 für	 Finanzen	 zuständigen	
Ministeriums	entscheiden

Bremen  – Allgemeine	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	oder	
Haushaltsgesetz	möglich.

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:
(1)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 IV	 1	

Var. 1 LHO
(2)	 Soft-	 oder	 Hardware	 im	 Bereich	 der	 Wirtschaft	 und	 For-

schung,	§ 63	IV	1	Var.	2	LHO
(3)	 dringendem	Interesse	Bremens,	§ 63	IV	1	Var.	3	LHO	

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Senator	für	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	LHO:	
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
5.000 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt,	
kann	senatorische	oder	gleichgestellte	Be-
hörde	 ohne	 Einwilligung	 des	 Senators	 für	
Finanzen	entscheiden.

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 eines	 dringenden	
Interesses,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	 4.:	Wenn	
voller	 Wert	 des	 Vermögensgegenstandes	
Betrag	 von	 20.000 EUR	 („im	 Einzelfall“)	
nicht	 übersteigt,	 kann	 senatorische	 oder	
gleichgestellte	 Behörde	 ohne	 Einwilligung	
des	Senators	für	Finanzen	entscheiden.

Hamburg  – Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenständen	zu	vol-
lem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.		Haushaltsplan,	durch	Gesetz,	
aufgrund	eines	Gesetzes	oder	im	Einzelfall	mit	Zustimmung	der	Bür-
gerschaft.

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO,	soweit	Veräußerung	zum	
regelmäßigen	Gang	der	Verwaltung	gehört.80

• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	staatlichen	Interesse,	§ 63	IV	Var.	2	LHO	

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	für	Finanzen	zuständige	Behörde
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	 gem.	 § 63	 IV	 LHO,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	
4.1.:	Allgemeine	Zulassung	der	Veräußerung	
durch	 Beauftragte	 für	 Haushalt	 möglich,	
wenn
• Wert	 des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	
von	15.000 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	über-
steigt UND

• Veräußerung	 unter	 Verkehrswert	 nach	
wirtschaftlichen	Gesichtspunkten	oder	aus	
dringendem	staatlichem	Interesse	geboten	
erscheint.

Hessen  – Allgemeine	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Sonderregelungen	 in	 § 11	 Abs. VII	 Hessisches	 Haushaltsgesetz	
2023/2024	–	HG	23/24:
• unentgeltliche	 Übertragungen	 von	 Kulturgut,	 das	 mit	 hoher	
Wahrscheinlichkeit	als	NS-verfolgungsbedingt	entzogen	zu	gelten	
hat,81	an	ursprünglichen	Eigentümer/-innen	oder	deren	Rechts-
nachfolger/-innen	 durch	 für	 Provenienzforschung	 und	 Resti-
tutionsverfahren	 zuständiges	 Ministerium	 (vgl.	 § 11	 VII	 1	 Nr. 1	
HG	23/24)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	Art. 63	IV	LHO:	
• Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	 vgl.	
VV-LHO	 zu	 § 63,	 4.:	 Wenn	 voller	 Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
5.000 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt,	
Ausnahmen	generell	zugelassen	(gebunde-
ne	Entscheidung).

80 Bei	 der	 Veräußerung	 von	 Staatsgut,	 die	 nicht	 zum	 regelmäßigen	
Gang	der	Verwaltung	gehört,	ist	Art. 72	VI	HambLV	zu	beachten.	Für	De-
tails siehe III.1.b.
81 Insbesondere	 wenn	 die	 „Beratende	 Kommission	 im	 Zusammen-
hang	mit	 der	Rückgabe	NS-verfolgungsbedingt	 entzogener	Kulturgüter,	
insbesondere	 aus	 jüdischem	 Besitz“	 eine	 unentgeltliche	 Übertragung	

empfiehlt	 oder	 bei	 Kulturgütern,	 die	 entsprechend	 der	 Erklärung	 der	
Bundesregierung,	der	Länder	und	der	kommunalen	Spitzenverbände	zur	
Auffindung	und	zur	Rückgabe	NS-verfolgungsbedingt	entzogenen	Kultur-
gutes,	 insbesondere	 aus	 jüdischem	Besitz	 (Gemeinsame	 Erklärung	 aus	
dem	Jahre	1999),	als	verfolgungsbedingt	entzogen	gelten,	§ 11	Abs. VII	1	
Nr. 1	HG	23/24.

III. Haushaltsrechtliche	Beschränkungen	bei	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten



22

BHO/LHOs Verwaltungsvorschriften

Hessen • unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Sammlungsgut	 und	 anderen	
Objekten,	die	aus	kolonialem	Kontext	stammen	und	nach	Würdi-
gung	der	Gesamtumstände	nicht	im	Landeseigentum	verbleiben	
sollen,82	an	Herkunftsstaat/Vertreter/-innen	der	Herkunftsgesell-
schaft/ehemals	 Berechtigte	 und	 deren	 Rechtsnachfolgerinnen/
geeignete	Institutionen	durch	für	Provenienzforschung	und	Res-
titutionsverfahren	zuständiges	Ministerium	(vgl.	§ 11	VII	1	Nr. 2	
HG	23/24)

• unentgeltliche	 Übertragung	 von	 Kulturgut,	 das	 im	 Ersten	 oder	
Zweiten	Weltkrieg	unrechtmäßig	verbracht	wurden,	an	ursprüng-
liche	 Eigentümer/-innen/deren	 Rechtsnachfolger/-innen/den	
Staat,	dem	sie	nach	Würdigung	der	Gesamtumstände	 zuzuord-
nen	sind	durch	für	Provenienzforschung	und	Restitutionsverfah-
ren	zuständiges	Ministerium	(vgl.	§ 11	VII	1	Nr. 3	HG	23/24)

• Befassung	 der	 Landesregierung	 in	 besonderen	 Fällen	 erforder-
lich83	(Vgl.	§ 11	VII	2	HG	23/24)

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	LHO	

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Minister	der	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 eines	 dringenden	
Interesses,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	 5.:	Wenn	
dringendes	Landesinteresse	vorliegt,	kann	
Ministerium	 für	Finanzen	nur	Ausnahmen	
zulassen,	 wenn	 Veräußerung	 für	 Land	
dringlich	und	nicht	bis	zum	nächsten	Haus-
haltsplan	 oder	 Nachtragshaushalt	 zurück-
gestellt werden kann.

Mecklenburg- 
Vorpommern

 – Grundsatz,	§ 63	I	LHO:	Vermögensgegenstände	dürfen	nur	mit	Ein-
willigung	des	Landtags	veräußert	werden,	wobei	diese	in	Form	ei-
ner	vorherigen	Zustimmung	zu	erteilen	ist.

 – Allgemeine	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	bedürfen	grundsätzlich	auch	der	Einwilli-
gung	des	Landtags,	vgl.	§ 63	IV	2	LHO.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	V	LHO
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	V	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	V	Var.	2	LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme
 ¾ Zuständigkeit:	Finanzministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

 – Allgemeine	 Ausnahme	 vom	 Parlaments-
vorbehalt	 im	 Haushaltsplan	 oder	 Haus-
haltsgesetz	 in	 § 63,	 63a	nicht	 explizit	 vor-
gesehen;	ABER	Konkretisierung	 in	VV-LHO	
zu	§ 63,	1.:	Zustimmung	grundsätzlich	dann	
möglich,	 wenn	 Maßnahme	 im	 Haushalt	
veranschlagt und Landtag Haushalt be-
schlossen	hat

 – Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbe-
ständen	gem.	§ 63	V	LHO:
• Zur	Ausnahme	wegen	Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	4.:	Wenn	voller	Wert	
des	Vermögensgegenstandes	Betrag	von	
5.000 EUR	 („im	 Einzelfall“)	 nicht	 über-
steigt,	wird	Ausnahme	generell	zugelas-
sen	(gebundene	Entscheidung)

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Lan-
desinteresses,	vgl.	VV-LHO	zu	§ 63	LHO,	
5.: Wenn ein dringendes Landesinteres-
se	besteht,	kann	das	Finanzministerium	
nur	 dann	 Ausnahmen	 zulassen,	 wenn	
eine	Veräußerung	für	das	Land	dringlich	
ist	 und	 nicht	 bis	 zum	 nächsten	 Haus-
haltsplan	 oder	 Nachtragshaushalt	 zu-
rückgestellt	werden	kann.

82 Siehe	oben	Anm.	72.
83 Insbesondere	wenn	nach	Abschluss	der	Provenienzforschung	zu	ei-
nem	konkreten	Fall	eine	strittige	Ausgangslage	zwischen	den	Beteiligten	

besteht,	wenn	einer	Empfehlung	der	Beratenden	Kommission	nicht	ge-
folgt	werden	soll	oder	ab	einem	Wert	des	gegenständlichen	Objekts	von	
500.000 EUR,	§ 11	VII	2	HG	23/24.	
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Mecklenburg- 
Vorpommern

 – Besonderheiten	bei	 beweglichen	Sachen,	 § 63a	 LHO:	Ausnahmen	
vom	Parlamentsvorbehalt	unter	bestimmten	Voraussetzungen
• § 63a	 I:	 Veräußerung	 von	 Sachen,	 die	 von	 geringer	 Bedeutung	
UND	eine	im	Haushaltsgesetz	genannte	Wertgrenze	nicht	über-
schreiten

 ¾ Beteiligung	des	Landtags	nicht	erforderlich
 ¾ grundsätzlich	 Einwilligung	 des	 Finanzministeriums	 erforder-

lich
 ¾ Finanzministerium	kann	auf	Mitwirkung	aber	auch	verzichten

• § 63a	II:	Veräußerung	aus	zwingenden	Gründen	erforderlich
 ¾ Einwilligung	des	Finanzministeriums	erforderlich
 ¾ Unterrichtung des Landtags

Niedersach-
sen

 – Grundsatz,	§ 63	II	LHO:	Vermögensgegenstände	dürfen	nur	mit	Ein-
willigung	des	Landtags	veräußert	werden;	eine	Einwilligung	gilt	all-
gemein	als	erteilt,	wenn
• die	Veräußerung	im	Haushaltsplan	vorgesehen	ist	(§ 63	II	2	LHO)
• der	 Vermögensgegenstand	 keinen	 erheblichen	 Wert	 hat	 oder	
von	besonderer	Bedeutung	ist	(§ 63	II	2	LHO).

 – Allgemeine	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	3	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	II	3,	V	LHO.
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	V	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	V	Var.	2	LHO	

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Finanzministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	V	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.1.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
2.500 EUR	 nicht	 übersteigt,	 wird	 Ausnah-
me	zugelassen	(gebundene	Entscheidung).

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 dringendem	 Lan-
desinteresses,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	 3.2.:	
Wenn	dringendes	Landesinteresse	besteht,	
dann	ist	gebundene	Entscheidung	möglich,	
wenn	zusätzlich:

 ¾ bei	Entscheidung	der	obersten	Landes-
behörden	 voller	Wert	 des	 Vermögens-
gegenstandes	 Betrag	 von	 50.000 EUR	
nicht	übersteigt.

 ¾ bei	Entscheidung	der	obersten	Landes-
behörde	 unmittelbar	 nachgeordneten	
Behörde	 voller	 Wert	 des	 Vermögens-
gegenstandes	 Betrag	 von	 15.000 EUR	
nicht	übersteigt.

Nordrhein- 
Westfalen

 – Allgemeine	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
oder	Haushaltsgesetz	möglich.

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 besonderen	Fällen,	§ 63	III	3	Var.	1	LHO:	
(2)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 III 3	

Var. 2 LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Finanzministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)
 ¾ Mitteilungspflicht	gegenüber	Landtag	bei	„Fällen	von	beson-
derer	Bedeutung“,	§ 63	III	4	LHO

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	III	3	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 besonderem	 Fall,	
vgl.	VV	zu	§ 63	LHO,	2.1.:

 ¾ Definition	 „besonderer	 Fall“:	 Veräuße-
rung	 von	 Gegenständen	 unter	 vollem	
Wert	im	Interesse	des	Landes	dringend	
geboten	

 ¾ Wenn	 voller	 Wert	 des	 Vermögensge-
genstandes	 Betrag	 von	 20.000 EUR	
(„im	 Einzelfall“)	 nicht	 übersteigt,	 lässt	
Finanzministerium	 eine	 Ausnahme	 all-
gemein	zu	(gebundene	Entscheidung).

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV	zu	§ 63	LHO,	2.2.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
10.000 EUR	 („im	 Einzelfall“)	 nicht	 über-
steigt,	 wird	 Ausnahme	 vom	 Finanzminis-
terium	 zugelassen	 (gebundene	 Entschei-
dung).
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Rheinland- 
Pfalz

 – Allgemeine	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	für	Finanzen	zuständige	Ministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
5.000 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt,	
wird	Ausnahme	vom	 für	Finanzen	 zustän-
digen	 Ministerium	 allgemein	 zugelassen	
(gebundene	Entscheidung).

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Landes-
interesse,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	 4.:	 Wenn	
dringendes	Landesinteresse	vorliegt,	kann	
das	 für	 Finanzen	 zuständige	 Ministerium	
Ausnahme	 nur	 zulassen,	 wenn	 nicht	 bis	
zum	 nächsten	 Haushaltsplan	 oder	 Nach-
tragshaushalt gewartet werden kann.

Saarland  – Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenständen	zu	vol-
lem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	möglich	

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Ministerium	der	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63,	3.:	Wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
2.500 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt,	
ist	Ausnahme	ohne	Einwilligung	des	Minis-
teriums	für	Finanzen	zulässig.

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Landes-
interesse,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63,	 4.:	 Wenn	
dringendes	Landesinteresse	vorliegt,	muss	
immer	 kumulativ	 Veräußerung	 für	 Land	
auch	dringlich	sein	und	kann	nicht	bis	zum	
nächsten	 Haushaltsplan	 oder	 Nachtrags-
haushalt	zurückgestellt	werden.

Sachsen  – Allgemeine	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	 zu	 vollem	Wert	 gemäß	§ 63	 III	 2	 SäHO	 i. V. m.	Haushaltsplan	
oder	Haushaltsgesetz	möglich.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	SäHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

SäHO
(2)	 dringendem	Staatsinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	SäHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Staatsministerium	der	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

 – Details	 zu	 allgemeinen	 Ausnahmen	 gem.	
§ 63	 III	 2	 SäHO	 (vgl.	 VwV-SäHO	 zu	 § 63,	
1.6.):

• Zulassung	der	Ausnahme	entweder	durch	
Zweckbestimmungsvermerk	 im	Haushalts-
plan	oder	durch	Haushaltsgesetz	

• Eine	 Ausnahme	 im	 Haushaltsplan	 durch	
Zweckbestimmungsvermerk	ist	nicht	erfor-
derlich,	wenn	 sich	 aus	 Zweckbestimmung	
des	 einschlägigen	 Titels	 ergibt,	 dass	 aus	
Mitteln	 zu	 beschaffenden	 Gegenstände	
für	die	kostenlose	oder	verbilligte	Abgabe	
bestimmt	sind	(z. B.	im	Rahmen	der	Öffent-
lichkeitsarbeit	der	Staatsregierung).

 – Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbe-
ständen	 gem.	 Art. 63	 IV	 SäHO,	 vgl.	 VwV-
SäHO	 zu	 § 63,	 1.7.1.	 und	 1.7.2.:	 Wenn	
voller	 Wert	 des	 Vermögengegenstands/
Ermäßigungsbetrag	 Betrag	 von	 5.000 EUR	
nicht	 übersteigt,	 Zulassung	 einer	 Ausnah-
me	 durch	 oberste	 Dienstbehörden	 ohne	
Einwilligung	 des	 Staatsministeriums	 der	
Finanzen	möglich.
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BHO/LHOs Verwaltungsvorschriften

Sachsen- 
Anhalt

 – Allgemeine	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.	

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Ministerium	der	Finanzen
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	VV-LHO	zu	§ 63	LHO,	3.1.:	 allgemeine	
Zulassung	einer	Ausnahme	durch	Ministe-
rium	der	Finanzen	 (gebundenen	Entschei-
dung),	wenn:	

• bei	 Entscheidung	 der	 obersten	 Landesbe-
hörde	 voller	 Wert	 des	 Vermögensgegen-
standes	Betrag	von	2.500 EUR	(„im	Einzel-
fall“)	nicht	übersteigt;

• bei	 Entscheidung	 der	 obersten	 Landes-
behörden	 unmittelbar	 nachgeordneten	
Behörden	 der	 Mittelinstanz	 voller	 Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
1.250 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt.

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Landes-
interesse,	 vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63	 LHO,	 3.2.:	
Wenn	dringendes	Landesinteresse	besteht,	
muss	immer	kumulativ	die	Veräußerung	für	
das Land auch dringlich sein und sie kann 
nicht	bis	zum	nächsten	Haushaltsplan	oder	
Nachtragshaushalt	zurückgestellt	werden.

Schleswig- 
Holstein

 – Allgemeine	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	LHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Besondere	 Ausnahmen	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 von	 Gegen-
ständen	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	3	LHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	 des	 Vermögensgegenstands,	 § 63	 III 3	

Var. 1 LHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	III	3	Var.	2	LHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	Finanzministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	III	3	LHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	 VV-LHO	 zu	 § 63	 LHO,	 3.:	 Allgemeine	
Zulassung	 einer	 Ausnahme	 durch	 Finanz-
ministerium	 ist	möglich,	wenn	voller	Wert	
des	 Vermögensgegenstandes	 Betrag	 von	
7.500 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt	
(gebundene	Entscheidung).

• Zur	Ausnahme	wegen	dringendem	Landes-
interesse,	vgl.	VwV	zu	§ 63	LHO,	4.:	Wenn	
dringendes	Landesinteresse	besteht,	muss	
immer	 kumulativ	 eine	 Veräußerung	 für	
das Land auch dringlich sein und sie kann 
nicht	bis	zum	nächsten	Haushaltsplan	oder	
Nachtragshaushalt	zurückgestellt	werden.

Thüringen  – Allgemeine	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	III	2	ThürLHO	i. V. m.	Haushaltsplan	
möglich.

 – Besondere	Ausnahme	von	Gebot	der	Veräußerung	von	Gegenstän-
den	zu	vollem	Wert	gemäß	§ 63	IV	ThürLHO:
• Mögliche	Ausnahmen	bei:	
(1)	 Geringwertigkeit	des	Vermögensgegenstands,	§ 63	IV	Var.	1	

ThürLHO
(2)	 dringendem	Landesinteresse,	§ 63	IV	Var.	2	ThürLHO

• Entscheidung	über	Zulassung	einer	Ausnahme:
 ¾ Zuständigkeit:	für	Finanzen	zuständiges	Ministerium
 ¾ grundsätzlich	Ermessensentscheidung	(„kann“)

Details	 zu	 besonderen	 Ausnahmetatbestän-
den	gem.	§ 63	IV	ThürLHO:
• Zur	 Ausnahme	 wegen	 Geringwertigkeit,	
vgl.	 VV-ThürLHO	 zu	 § 63,	 4.:	 Eine	 allge-
meine	 Zulassung	 der	 Veräußerung	 durch	
das	 für	 Finanzen	 zuständige	 Ministerium	
ist	möglich,	wenn	der	volle	Wert	des	Ver-
mögensgegenstandes	 einen	 Betrag	 von	
5.000 EUR	(„im	Einzelfall“)	nicht	übersteigt	
(gebundene	Entscheidung).

• Zur	 Ausnahme	 wegen	 dringendem	 Lan-
desinteresse,	 vgl.	VV-ThürLHO	zu	§ 63,	5.:	
Wenn	dringendes	Landesinteresse	besteht,	
muss	 immer	 kumulativ	 Veräußerung	 für	
Land auch dringlich sein und  kann nicht bis 
zum	 nächsten	 Haushaltsplan	 oder	 Nach-
tragshaushalt	zurückgestellt	werden.
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b.	 Sonderregelungen	in	bestimmten	Landesverfassungen

Land Text der Landesverfassungen

Bayern Art. 81	
Das	Grundstockvermögen	des	Staates	darf	in	seinem	Wertbestand	nur	aufgrund	eines	Gesetzes	verringert	werden.	Der	
Erlös	aus	der	Veräußerung	von	Bestandteilen	des	Grundstockvermögens	ist	zu	Neuerwerbungen	für	dieses	Vermögen	
zu	verwenden.

Berlin Art. 93	
(1)	Die	Umwandlung	von	Eigenbetrieben	und	von	einzelnen	Anlagen	von	bleibendem	Wert	in	juristische	Personen	be-
darf	eines	Beschlusses	des	Abgeordnetenhauses. 
(2)	Die	Veräußerung	von	Vermögensgegenständen	wird	durch	Gesetz	geregelt.

Bremen Art. 101	Verfassung	der	Stadt	Bremen	(Zuständigkeit	der	Bürgerschaft)
(1)	Die	 Bürgerschaft	beschließt,	 abgesehen	 von	 den	 ihr	 durch	 diese	 Verfassung	 zugewiesenen	 sonstigen	Aufgaben,	
insbesondere	über	
…
6.	Verfügung	über	Vermögen	der	Freien	Hansestadt	Bremen,	besonders	Erwerb,	Veräußerung	und	Belastung	von	Grund-
stücken,	Schenkungen	und	Darlehenshingaben,	soweit	es	sich	nicht	um	Geschäfte	der	laufenden	Verwaltung	handelt;

§ 59	Verfassung	der	Stadt	Bremerhaven	(Vermögenveräußerung)
(1)	Vermögensgegenstände	dürfen	nur	veräußert	werden,	wenn	sie	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Stadt	in	absehbarer	
Zeit	nicht	benötigt	werden.	
(2)	Eine	Veräußerung	von	Unternehmen	der	Stadt	...

Hamburg Art. 72	(Kredite,	Sicherheitsleistungen,	Staatsgut)
…
(6)	Ebenso	ist	die	Veräußerung	von	Staatsgut,	die	nicht	zum	regelmäßigen	Gang	der	Verwaltung	gehört,	nur	auf	Be-
schluss	der	Bürgerschaft	zulässig.
…

Mecklenburg- 
Vorpommern

Art. 66	(Landesvermögen)
Erwerb,	Verkauf	und	Belastung	von	Landesvermögen	dürfen	nur	mit	Zustimmung	des	Landtages	erfolgen.	Die	Zustim-
mung	kann	für	Fälle	von	geringer	Bedeutung	allgemein	erteilt	werden.	Das	Nähere	regelt	das	Gesetz.

Niedersach-
sen

Art. 63	(Landesvermögen)
(1)	Das	Landesvermögen	ist	Eigentum	des	Volkes. Landesvermögen	darf	nur	mit	Zustimmung	des	Landtages	veräußert	
oder	belastet	werden.	Die	Zustimmung	kann	allgemein	oder	für	den	Einzelfall	erteilt	werden.
(2)	Für	die	Veräußerung	und	Belastung	von	Vermögen,	das	im	Eigentum	Dritter	steht	und	vom	Land	verwaltet	wird,	gilt	
Absatz	1	entsprechend.

Sachsen- 
Anhalt

Art. 92	(Landesvermögen)
(1)	Das	Landesvermögen	ist	in	seiner	Substanz	so	zu	erhalten,	wie	es	für	seine	künftige	Nutzung	erforderlich	ist.
(2)	Landesvermögen	darf	nur	mit	Zustimmung	des	Landtages	veräußert	und	belastet	werden.	Die	Zustimmung	kann	für	
Fälle	von	geringer	Bedeutung	allgemein	erteilt	werden.
(3)	Für	die	Veräußerung	und	Belastung	von	Vermögen,	das	 im	Eigentum	Dritter	steht	und	von	dem	Lande	verwaltet	
wird,	gelten	die	Vorschriften	des	Absatzes	2	entsprechend,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.

Während	auf	Bundesebene	und	in	der	Mehrheit	der	Län-
der	Vorschriften	zur	Veräußerung	von	staatlichem	Vermö-
gen	 nur	 in	 den	 Haushaltsordnungen	 enthalten	 sind,	 gibt	
es	 in	 einigen	 Ländern	 Bestimmung	 in	 den	 Landesverfas-
sungen,	die	ebenfalls	Anforderungen	an	die	Veräußerung	
von	Landesvermögen	festlegen.	Diese	allgemeinen	verfas-
sungsrechtlichen	 Bestimmungen	 in	 den	 Landesverfassun-
gen	werden	auch	in	diesen	Ländern	durch	die	Regelungen	
in	den	einschlägigen	Haushaltsordnungen,	die	in	der	Regel	

spezieller	 sind,	 konkretisiert.	 Die	 Vorgaben	 in	 den	 Lan-
desverfassungen,	 die	 eine	 Ausformung	 des	 Budgetrechts	
des	Parlaments	darstellen	und	insoweit	zur	Sicherung	der	
Substanz	des	Landesvermögens	dienen,	sind	allerdings	als	
Auslegungsmaxime,	insbesondere	bei	der	Auslegung	unbe-
stimmter	Rechtsbegriffe,	auch	bei	den	speziellen	Regelun-
gen	in	den	Haushaltsordnungen	zu	berücksichtigen.84

In	der	folgenden	Tabelle	soll	ein	Überblick	über	die	Be-
stimmungen	in	den	Landesverfassungen	gegeben	werden:

84 Vgl.	Holzner,	Art. 81	BayVerf,	Rn. 1	mit	Verweis	auf	Lindner	in:	ders./
Möstl/Wolff,	Art. 81	BayVerf	Rn. 2;	Mediger	in:	Classen/Litten/Wallerath,	

Art. 66	 Verf	MV	 Rn. 1;	 Thiele	 in:	 ders./Pirsch/Wedemeyer,	 Art. 66	 Verf	
MV;	Hermenau	in:	Epping	et	al.,	Art. 63	Verf	ND	Rn. 14.
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Inhaltlich	 weisen	 die	 Bestimmungen	 zur	 Vermögens-
veräußerungen	in	den	einzelnen	Landesverfassungen	viele	
Parallelen	 zu	den	Regelungen	 in	den	einschlägigen	Haus-
haltsordnungen	 auf.	 Der	 Vermögensbegriff	 in	 den	 Lan-
desverfassungen	umfasst,	 unabhängig	 von	 der	 konkreten	
Bezeichnung	 im	Wortlaut,	 laut	 der	 insoweit	 übereinstim-
menden	 Kommentarliteratur85	 neben	 dem	 Verwaltungs-
vermögen	 Sachen	 im	 Gemeingebrauch	 oder	 zur	 allge-
meinen	 Nutzung	 sowie	 das	 Finanzvermögen	 und	 stimmt	
weitgehend	mit	 dem	haushaltsrechtlichen	Vermögensbe-
griff	 überein.86	 Einige	 Kommentare	 zu	 den	 Landesverfas-
sungen	ordnen	sogar	ausdrücklich	Kunstsammlungen,	Mu-
seumsbestände	und	Archivgut	dem	Landesvermögen	zu.87 
Zudem	wird	von	einem	Kommentator	darauf	hingewiesen,	
dass	der	verfassungsrechtliche	Vermögensbegriff	auch	auf	
Beutekunst	anzuwenden	sei,	soweit	Herausgabeansprüche	
verjährt	sind	und	deshalb	nicht	mehr	durchgesetzt	werden	
können.88	Der	Begriff	der	Veräußerung	ist	in	allen	Landes-
verfassungen	 deckungsgleich	 mit	 dem	 Veräußerungsbe-
griff	 in	den	Haushaltsordnungen	und	erfasst	 insoweit	die	
dauerhafte	Preisgabe	 von	Vermögenrechten	an	 Staatsgut	
an	einen	anderen	Rechtträger	–	unabhängig	davon,	ob	für	
die Preisgabe eine Gegenleistung entrichtet wird.89

Unterschiede	 in	 den	 Landesverfassungen	 bestehen	
aber	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	vorgesehenen	Um-
fang	 der	 Parlamentsbeteiligung	 bei	 der	Veräußerung	 von	
Vermögensgegenständen	aus	dem	Landesvermögen.

In	den	Landesverfassungen	von	Bayern	und	Berlin	 ist	
beispielsweise	die	verfassungsrechtlich	vorgesehene	Par-
lamentsbeteiligung	 im	 Bereich	 der	 Vermögensveräuße-
rung	bereits	im	Rahmen	des	Erlasses	eines	förmlichen	Par-
lamentsgesetzes	 gewährleistet,	 sodass	 eine	 Zustimmung	
des	Landesparlaments	bei	einzelnen	Veräußerungen	nicht	
erforderlich	 ist.90	 Insoweit	 könnte	man	 davon	 ausgehen,	
dass	der	notwendigen	parlamentarischen	Beteiligung	be-
reits	durch	Verabschiedung	des	§ 63	in	den	jeweiligen	Lan-
deshaushaltsordnung	Genüge	getan	wurde,	weil	der	Ge-
setzgeber	 so	 seinem	Verfassungsauftrag	 zur	gesetzlichen	
Regelung	nachgekommen	ist.	Während	die	Kommentarli-
teratur	zur	Berliner	Verfassung	diese	Auffassung	vertritt,91 
ist	 nach	 den	 Kommentaren	 zur	 einschlägigen	 Regelung	
der	 bayrischen	 Verfassung	 bei	 Unter-Wert-Veräußerun-
gen	neben	einem	förmlichen	Parlamentsgesetz	zudem	als	
ungeschriebene	Voraussetzung	ein	„zwingendes	Interesse	

des	allgemeinen	Wohls“	für	die	Veräußerung	erforderlich,	
wobei	 dem	 Gesetzgeber	 ein	 weiter	 Einschätzungsspiel-
raum	 eingeräumt	wird.92	 Insoweit	muss	 die	 Prüfung	 der	
gesetzlichen	 Ermächtigungsgrundlage	 zur	 Veräußerung	
von	Landesvermögen	 in	der	Haushaltsordnung	bzw.	dem	
Haushaltsgesetz	 sich	 in	 Bayern	 immer	 am	Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes	orientieren.

Im	 Gegensatz	 zu	 den	 Normen	 in	 den	 Landesverfas-
sungen	 in	 Bayern	 und	 Berlin	 fordern	 die	 einschlägigen	
Verfassungsbestimmungen	 in	Mecklenburg-Vorpommern,	
Niedersachsen	 und	 Sachsen-Anhalt	 bei	 der	 Veräußerung	
von	 Landesvermögen	 grundsätzlich	 die	 Zustimmung	 des	
Landtags. Trotz	 des	 veränderten	 Wortlauts	 ergibt	 sich	 in	
der	praktischen	Anwendung	dieser	Vorschriften	aber	kein	
großer	 Unterschied	 zur	 Rechtslage	 in	 Bayern	 und	 Berlin,	
weil	das	Zustimmungserfordernis	laut	Kommentarliteratur	
durch	 die	 Bestimmung	 der	 jeweiligen	 Haushaltsordnung	
konkretisiert	 wird.93	 Gemäß	 dieser	 haushaltsrechtlichen	
Bestimmungen	kann	die	parlamentarische	Zustimmung	zur	
Vermögensveräußerung	durch	Beschluss	im	Einzelfall,	aber	
auch	im	Haushaltsplan	oder	gesonderten	Haushaltsgesetz	
erteilt	werden.	In	Fällen	von	geringer	Bedeutung	kann	auf	
die	 Beteiligung	 des	 Parlaments	 verzichtet	 werden,	 weil	
die	 parlamentarische	 Ermächtigung	 sich	 bereits	 aus	 den	
in	 den	 Haushaltsordnungen	 geregelten	 Ausnahmetatbe-
ständen	ergibt,	die	die	Entscheidung	zur	Veräußerung	der	
Exekutive	 überlassen.	 Obwohl	 sich	 auf	 den	 ersten	 Blick	
keine	 gravierenden	Unterschiede	 zur	Rechtslage	 in	 ande-
ren	Bundesländern	ergeben,	 ist	 der	 in	den	 Landesverfas-
sungen	 festgelegte	 Grundsatz	 der	 Parlamentsbeteiligung	
für	die	Veräußerungsentscheidung	bei	der	Auslegung	der	
Bestimmungen	in	den	Haushaltsordnungen	zu	berücksich-
tigen.	Insbesondere	bei	der	Veräußerung	von	beweglichen	
Vermögensgegenständen,	 zu	 denen	 auch	 Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	gehört,	kann	auf	Grundlage	der	
verfassungsrechtlichen	 Bestimmungen	 generell	 auch	 die	
Notwendigkeit	einer	parlamentarischen	Beteiligung	durch	
Beschluss	in	Frage	kommen.94	Auf	Bundesebene	und	in	den	
meisten	 anderen	 Ländern	 ist	 eine	 Parlamentsbeteiligung	
im	Gegensatz	dazu	nur	bei	der	Veräußerung	von	Grundstü-
cken	und	Unternehmen	vorgesehen.95

Schließlich	 enthalten	 die	 Verfassungen	 von	 Bremen	
und	 Hamburg	 ebenfalls	 besondere	 Vorschriften	 zur	 Ver-
mögensveräußerung	 in	 der	 Landesverfassung,	 die	 die	

85 Vgl.	Holzer,	Art. 81	BayVerf	Rn. 4;	Meder/Bechmann,	Art. 81	BayVerf	
Rn. 6 f.;	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 94–98;	Medinger	
in:	 Claassen/Litten/Wallerath,	 Art. 66	 Verf	 MV	 Rn. 2;	 Thiele	 in:	 ders./
Pirsch/Wedemeyer,	Art. 66	Verf	MV	Rn. 1;	Hagebölling,	Art. 63	Verf	NS	
Rn. 1;	Hermenau	in:	Epping	et	al.,	Art. 63	Verf	NS	Rn. 9–11;	Reich,	Art. 92	
Rn. 1.
86 Siehe	oben	unter	III.1.a.i.
87 Holzer,	 Art. 81	 BayVerf	 Rn. 4;	 Meder/Bechmann,	 Art. 81	 BayVerf	
Rn. 6 f.;	Hagebölling,	Art. 63	Verf	NS	Rn. 1.
88 Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 95.
89 Vgl.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 99,	110.
90 Art. 93	 Abs. 2	 VvB;	 Art. 81	 S. 1	 BayVerf.	 Vgl.	 auch	 Holzner,	 Art. 81	
BayVerf	Rn. 11.
91 Korbmacher/Rind	in:	Drieshaus,	Art. 93	VvB	Rn. 3.
92 Holzner,	Art. 81	BayVerf	Rn. 10;	Meder/Brechmann,	Art. 81	BayVerf	
Rn. 10	m.	w.	N.

93 Medinger	 in:	 Claassen/Litten/Wallerath,	 Art. 66	 Verf	 MV	 Rn. 3 f.;	
Thiele	in:	ders./Pirsch/Wedemeyer,	Art. 66	Verf	MV	Rn. 2;	Hermenau	in:	
Epping	et	al.,	Art. 63	Verf	NS	Rn. 2,	17;	Reich,	Art. 92	Verf	SA	Rn. 1 f.
94 	Vgl.	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	§ 63	BHO	Rn. 28,	der	neben	
der	 Rechtslage	 in	 Niedersachsen	 und	Mecklenburg-Vorpommern	 auch	
noch	auf	die	Regelung	in	der	Haushaltsordnung	von	Nordrhein-Westfalen	
verweist,	die	eine	Informationspflicht	gegenüber	dem	Landtag	vorsieht,	
wenn	vom	Gebot	der	Veräußerung	zu	vollem	Wert	eine	Ausnahme	we-
gen	besonderer	Bedeutung	der	Veräußerung	gemacht	wird.	Diese	Vor-
schrift	beruht	allerdings	nicht	auf	einer	besonderen	Regelung	zur	Vermö-
gensveräußerung	im	nordrhein-westfälischen	Verfassungsrecht.
95 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	BHO	Rn. 6;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schnel-
ler,	§ 63	BHO	Rn. 4.
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Notwendigkeit	 eines	 Beschlusses	 der	 Landesparlamente	
bei	der	Veräußerung	von	Vermögensgegenständen	in	be-
stimmten	Fällen	nahelegen.	Insbesondere	bei	Geschäften,	
die	 nicht	 „Geschäften	 der	 laufenden	 Verwaltung“96	 bzw.	
den	„regelmäßigen	Gang	der	Verwaltung“97	betreffen,	 ist	
laut	 den	 Landesverfassungen	 eine	 Mitwirkung	 des	 Lan-
desparlaments	 bei	 der	 Veräußerungsentscheidung	 erfor-
derlich.	Diese	unbestimmten	Rechtsbegriffe	entsprechen	
Bestimmungen	zur	Vermögensveräußerung	im	Kommunal-
recht	 und	 erfassen	Veräußerungsgeschäfte,	 die	 regelmä-
ßig,	 d. h.	wiederholt	 und	 zugleich	 routinemäßig	 vorkom-
men.	 Laut	 Kommentarliteratur	 ist	 dies	 für	 verschiedene	
Verwaltungsbereiche	aber	ggf.	unterschiedlich	 zu	bewer-
ten	und	sollte	immer	auf	einer	Betrachtung	des	Einzelfalls	
beruhen.98	Die	einschlägige	Vorschrift	in	der	Bremer	Lan-
desverfassung	enthält	zudem	eine	Aufzählung	von	Fällen,	
zu	 denen	 auch	 Schenkungen	 gehören,	 in	 denen	 grund-
sätzlich	eine	Parlamentsbeteiligung	notwendig	ist.	Auch	in	
Bremen	und	Hamburg	werden	die	verfassungsrechtlichen	
Maßgaben	durch	die	Bestimmungen	in	den	Haushaltsord-
nungen	 konkretisiert,	 an	 die	 auch	 das	 Landesparlament	
bei seiner Entscheidung gebunden ist.99

Im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Sammlungsgut	aus	ko-
lonialen	Kontexten	kann	sich	im	Rahmen	der	unterschied-
lichen	Vorschriften	der	einzelnen	Landesverfassungen,	die	
grundsätzlich	 die	 Rolle	 des	 Parlaments	 bei	 der	 Veräuße-
rung	von	Landesvermögen	hervorheben,	eine	restriktivere	
Auslegung	bezüglich	der	Übertragung	der	Entscheidungs-
befugnis	 bei	 Veräußerungen	 auf	 die	 Exekutive	 ergeben.	
Bei	den	verfassungsrechtlichen	Bestimmungen	 in	Bayern,	
Berlin,	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Niedersachsen	 und	
Sachsen-Anhalt	ist	zwar	anzunehmen,	dass	sie	voraussicht-
lich	lediglich	im	Rahmen	der	Auslegung	der	unbestimmten	
Rechtsbegriffe	 in	 den	 Haushaltsordnungen	 ihre	 Wirkung	
entfalten	werden.	Bei	den	verfassungsrechtlichen	Bestim-
mungen	 in	Hamburg	und	Bremen	ist	allerdings	ggf.	denk-
bar,	 dass	 diese	 die	 haushaltsrechtlichen	 Bestimmungen	
überlagern,	sodass	bei	nicht	den	üblichen	Geschäften	des	
Verwaltungsalltags	entsprechenden	Veräußerungsgeschäf-
ten	 grundsätzlich	 eine	 Veräußerungsentscheidung	 durch	
die	 Exekutive	 ausgeschlossen	 ist	 und	 insoweit	 immer	 ein	
Haushaltsbeschluss,	 ein	 Haushaltsgesetz	 oder	 ein	 Haus-
haltsvermerk	 im	 Haushaltsplan	 erforderlich	 ist.	 Bei	 der	
Veräußerung	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	
wäre	dann	davon	auszugehen,	dass	dieses	Geschäft	bereits	
aufgrund	der	unentgeltlichen	Weggabe	des	Vermögensge-
genstandes	 grundsätzlich	 nicht	 zum	 regelmäßigen	 Gang	
der	Verwaltung	gehört.	Folglich	wäre	dann	nach	den	ver-
fassungsrechtlichen	 Sonderregelungen	 in	 Hamburg	 und	

Bremen	 zur	 praktischen	 Umsetzung	 der	 unentgeltlichen	
Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	
generell	die	Beteiligung	des	Parlaments	im	Rahmen	eines	
Haushaltsgesetzes	 bzw.	 Haushaltsplans	 oder	 eines	 Haus-
haltsbeschlusses	erforderlich.

2. Vermögensveräußerung auf  
 kommunaler Ebene

Auch	das	Kommunalverfassungsrecht	enthält	Bestimmun-
gen,	die	die	Veräußerung	von	Kommunalvermögen	regeln	
und	begrenzen.	Diese	Regelungen,	die	je	nach	Land	in	den	
Gemeinde-	 oder	 Kreisordnungen	 oder	 in	 einem	 für	 alle	
kommunalen	 Gebietskörperschaften	 geltenden	 Kommu-
nalverfassungsgesetz	erfasst	sind,	konkretisieren	den	sich	
aus	 Art. 28	 Abs. 2	 GG	 ergebenden	 und	 bereits	 mehrfach	
erwähnten	 Grundsatz	 der	 kommunalen	 Finanzhoheit.100 
Das	 Ziel	 der	 kommunalrechtlichen	 Bestimmung	 zur	 Ver-
mögensveräußerung	ist	es,	durch	den	Erhalt	des	Kommu-
nalvermögens	die	Erfüllung	der	kommunalen	Aufgaben	zu	
sichern.	Insoweit	wird	die	Veräußerung	von	Kommunalver-
mögen	grundsätzlich	auf	Fälle	begrenzt,	in	denen	die	Erhal-
tung	 des	 Kommunalvermögens	 durch	 eine	 angemessene	
Gegenleistung	 bei	 Veräußerung	 gegeben	 ist.	 Diese	 Vor-
gehensweise	 beruht	 auf	 der	 generellen	 Vermutung,	 dass	
Kommunalvermögen	 grundsätzlich	 zur	Aufgabenerfüllung	
benötigt	wird.101

Im	Folgenden	soll	im	Rahmen	eines	Überblicks	zu	den	
verschiedenen	kommunalrechtlichen	Regelungen	zur	Ver-
mögensveräußerung	der	einzelnen	Länder	Bezüge	zu	den	
vergleichbaren	haushaltsrechtlichen	Regelungen	auf	Bun-
des-	 und	 Landesebene	 hergestellt	 werden	 und	 auf	mög-
liche	 unentgeltliche	 Veräußerungen	 von	 Sammlungsgut	
aus	 kolonialen	 Kontexten	 auf	 kommunaler	 Ebene	 einge-
gangen	 werden.	 Nach	 einer	 kurzen	 Erläuterung,	 welche	
Begriffe	 für	 die	 Bestimmung	 des	 Anwendungsbereichs	
der	 kommunalrechtlichen	 Veräußerungsvorschriften	 zu-
grunde	gelegt	werden	 (a.),	wird	auf	die	Voraussetzungen	
für	eine	Vermögensveräußerung	 im	kommunalen	Kontext	
Bezug	genommen	(b.),	bevor	die	Zuständigkeit	 für	Veräu-
ßerungsentscheidung	 (c.)	 und	 eine	 mögliche	 Beteiligung	
der	Kommunalaufsichtsbehörden	bei	dieser	Entscheidung	
(d.)	 behandelt	 wird.	 Abschließend	 sollen	 die	 verschiede-
nen	 kommunalrechtlichen	 Bestimmungen	 in	 den	 jeweili-
gen	 Ländern	 im	Rahmen	einer	 tabellarischen	Aufstellung	
dargestellt	werden	(e.).

96 Art. 101	Abs. 1	Nr. 6	BremVerf.
97 Art. 72	Abs. 6	HmbVerf.
98 Vgl.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 103 f.;	Neumann,	
Art. 101	BremVerf	Rn. 13.
99 Vgl.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 101.

100 Vgl.	Gröpl	in:	ders.,	Einl.	BHO/LHO	Rn. 37;	§ 105	BHO/LHO	Rn. 24 ff.;	
im	Detail	Schwarting,	Rn. 20 ff.
101 Vgl.	Bentram/Hansmann	 in:	Dietlein/Mehde,	§ 125	NKomVG	Ein-
leitung;	Rentsch/Ziertmann,	Art. 90	a. f.	GO	SH	(jetzt:	Art. 89	n. f.)	Rn. 1.
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Exkurs:	Geltungsbereich	der	Veräußerungsbestimmung	des	kommunalen	Haushaltsrechts

Die	Regeln	im	Kommunalverfassungsrecht	zur	Vermögensveräußerung	gelten	für	alle	Kommunen	im	jeweiligen	Land.	Kommunen	sind	alle	
Gebietskörperschaften,	die	im	Verwaltungsaufbau	der	Länder	die	kleinsten	räumlich-administrativen	Verwaltungseinheiten	bilden.	Als	
Überbegriff	umfasst	der	Begriff	Kommune	verschiedene	Grundeinheiten	auf	örtlicher	Ebene	wie	die	Gemeinde,	aber	auch	Grundeinhei-
ten	auf	überörtlicher	Ebene	wie	Kreise	oder	kreisfreie	Städte.102	Die	einschlägigen	Regelungen	zur	Veräußerung	von	Kommunalvermögen,	
die	in	einigen	Ländern	im	Detail	nur	für	die	Gemeinden	festgelegt	sind,	finden	über	Verweisungsnormen	auch	für	die	anderen	Gebiets-
körperschaften	auf	kommunaler	Ebene	Anwendung.103	In	Niedersachen	und	Sachsen-Anhalt	sehen	die	einschlägigen	Bestimmungen	aller-
dings	einheitliche	Regelungen	für	alle	kommunalen	Verwaltungseinheiten	in	Bezug	auf	die	Vermögensveräußerung	vor.104

Der	dreigliedrige	Verwaltungsaufbau	existiert	allerdings	nur	in	Flächenländern,	sodass	in	den	Stadtstaaten	Berlin,	Bremen	und	Hamburg	
grundsätzlich	allein	die	haushaltrechtliche	Regelung	auf	Landesebene	 für	die	Vermögensveräußerung	einschlägig	 ist.	 Insbesondere	 in	
Bremen	und	Hamburg	weisen	die	Regelungen	zur	Parlamentsbeteiligung	in	den	Landesverfassungen	allerdings	eine	gewisse	Ähnlichkeit	
zu	den	kommunalrechtlichen	Regeln	zur	Vermögensveräußerung	auf.105

a. Anwendungsbereich der kommunalrecht- 
	 lichen	Veräußerungsvorschriften

Der	 im	 Kommunalverfassungsrecht	 geltende	 Vermögens-
begriff	 entspricht	 dem	 in	 den	 Haushaltsordnungen	 auf	
Bundes-	und	Landesebene	und	den	einzelnen	Landesver-
fassungen,	 der	 sowohl	 Verwaltungs-	 als	 auch	 Finanzver-
mögen	umfasst,	soweit	die	Kommune	Eigentümerin	ist.106 

Sogenanntes	 Sondervermögen,	 bei	 dem	 es	 sich	 um	 Ver-
mögen	 von	Gemeindegliedern,	 rechtlich	 unselbständigen	
Stiftungen	und	Eigenbetrieben	handelt,	wird	insoweit	dem	
Vermögen	der	jeweiligen	Kommune	zugerechnet,	während	
sog.	 Treuhandvermögen,	 das	 beispielweise	 Stiftungsver-
mögen	rechtlich	selbständiger	örtlicher	Stiftungen	umfasst,	
nicht	zum	Vermögen	der	Kommune	gehört.107 Wie der Ver-
mögensbegriff	 orientiert	 sich	 auch	 der	 kommunalrechtli-
che	Veräußerungsbegriff	ebenfalls	an	den	haushaltsrechtli-
chen	Vorschriften	auf	Bundes-	und	Landesebene	und	setzt	
allein	 den	Übergang	 des	 Eigentums	 auf	 andere	 Rechtträ-
ger	 voraus,	wobei	 der	Charakter	des	 zugrunde	 liegenden	
Rechtsgeschäfts	 irrelevant	 ist.108	 Hinsichtlich	 der	 Fragen,	
die	sich	im	Einzelnen	im	Bereich	des	Vermögens-	und	Ver-
äußerungsbegriff	 bei	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kon-
texten	 stellen,	wird	aufgrund	der	bestehenden	Parallelen	
der	einschlägigen	Vorschriften	insoweit	auf	die	Ausführung	
zu	den	Regelungen	auf	Bundes-	und	Landesebene	verwie-
sen.109

b. Voraussetzungen für die Veräußerung von  
 Kommunalvermögen

Die	Voraussetzungen	zur	Veräußerung	von	Kommunalver-
mögen	 gleichen	 den	 haushaltsrechtlichen	Bestimmungen	
auf	Bundes-	und	Landesebene	und	stimmen	grundsätzlich	
in	 allen	 einschlägigen	 Gesetzen	 auf	 kommunaler	 Ebene	
überein.	 Insoweit	 ist	 auch	 nach	 Kommunalverfassungs-
recht	 eine	 Veräußerung	 von	 Vermögenswerten	 aus	 dem	
Kommunalvermögen	in	der	Regel	nur	dann	zulässig,	wenn	
erstens	der	zu	veräußernde	Gegenstand	zur	kommunalen	
Aufgabenerfüllung	 nicht	 mehr	 benötigt	 bzw.	 gebraucht	
wird	und	zweitens	der	Gegenstand	zu	seinem	vollen	Wert	
veräußert	wird.

Hinsichtlich	der	ersten	Voraussetzung	ist	immer	die	Ge-
währleistung	der	stetigen	kommunalen	Aufgabenerfüllung	
auschlaggebend	und	wirtschaftliche	Gesichtspunkte	zu	be-
rücksichtigen.110	Bei	der	Frage,	was	zu	Aufgaben	der	Kom-
mune	gehört,	steht	der	Kommune	allerdings	ein	weiter	Be-
urteilungsspielraum	zu.111	Dies	betrifft	Insbesondere	auch	
den	 Kulturbereich,	 weil	 hier	 die	 Kommune	 in	 der	 Regel	
nicht	verpflichtet	ist,	tätig	zu	werden,	sondern	sog.	freiwil-
lige	Aufgaben	wahrnimmt.112 Allerdings wird teilweise ge-
fordert,	dass	die	Kommune	mit	äußerst	hoher	Gewissheit	
ausschließen	muss,	dass	der	Gegenstand	zur	Aufgabener-
füllung	nicht	mehr	benötigt	wird.113	Bei	Kommunalvermö-
gen,	das	einen	besonderen	Wert	für	die	Allgemeinheit	hat,	

102 Für	Details	vgl.	Engels/Krausnick,	§ 1	Rn. 9 f.
103 Vgl.	§ 48	LKrO	BW;	Art. 69	LKrO	Bay;	§ 131	Abs. 1	BbgKVerf;	§ 52	
Abs. 2	HKO;	§ 120	Abs. 1	KV	M-V;	§ 53	Abs. 1	KrO	NRW;	§ 57	LKO	RP;	§ 189	
Abs. 1	KSVG	SL;	§ 62	SächsLKrO	Sachsen;	§ 57	KrO	SH;	§ 141	ThürKO.
104 Vgl.	§ 125	NGO;	§ 115	KVG	LSA.
105 Siehe	oben	unter	III.1.b.
106 Vgl.	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 8,	17;	Sommer/Wath	in:	
Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 3;	Duikers	in:	Dietlein/Heutsch,	§ 90	GO	
NRW	Rn. 1 f.;	Klang/Gundlach/Kirchmer,	Art. 105	KVG	LSA	Rn. 1.	
107 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 549.
108 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 588;	Henkes	in:	Dietlein/Pautsch,	§ 98	
GO	BW	Rn. 1;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 15;	Sommer/Wath	
in:	Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 3;	Duikers	in:	Dietlein/Heutsch,	§ 90	

GO	 NRW	 Rn. 16;	 Klang/Gundlach/Kirchmer,	 Art. 105	 KVG	 LSA	 Rn. 1;	
Flüshoh	in:	Kleerbaum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV.
109 Siehe	oben	unter	III.1.a.i.
110 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 589;	Bertram/Hansmann	in:	Dietlein/
Mehde,	 Art. 124	 NKomVG	 Rn. 2;	 Duikers	 in:	 Dietlein/Heusch,	 § 90	 GO	
NRW	Rn. 17;	Flüshoh	in:	Kleerbaum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV;	Sendlmai-
er	in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	GO	Bay	Rn. 1.
111 Duikers	 in:	 Dietlein/Heusch,	 § 90	 GO	 NRW	 Rn. 18;	 Flüshoh	 in:	
Kleerbaum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV;	Sommer/Watz	in:	Dietlein/Ogorek,	
§ 109	HGO	Rn. 4.
112 Vgl.	Sommer/Watz	in:	Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 4.
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wie	z. B.	Kunstgegenstände	oder	bestimmte	geschichtliche	
Dokumente,	gilt	zudem	in	Nordrhein-Westfalen	die	Beson-
derheit,	dass	bei	der	Veräußerungsentscheidung	nicht	nur	
die	Notwendigkeit	für	die	Aufgabenerfüllung	der	Gemein-
de	 berücksichtigt	 werden	 muss,	 sondern	 auch	 weiterge-
hende	 Belange	 der	 örtlichen	 Gemeinschaft	wie	 Kulturin-
teressen	der	Bürgerinnen.114	Schließlich	wird	teilweise	wie	
auf	Bundes-	und	Landesebene115	vertreten,	dass	aufgrund	
des	Grundsatzes	der	Wirtschaftlichkeit	der	Ermessensspiel-
raum	der	Kommune	im	Hinblick	auf	eine	Veräußerungsent-
scheidung	bis	zu	einer	Veräußerungspflicht	reduziert	wer-
den kann.116	 Nach	 dieser	 Auffassung	 wäre	 denkbar,	 dass	
die	 Kommune	Vermögenswerte,	 die	 für	 ihre	Aufgabener-
füllung	nicht	von	Nutzen	sind	und	 lediglich	Kosten	verur-
sachen,	weil	beispielsweise	eine	Aufgabe	endgültig	abge-
schlossen	 ist	 oder	wegfällt,	 aussondern	muss. Schließlich	
soll	ein	Vermögensgegenstand	auch	dann	ausnahmsweise	
veräußert	 werden	 können,	 wenn	 er	 für	 die	 kommunale	
Aufgabenerfüllung	 noch	 nötig	 ist,	 vorausgesetzt,	 es	 wird	
ein	 gleichwertiger	 Ersatz	 beschafft.117	 Das	 Kommunalver-
mögen	 ist	 mithin	 nicht	 zwangsläufig	 in	 seinem	 Bestand,	
sondern	grundsätzlich	nur	in	seinem	Wert	zu	erhalten.

Hinsichtlich	 der	 zweiten	 Voraussetzung	 in	 Form	 des	
Verbots	 der	 Unter-Wert-Veräußerung	 erfolgt	 die	 Bestim-
mung	des	vollen	Werts	ebenfalls	wie	auf	Bundes-	und	Lan-
desebene	nach	dem	Verkehrswert,118	wobei	die	Kommen-
tarliteratur	auf	die	Notwendigkeit	der	Dokumentation	der	
Wertermittlung	durch	die	 Kommune	–	 insbesondere	hin-
sichtlich	der	Art	und	Weise	–	hinweist.119

Auch	 auf	 kommunaler	 Ebene	 sehen	 die	 Bestimmun-
gen	 zur	 Veräußerung	 von	 Kommunalvermögen	 Ausnah-
men	vom	Gebot	der	Veräußerung	zu	vollem	Wert	vor.	Die	
Ausnahmetatbestände	 in	 den	 einschlägigen	 kommunal-
verfassungsrechtlichen	 Vorschriften	 weichen	 allerdings	
hinsichtlich	 des	 Wortlauts	 voneinander	 ab.	 In	 mehreren	
Ländern	wird	 auf	 kommunaler	 Ebene	 die	Möglichkeit	 ei-
ner	Unter-Wert-Veräußerung	 eingeräumt	 („in	 der	 Regel“;	
„sollen“),	 aber	 keine	 Konkretisierung	 des	 Ausnahmetat-
bestands	 vorgenommen.120	 In	 einigen	 Ländern	 sehen	 die	
einschlägigen	Normen	hingegen	vor,	dass	eine	Unter-Wert	
Veräußerung	entweder	„im	öffentlichen	Interesse“121 oder	

113 Flüshoh	in:	Kleerbaum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV	m.	w.	N.
114 Flüshoh	 in:	 Kleerbaum/Palmen,	 § 90	 GO	NRW,	 IV	 unter	 Verweis	
auf	Handreichung	des	Ministeriums	für	Kultur	NRW,	§ 90	GemO,	3.1.2.1,	
S. 469.
115 Siehe	oben	unter	III.1.a.ii.
116 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 589;	Henkes	in:	Dietlein/Pautsch,	§ 92	
GO	BW	Rn. 4;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 12;	Flüshoh	in:	Kleer-
baum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV;	a.A.	Sendlmaier	in:	Dietlein/Suerbaum,	
Art. 75	GO	Bay	Rn. 2.	
117 Flüshoh	in:	Kleerbaum/Palmen,	§ 90	GO	NRW,	IV.
118 Vgl.	für	Details	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 590;	Henkes	in:	Dietlein/Pau-
tsch,	§ 92	GO	BW	Rn. 7;	 Sendlmaier	 in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	GO	
Bay	Rn. 5;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 227 f.;	Sommer/Wath	in:	
Dietlein/Ogorek,	109	HGO	Rn. 6 f.
119 Vgl.	Sendlmaier	in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	GO	Bay	Rn. 5.
120 Baden-Württemberg,	Bayern,	Brandenburg,	Niedersachsen,	Rhein-
land-Pfalz,	Saarland,	Sachsen-Anhalt,	Schleswig-Holstein.
121 Hessen.

aufgrund	eines	„besonderen	öffentlichen	Interesses“122 er-
folgen	kann.	Trotz	des	unterschiedlichen	Wortlauts	stimmt	
die	Kommentarliteratur	im	Hinblick	auf	die	Auslegung	der	
Ausnahmetatbestände	aber	weitgehend	überein.	Für	eine	
Ausnahme	 ist	 insoweit	 die	Orientierung	 an	 den	 Kommu-
nalaufgaben	 und	 eine	 Abwägung	 mit	 dem	 Gemeinwohl	
auschlaggebend.123	Im	Übrigen	sollte	ein	strenger	Maßstab	
angelegt	werden,	weil	der	Grundsatz	der	 sparsamen	und	
wirtschaftlichen	 Haushaltsführung	 die	 Unter-Wert-Veräu-
ßerung	 auf	 Einzelfälle	 beschränkt	 bleiben	 sollte.124	 Typi-
sche	 Ausnahmefallgruppen	 werden	 insoweit	 im	 Rahmen	
von	 Verwaltungsvorschriften	 und	 Runderlassen	 der	 zu-
ständigen	Länderministerien	konkretisiert,	sind	aber	nicht	
abschließend.125	 Schließlich	 wird	 auch	 in	 diesem	 Zusam-
menhang	von	der	Kommentarliteratur	darauf	hingewiesen,	
dass	die	Dokumentation	der	Entscheidungsgründe	wichtig	
ist,	um	die	Gründe	für	Abweichung	vom	Regelfall	nachwei-
sen	zu	können.126

In	 Bayern	 und	 Thüringen	 wird	 der	 Ausnahmetatbe-
stand	 zudem	 durch	 Sondervorschriften	 noch	 weiter	 be-
schränkt,	die	ein	Verschenkungsverbot	bzw.	ein	Verbot	der	
unentgeltlichen	 Veräußerung	 postulieren.	 Dieses	 Verbot	
ergibt	sich	 in	Bayern	sowohl	aus	dem	Landesverfassungs-
recht	als	auch	aus	dem	Kommunalverfassungsrecht	und	in	
Thüringen	 allein	 aus	 dem	 Kommunalverfassungsrecht.127 
Allerdings	gilt	dieses	Verbot	nicht	unbeschränkt	und	findet	
dann	keine	Anwendung,	wenn	die	„Erfüllung	von	Gemein-
deaufgaben	 oder	 herkömmlichen	 Abstandspflichten“	 die	
unentgeltliche	 Veräußerung	 gebietet.128	 Bei	 der	 Bestim-
mung,	 was	 der	 Erfüllung	 von	 Gemeindeaufgaben	 dient,	
billigt	die	Kommentarliteratur	der	Gemeinde	einen	großen	
Gestaltungsspielraum	zu,	weil	dieser	vielfältige,	fast	umfas-
sende	Aufgaben	zukommen.	Laut	der	Kommentarliteratur	
sind	 Ausnahmen	 aber	 nur	 in	 den	 Fällen	 anzunehmen,	 in	
denen	 ein	 verbilligter	 Verkauf	 bzw.	 eine	 verbilligte	 Nut-
zungsüberlassung	nicht	zur	Erreichung	der	gemeindlichen	
Aufgabe	führen	kann.129	Auch	die	herkömmlichen	Anstand-
spflichten	 legt	 die	 Kommentarliteratur	 restriktiv	 aus,	 um	
den	Missbrauch	von	öffentlichen	Vermögen	zu	verhindern,	
sodass	 typische	 Fälle	 lediglich	 kleine	 Aufmerksamkeiten	
betreffen.130

122 Mecklenburg-Vorpommern,	 Nordrhein-Westfalen,	 Sachsen,	 Thü-
ringen.
123 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 590;	Henkes	in:	Dietlein/Pautsch,	§ 92	
GO	BW	Rn. 8 f.;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 45;	Sommer/Wath	
in:	Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 10.
124 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 590;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	
Rn. 40,	47.
125 Vgl.	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	Rn. 46 f.;	Sommer/Wath	in:	
Dietlein/Ogorek,	109	HGO	Rn. 10.
126 Vgl.	Sommer/Wath	in:	Dietlein/Ogorek,	109	HGO	Rn. 10.
127 Bayern:	Art. 12	Abs. 2	S. 2	BayVerf;	Art. 75	Abs. 3	S. 1	GO	Bay;	Thü-
ringen:	§ 67	Abs. 4	S. 1	ThürKO.
128 Bayern:	 Art. 75	 Abs. 3	 S. 2	 GO	 Bay;	 Thüringen:	 § 67	 Abs. 4	 S. 2	 
ThürKO.
129 Sendlmaier	in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	GO	Bay,	Rn. 14.
130 Sendlmaier	in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	GO	Bay,	Rn. 15.
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Auch	auf	kommunaler	Ebene	sind	die	aktuellen	politi-
schen	Debatten	bezüglich	der	Rückgabe	von	Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	angekommen	und	die	Maßgabe,	
die	 unter	 anderem	 von	 den	 kommunalen	 Spitzenverbän-
den	mitgetragenen	‚Ersten	Eckpunkte‘	in	die	Entscheidung	
einzubeziehen,	 ob	 bestimmte	 Vermögensgegenstände	
noch	für	die	kommunale	Aufgabenerfüllung	gebraucht	bzw.	
benötigt	werden.	Insoweit	ist	auf	die	detaillierten	Ausfüh-
rungen	oben	zu	verweisen,131	wobei	die	Entscheidung	für	
oder	gegen	eine	Rückgabe	im	Einzelfall	von	der	jeweiligen	
kommunalen	Gebietskörperschaft	 unter	 Berücksichtigung	
lokaler	 wirtschaftlicher	 Belange	 oder	 ggf.	 auch	 –	 wie	 in	
Nordrhein-Westfalen	 –	 unter	 Berücksichtigung	 weiterge-
hender	örtlicher	Belange	getroffen	werden	muss.

Im	 Hinblick	 auf	 Ausnahmen	 zum	 Verbot	 der	 Unter- 
Wert-Veräußerung	ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	kommu-
nalrechtlichen	Vorgaben	 sich	 im	Vergleich	 zur	 Rechtslage	
auf	Bundes-	und	Landesebene	unterscheiden.	Während	auf	
Bundes-	und	Landesebene	explizit	die	Möglichkeit	vorgese-
hen	ist,	Ausnahmeregelung	vom	Gebot	der	Veräußerung	zu	
vollem	Wert	in	den	Haushaltsgesetzen	bzw.	Haushaltsplä-
nen	zu	treffen,	sehen	die	einschlägigen	kommunalrechtli-
chen	Bestimmungen	eine	vergleichbare	Regelung	nicht	vor.	
Grundsätzlich	könnte	zwar	darüber	nachgedacht	werden,	
ob	mit	den	Anpassungen	auf	Bundes-	und	Landesebene132 
vergleichbare	Ausnahmeregelungen	im	Rahmen	von	Haus-
haltssatzungen	 für	 jedes	Haushaltsjahr	 festgelegt	werden	
könnten,	die	 in	der	 jeweiligen	Kommune	Haushaltsgeset-
ze	und	Haushaltspläne	ersetzen.133	 Allerdings	würde	eine	
entsprechende	Regelung	in	der	Gemeindesatzung	mit	hö-
herrangigem	Recht	in	Form	der	Regelung	zur	Vermögens-
veräußerung	 in	 der	 jeweiligen	 Gemeindeordnung	 bzw.	
dem	 jeweiligen	 Kommunalverfassungsgesetz	 in	 Konflikt	
stehen	 und	 ist	 deshalb	 abzulehnen.	 Zudem	 ist	 aufgrund	
des	Grundsatzes	der	kommunalen	Finanzhoheit,	der	eine	
Einmischung	der	Landesebene	 im	Bereich	der	kommuna-
len	 Finanzverwaltung	 verbietet,134 eine Vereinheitlichung 
der	 Entscheidungspraxis	 durch	 Runderlasse	 oder	 Verwal-
tungsvorschriften	der	übergeordneten	Behörden	auf	Lan-
desebene,	die	Leitlinien	für	die	Auslegung	der	Ausnahme-
tatbestände	für	Unter-Wert-Veräußerungen	vorgeben	und	
typische	Fallgruppen	definieren,	 in	denen	ein	öffentliches	
Interesse	 an	 der	 Veräußerung	 besteht	 bzw.	 die	 Veräuße-
rung	zum	Zweck	der	Erfüllung	der	Gemeindeaufgaben	oder	
der	herkömmlichen	Anstandspflichten	angezeigt	 ist,	wohl	
nicht	möglich.

Für	 die	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	
Kontexten	ist	folglich	immer	eine	Entscheidung	im	Einzelfall	
durch	die	zuständigen	Organe	der	jeweiligen	kommunalen	
Gebietskörperschaft,	 der	 die	 betreffenden	 Gegenstän-

de	 als	 Eigentum	 zugeordnet	 sind,	 erforderlich.	 Aufgrund	
der	 spezifischen	 Konstellation	 bei	 Sammlungsgut	 aus	 ko-
lonialen	 Kontexten,	 die	 bereits	 bezüglich	 der	 haushalts-
rechtlichen	Bestimmungen	auf	Bundes-	und	Landesebene	
erläutert	 wurde,135	 erscheint	 eine	 unentgeltliche	 Veräu-
ßerung	 des	 Sammlungsguts	 angemessen.	 Insoweit	 bleibt	
im	kommunalrechtlichen	Kontext	nur	die	Möglichkeit,	die	
unentgeltliche	 Rückgabe	 dieses	 Sammlungsguts	 über	 die	
einschlägigen	 kommunalverfassungsrechtlichen	 Ausnah-
metatbestände	zu	rechtfertigen.	Einige	Nachteile,	die	die-
ses	Vorgehen	mit	sich	bringt,	wie	die	restriktive	und/oder	
unterschiedliche	 Auslegung	 der	 Ausnahmetatbestände,	
wurden	ebenfalls	bereits	 im	Hinblick	auf	die	Vorschriften	
auf	 Bundes-	 und	 Landesebene	 benannt.136	 Aufgrund	 der	
fehlenden	 bzw.	 unterschiedlichen	 Konkretisierungen	 der	
Umstände,	 unter	 denen	Ausnahmen	 von	dem	Gebot	der	
Veräußerung	zu	vollem	Wert	zuzulassen	sind,	ist	auf	kom-
munaler	 Ebene	 zu	 erwarten,	 dass	 sich	 eine	 weitgehend	
heterogene	Entscheidungspraxis	entwickeln	wird.	Der	Um-
stand,	dass	die	Entscheidungsbefugnis	über	die	Annahme	
eines	Ausnahmetatbestands	und	die	ggf.	daraus	 folgende	
unentgeltliche	Veräußerung	bei	der	jeweiligen	kommuna-
len	Gebietskörperschaft	liegt,	lässt	sich	allerdings	aufgrund	
des	 verfassungsrechtlich	 verankerten	 Grundsatzes	 der	
kommunalen	Finanzhoheit	nicht	ändern.

Im	 Rahmen	 der	 Ausnahmetatbestände,	 die	 Unter- 
Wert-Veräußerungen	 bzw.	 Schenkungen	 im	 Kommunal-
verfassungsrecht	zulassen,	 ist	die	unentgeltliche	Rückgabe	
von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	grundsätzlich	
denkbar.	Um	ein	(besonderes)	öffentliches	Interesse	für	eine	
unentgeltliche	Veräußerung	von	relevanten	Objekten	zu	be-
gründen,	kann	zum	einen	die	Verbesserung	des	Ansehens	
der	 kommunalen	Gebietskörperschaft	und	 die	 Bedeutung	
der	Rückgabe	als	symbolischer	Akt	für	die	Stadtgesellschaft	
und	zum	anderen	die	fehlende	Relevanz	für	das	wirtschaft-
liche	Wohlergehen	der	Kommune	als	Argument	herangezo-
gen	 werden.	 Problematisch	 könnten	 allerdings	 Fälle	 sein,	
bei	denen	dem	betreffenden	Sammlungsgut	aufgrund	der	
Seltenheit	ein	hoher	Wert	zukommt	und/oder	das	Samm-
lungsgut	mit	der	Biographie	einer	lokalen	Persönlichkeit	und	
dem	Gedenken	an	diese	verbunden	sind.	Grundsätzlich	ob-
liegt	die	Abwägung	der	verschiedenen	Interessen	allerdings	
immer	dem	zuständigen	Organ	in	der	Kommune.	Praktische	
Erfahrungen	im	Bereich	der	Rückgabe	von	NS-verfolgungs-
bedingt	 entzogenen	Kulturgütern	weisen	aber	darauf	hin,	
dass	 Kommunen	 grundsätzlich	 zur	 unentgeltlichen	 Rück-
gabe	von	Kunstgegenständen	mit	problematischen	Prove-
nienzen	 bereit	 sind,	 selbst	wenn	 diese	 einen	 erheblichen	
Wert	besitzen.137	Hinsichtlich	Sammlungsgut	aus	kolonialen	
Kontexten	 ist	 zudem	die	 Entscheidung	des	Rats	der	 Stadt	

131 Siehe	oben	für	Details	unter	III.1.a.ii.
132 Ausnahmeregelung	im	HaushaltsG	von	Baden-Württemberg	in	den	
Jahren	2020	bis	2024	im	HaushaltG	von	Bayern	in	den	Jahren	2021	bis	
2023	und	 im	HaushaltsG	 in	Hessen	 in	den	Jahren	2023	bis	2024	sowie	
dem	Bundeshaushaltsplan	in	den	Jahren	2021	bis	2023;	für	Details	siehe	
oben	unter	III.1.a.iii.
133 Vgl.	Engels/Kraunick,	§ 9	Rn. 54 f.
134 Vgl.	Gröpl	in:	ders.,	Einl.	BHO/LHO	Rn. 37;	§ 105	BHO/LHO	Rn. 24 ff.	
Im	Detail	Schwarting,	Rn. 20 ff.

135 Siehe	oben	unter	III.1.a.iii.
136 Ebenda.
137 Vgl.	z. B.	SZ,	„Düsseldorf	gibt	Franz-Marc-Gemälde	zurück“,	30.	Ap-
ril	 2021,	 https://www.sueddeutsche.de/kultur/raubkunst-franz-marc-
die-fuechse-1.5280753	 (letzter	 Zugriff	 14.05.23);	 Presseerklärung	 der	
Stadt	 Memmingen,	 „Nachkommen	 der	 jüdischen	 Familie	 Guggenhei-
mer	nehmen	Kunstgegenstände	entgegen“,	24.	Mai	2019,	https://www.
memmingen.de/index.php?id=370&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=-
News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews-
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https://www.sueddeutsche.de/kultur/raubkunst-franz-marc-die-fuechse-1.5280753
https://www.sueddeutsche.de/kultur/raubkunst-franz-marc-die-fuechse-1.5280753
https://www.memmingen.de/index.php?id=370&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7400&cHash=be7a3b3c36b517da14787050960a42b9
https://www.memmingen.de/index.php?id=370&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7400&cHash=be7a3b3c36b517da14787050960a42b9
https://www.memmingen.de/index.php?id=370&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7400&cHash=be7a3b3c36b517da14787050960a42b9
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Köln	Ende	2022	für	die	Rückgabe	der	im	Eigentum	der	Stadt	
befindlichen	 Benin-Bronzen,	 die	 aus	 einer	 britischen	 sog.	
Strafexpedition	im	Jahr	1897	stammen,	als	Beispiel	für	das	
Ergebnis	einer	 solchen	Abwägung	auf	kommunaler	Ebene	
zu	nennen.138

c. Zuständigkeit für Veräußerungs- 
 entscheidung

Für	 die	 Frage,	welches	Organ	 auf	 kommunaler	 Ebene	 die	
Entscheidung	 über	 die	 Veräußerung	 von	 Kommunalver-
mögen	trifft,	sind	die	allgemeinen	Zuständigkeitsvorschrif-
ten	 des	 Kommunalverfassungsrechts	 auschlaggebend.139 
Grundsätzlich	sind	die	Kommunalvertretungen	–	d. h.	Volks-
vertretungen	in	den	Städten,	Gemeinden	und	Kreisen	–	für	
alle	 Angelegenheiten,	 die	 für	 die	 jeweilige	 Kommune	 aus	
wirtschaftlichen	 oder	 sonstigen	 Gründen	 von	 besonderer	
Bedeutung	 sind,	 zuständig.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 sind	 die	
kommunalen	Verwaltungsorgane,	wie	z. B.	die	Bürgermeis-
ter/-in,	grundsätzlich	lediglich	für	die	laufenden	Geschäfte	
der	Verwaltung	zuständig,	die	keine	besondere	Bedeutung	
für	die	Angelegenheiten	der	Gemeinde	haben	und	häufig	
wiederkehren.	 Soweit	 keine	 ausschließliche	 Zuständigkeit	
der	Kommunalvertretung	besteht,	kann	diese	 ihre	Zustän-
digkeit	aber	auch	auf	Verwaltungsorgane	(z. B.	Bürgermeis-
ter/-in)	 oder	 bestimmte	 Ausschüsse,	 die	 im	 Rahmen	 der	
Kommunalvertretung	gebildet	werden	können,	übertragen.

Wie	 bereits	 ausgeführt	 bestehen	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Veräußerung	 von	 Kommunalvermögen	 in	 den	 einschlägi-
gen	Gesetzen	 vieler	 Länder	 keine	Besonderheiten	bezüg-
lich	 der	 Zuständigkeitsvorschriften.140	 Grundsätzlich	 ist	 in	
diesen	 Fällen	 nach	 den	 allgemeinen	 Bestimmungen	 von	
einer	Zuständigkeit	der	Kommunalvertretung	auszugehen,	
während	in	Ausnahmefällen	die	zuständigen	Verwaltungs-
beamte/-innen	 zur	 alleinigen	 Entscheidung	 befugt	 sind.	
Insbesondere	 in	 Bezug	 auf	 die	 unentgeltliche	 Veräuße-
rung	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	dürfte	
im	Grundsatz	 von	 einer	 Zuständigkeit	 der	 Kommunalver-
tretung	 auszugehen	 sein,	 weil	 es	 sich	 hier	 in	 der	 Regel	
um	eine	Angelegenheit	handelt,	die	nicht	der	alltäglichen	 

Verwaltungspraxis	 entspricht.	 In	 diesen	 Fällen	 wird	 häu-
fig	darüber	zu	entscheiden	sein,	ob	Vermögenswerte	von	
hohem	Wert	ohne	eine	entsprechende	Gegenleistung	aus	
dem	 Kommunalvermögen	 entfernt	 werden	 können.	 Auf-
grund	der	hervorgehobenen	Bedeutung	sollten	solche	Ent-
scheidungen	mithin	vom	Kollektivorgan	der	Kommune	und	
nicht	 von	 Verwaltungsbeamten/-innen	 wie	 Bürgermeis-
ter/-in	oder	Kämmerer/-in	gefällt	werden.

In	 einigen	 Ländern	 enthalten	 die	 Zuständigkeitsvor-
schriften	 in	 den	 einschlägigen	 Gesetzen	 auch	 explizite	
Vorschriften,	 die	 die	 alleinige	 Zuständigkeit	 der	 Kommu-
nalvertretungen	 für	 Veräußerungsentscheidungen	 von	
Kommunalvermögen	nahelegen.	In	Rheinland-Pfalz,	Sach-
sen-Anhalt	 und	 Thüringen	 liegt	 insoweit	 eine	 ausschließ-
liche	Zuständigkeit	bei	Entscheidungen	über	Verfügungen	
über	Kommunalvermögen	vor.141	In	diesen	Fällen	kann	die	
Zuständigkeit	der	Kommunalverwaltung	also	grundsätzlich	
nicht	auf	andere	kommunale	Organe	wie	Ausschüsse	oder	
Verwaltungsorgane	übertragen	werden.	 Zudem	 legen	die	
Gesetze	in	Brandenburg,	Mecklenburg-	Vorpommern,	Nie-
dersachsen,	Saarland	und	Schleswig-Holstein	fest,	dass	die	
Zuständigkeit	der	Verwaltungsorgane	bzw.	die	Übertragung	
der	eigenen	Zuständigkeit	durch	die	Kommunalvertretung	
nur	möglich	ist,	soweit	die	von	der	Entscheidung	betroffe-
nen	Vermögensgegenstände	bestimmte	Wertgrenzen,	die	
in	den	Haushaltssatzungen	der	 jeweiligen	Kommune	fest-
gelegt	sind,	unterschreiten.142	Aufgrund	der	sich	bereits	aus	
den	 allgemeinen	 Bestimmungen	 ergebenden	 grundsätz-
lichen	 Zuständigkeit	 der	 Kommunalvertretungen	 für	 die	
Veräußerung	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	
ist	allerdings	zu	erwarten,	dass	diese	speziellen	Zuständig-
keitsregeln	in	den	einzelnen	Länder	für	die	Praxis	der	un-
entgeltlichen	Rückgaben	keine	große	Rolle	spielen	werden.

Im	Allgemeinen	ist	allerdings	zu	berücksichtigen,	dass	
Bürgermeister/-innen	 hinsichtlich	 der	 Entscheidung	 des	
Kollektivorgans	 in	 der	 Regel	 dann	 Widerspruch	 erheben	
müssen,	 soweit	 sie	 die	 Entscheidung	 für	 gesetzeswidrig	
halten.143	 Teilweise	 sehen	 die	 kommunalrechtlichen	 Be-
stimmungen	 zudem	 vor,	 dass	 Bürgermeister/-innen	 Wi-
derspruch	erheben	können,	soweit	nach	 ihrer	Auffassung	
das	Wohl	der	jeweiligen	kommunalen	Gebietskörperschaft	
gefährdet	ist.144

%5D=7400&cHash=be7a3b3c36b517da14787050960a42b9	 (letzter	 Zu-
griff	14.05.23);	HNA,	„Von	den	Nazis	erbeutet:	Göttingen	gibt	jüdisches	
Kulturgut	 zurück“,	 9.	 November	 2014,	 https://www.hna.de/lokales/ 
goettingen/stadt-gibt-kulturgut-nachkommen-eines-juedischen-unter-
nehmerpaares-zurueck-4431169.html	(letzter	Zugriff	14.05.23).
138 Für	Details	siehe	Beschlussvorlage	zum	Thema	„Eigentumsübertra-
gung	von	92	Benin-Hofkunstwerken	aus	dem	Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum	 an	 die	 Bundesrepublik	 Nigeria“	 (Vorlage-Nr. 3701/2022)	 vom	
15.	November	2022,	die	am	08.	Dezember	2022	vom	Rat	der	Stadt	Köln	
verabschiedet	 wurde,	 https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.
asp?__kvonr=111623	(letzter	Zugriff	14.	Mai	2023).
139 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 581;	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG	
Rn. 24;	Sommer/Wath	in:	Dietlein/Ogorek,	109	HGO	Rn. 1.
140 Baden-Württemberg,	Bayern,	Hessen,	Nordrhein-Westfalen,	Sach-
sen.

141 Rheinland-Pfalz:	§ 32	Abs. 1	S. 2,	Abs. 2	Nr. 13	GO;	Sachsen-Anhalt:	
§ 45	Abs. 2	Nr. 7	KVG;	Thüringen:	§ 26	Nr. 13	ThürKO.
142 Brandenburg:	 § 28	 Abs. 2	 Nr. 17,	 Var.	 2	 BdgKVerf;	 Mecklen-
burg-Vorpommern:	§ 22	Abs. 4	S. 1	Nr. 3	KV;	Niedersachsen:	§ 58	Abs. 1	
Nr. 14,	 2.	HS	NKomVG;	 Saarland:	 § 35	Nr. 11	KSVG;	 Schleswig-Holstein:	
§ 28	Nr. 16,	2.	HS	GO.
143 Vgl.	§ 43	Abs. 2	GemO	BW;	Art. 59	Abs. 2	GemO	Bay;	§ 55	BbgK-
Verf;	§ 63	HGO;	§ 33	KV	M-V;	§ 54	Abs. 1	GemO	NRW;	§ 42	GemO	RP;	
§ 88	NKomVG;	§ 52	Abs. 2	SächsGemO;	§ 65	Abs. 3	KVG	LSA;	§ 43	GO	SH;	
§ 44	ThürKO.	Im	Saarland	ist	abweichend	davon	direkt	eine	Vorlagepflicht	
bei	der	zuständigen	Kommunalaufsichtsbehörde	vorgesehen,	§ 60	Abs. 2	
KSVG.
144 Vgl.	 § 43	 Abs. 2	 GemO	 BW;	 § 63	 HGO;	 § 33	 KV	M-V;	 § 54	 Abs. 2	
GemO	NRW;	§ 52	Abs. 2	SächsGemO;	§ 65	Abs. 3	KVG	LSA.
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https://www.memmingen.de/index.php?id=370&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7400&cHash=be7a3b3c36b517da14787050960a42b9
https://www.hna.de/lokales/goettingen/stadt-gibt-kulturgut-nachkommen-eines-juedischen-unternehmerpaares-zurueck-4431169.html
https://www.hna.de/lokales/goettingen/stadt-gibt-kulturgut-nachkommen-eines-juedischen-unternehmerpaares-zurueck-4431169.html
https://www.hna.de/lokales/goettingen/stadt-gibt-kulturgut-nachkommen-eines-juedischen-unternehmerpaares-zurueck-4431169.html
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=111623
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=111623
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d. Mögliche Beteiligung der Kommunal- 
 aufsichtsbehörden

Hinsichtlich	 der	 Notwendigkeit	 der	 Beteiligung	 der	 zu-
ständigen	 Kommunalaufsichtsbehörden	 bei	 Veräuße-
rungsentscheidungen	 der	 Kommune	 ergeben	 sich	 große	
Unterschiede	 bei	 den	 kommunalverfassungsrechtlichen	
Bestimmungen	der	jeweiligen	Länder.	Allgemein	ist	zur	Rol-
le	der	Kommunalaufsichtsbehörde,	soweit	sie	an	der	Ver-
äußerungsentscheidung	zu	beteiligen	ist,	zu	sagen,	dass	sie	
lediglich	als	Rechts-	und	nicht	als	Fachaufsicht	fungiert.	Das	
Handeln	 der	 Kommune	 kann	 als	weisungsfreie	 Aufgaben	
durch	die	Kommunalaufsicht	also	nur	auf	die	Gesetzmäßig-
keit	überprüft	werden.145	Im	Einzelnen	bedeutet	das,	dass	
lediglich	überprüft	werden	kann,	ob	die	Veräußerungsent-
scheidung	 formell	 rechtmäßig	 ist,	 d. h.	 die	 Entscheidung	
vom	zuständigen	Kommunalorgan	getroffen	wurde,	und	ob	
die	 Ermessenentscheidung	 fehlerfrei	 ausgeübt	 wurde.146 
Welche	 Behörde	 die	 Kommunalaufsicht	 gegenüber	 der	
handelnden	 Gebietskörperschaft	wahrnimmt,	 unterschei-
det	sich	 je	nach	Struktur	der	 jeweiligen	kommunalen	Ge-
bietskörperschaft.147	Bei	kreisangehörigen	Städten	und	Ge-
meinden	nimmt	diese	Aufgabe	beispielweise	der	 Landrat	
wahr,	während	bei	kreisfreien	Städten	diese	Aufgabe	dem	
für	kommunale	Angelegenheiten	zuständigen	Ministerium	
obliegt.

In	Bezug	auf	die	Beteiligung	von	Kommunalaufsichts-
behörden	 bei	 Veräußerungsentscheidungen	 ist	 zwischen	
vier	verschiedenen	Herangehensweisen	in	den	kommunal-
verfassungsrechtlichen	 Bestimmungen	 zu	 unterscheiden,	
die	 eine	Beteiligung	 der	 Kommunalaufsichtsbehörde	 ent-
weder	nicht	oder	in	unterschiedlicher	Intensität	in	beson-
deren	Fällen	vorsehen.

Nach	der	ersten	Variante,	die	der	Gesetzeslage	in	der	
Mehrheit	 der	 Länder	 entspricht,	 ist	 eine	 Beteiligung	 der	
Kommunalaufsichtsbehörde	 nicht	 bzw.	 nicht	 mehr	 erfor-
derlich.148	 Während	 die	 Beteiligung	 der	 Kommunalauf-
sichtsbehörde	 bei	 Veräußerungsentscheidungen	 früher	
durchaus	üblich	war,	wurden	diese	Vorschriften	 in	 vielen	
Ländern	nach	und	nach	abgeschafft,	weil	der	grundsätzliche	
Entscheidungsvorbehalt	durch	den	Gemeinderat	bei	Veräu-
ßerungsentscheidungen	als	hinreichender	Kontrollmecha-
nismus	gewertet	wird.149	Grundsätzlich	steht	es	der	Kom-
munalaufsichtsbehörde	 aber	 auch	 in	 Fällen,	 in	 denen	 sie	
nicht	zwingend	beteiligt	werden	muss,	frei	einzuschreiten,	 

wenn	bei	der	Veräußerung	rechtliche	Vorgaben	nicht	ein-
gehalten	 wurden.	 Auf	 die	 Rechtswirksamkeit	 des	 privat-
rechtlichen	Rechtsgeschäfts	hat	diese	Prüfung	der	Kommu-
nalaufsichtsbehörde	allerdings	keine	Auswirkungen.150

Nach	der	 zweiten	Variante,	 die	 nur	 in	Niedersachsen	
gilt,	 trifft	 die	 Kommune	 lediglich	 eine	 Begründungs-	 und	
Dokumentationspflicht	in	der	Beschlussdrucksache	für	die	
Gemeindevertretung	in	besonderen	Ausnahmefällen.	Die-
se	 Ausnahmefälle	 betreffen	 die	 unentgeltliche	 Veräuße-
rung	und	die	Veräußerung	von	Sachen,	die	einen	besonde-
ren	wissenschaftlichen,	geschichtlichen	und	künstlerischen	
Wert haben.151	 Die	 Begründungs-	 und	 Dokumentations-
pflicht	soll	insoweit	die	Überprüfung	der	Entscheidung	der	
Kommunalvertretung	im	Einzelfall	erleichtern	und	hat	den	
strengeren	Genehmigungsvorbehalt	abgelöst.152

Nach	 der	 lediglich	 in	 Baden-Württemberg	 prakti-
zierten	 dritten	 Variante	 hat	 die	 Kommune	 eine	 Vorlage-
pflicht	gegenüber	der	Kommunalaufsichtsbehörde	bei	Un-
ter-Wert-Veräußerungen.	Diese	Vorlagepflicht	umfasst	die	
Vorlage	 des	 Beschlusses	 der	 zuständigen	 Kommunalver-
tretung,	in	dem	die	Gründe	für	die	Entscheidung	dargelegt	
werden	müssen.	Auf	dieser	Grundlage	 kann	die	Kommu-
nalaufsichtsbehörde	prüfen,	ob	die	Veräußerungsentschei-
dung	den	gesetzlichen	Vorgaben	entspricht.	Der	Beschluss	
der	 zuständigen	Kommunalvertretung	kann	nach	den	ge-
setzlichen	Vorgaben	des	Kommunalverfassungsrechts	nur	
dann	 vollzogen	 werden,	 wenn	 die	 Gesetzmäßigkeit	 von	
der	 Kommunalaufsichtsbehörde	 bestätigt	 bzw.	 wenn	 der	
Beschluss	 nicht	 innerhalb	 von	 einem	 Monat	 beanstan-
det wird.153	 Das	 Innenministerium	 kann	 allerdings	 eine	
Freistellung	von	der	Vorlagepflicht	verfügen.154	Von	dieser	 
Möglichkeit	 hat	 das	 zuständige	 Ministerium	 durch	 die	
umfangreiche	 Freistellung	 im	 Rahmen	 der	 Verwaltungs-
vorschriften	 über	 allgemeine	 Genehmigungen	 und	 die	
Freistellung	 von	 der	 Vorlagepflicht	 nach	 dem	Gemeinde-
wirtschaftsrecht	(VwV-Freigrenzen)	Gebrauch	gemacht,	so-
dass	generell	bei	der	Unter-Wert-Veräußerung	von	beweg-
lichen	Sachen	die	Vorlagepflicht	entfällt.	 Faktisch	besteht	
die	Vorlagepflicht	lediglich	noch	bei	der	Veräußerung	von	
Grundstücken	und	grundstücksgleichen	Rechten.155

Die	 vierte	 und	 letzte	 Variante,	 die	 in	 Brandenburg,	
Mecklenburg-Vorpommern,	 Sachsen	 und	 Schleswig-Hol-
stein	gilt,	fordert	bei	Veräußerungsentscheidung	einer	Kom-
mune	 die	 Genehmigung	 der	 Kommunalaufsichtsbehörde	
in	bestimmten	Fällen.	Im	Hinblick	auf	die	Frage,	in	welchen	
Fällen	eine	solche	Genehmigung	erforderlich	ist,	stimmen	
die	Regelungen	in	den	jeweiligen	Ländern	allerdings	nicht	

145 Vgl.	Ade	in:	ders.	et	al.,	Rn. 581.
146 Vgl.	Rentsch/Ziertmann,	§ 90	a. f.	(§ 89	n. f.)	GO	SH	Rn. 8.
147 Siehe	für	Details	Schmidt,	§ 21	Rn. 687 ff.	
148 Bayern,	Hessen,	Nordrhein-Westfalen,	 Rheinland-Pfalz,	 Saarland,	
Sachsen-Anhalt,	Thüringen.
149 Vgl.	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerf	Rn. 4 f.;	Becker/Fischer/Pam-
pel/Ulrich,	§ 105	a. f.	(§ 115	n. f.)	KVG	LSA	Rn. 6;	Klang/Gundlach/Kirch-
mer,	§ 105	a. f.	(§ 115	n. f.)	KVG	LSA	Rn. 8;	Rentsch/Ziertmann,	§ 90	a. f.	
(§ 89	n. f.)	GO	SH	Rn. 8.
150 Vgl.	 Klang/Gundlach/Kirchmer,	 § 105	 a. f.	 (§ 115	 n. f.)	 KVG	 LSA	
Rn. 8.

151 § 125	Abs. 3	S. 1	NKomVG.
152 Vgl.	Bentram/Hansmann	in:	Dietlein/Mehde,	§ 125	NKomVG	Rn. 7.
153 § 121	Abs. 2	GemO	BW.
154 § 93	Abs. 3	S. 2	GemO	BW.
155 Verwaltungsvorschrift	des	Innenministeriums	über	allgemeine	Ge-
nehmigungen	und	die	Freistellung	von	der	Vorlagepflicht	nach	dem	Ge-
meindewirtschaftsrecht	(VwV	Freigrenzen)	vom	6.	Dezember	2021	–	Az.:	
IM2-2251-3	–,	GABl.	2021,	S. 502	unter	4.1;	vgl.	auch Ade	in:	ders.	et	al.,	
Rn. 592 f.;	Henkes	in:	Dietlein/Pautsch,	§ 98	GO	BW	Rn. 8,	10.
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überein.	Während	 in	Brandenburg	ein	Genehmigungsvor-
behalt	 für	 alle	 Unter-Wert-Veräußerungen	 vorgesehen	
ist,	 gilt	 der	Genehmigungsvorbehalt	 in	Mecklenburg-Vor-
pommern	 und	 Sachsen	 nur	 für	 unentgeltliche	 Veräuße-
rungen	 von	 beweglichen	 Sachen.156	 In	 Schleswig-Holstein	
und	 Sachsen	 ist	 der	 Genehmigungsvorbehalt	 zudem	 bei	
der	Veräußerung	 von	 Sachen,	die	 einen	besonderen	wis-
senschaftlichen,	 geschichtlichen	 und	 künstlerischen	Wert	
haben,	 anzuwenden157,	 um	 die	 Verfügungsgewalt	 der	 öf-
fentlichen	Hand	 über	 kulturell	 bedeutsame	Gegenstände	
zu	 erhalten	 und	 diese	 dadurch	 weiter	 der	 Öffentlichkeit	
zugänglich	zu	machen.158 Auch hinsichtlich der Ausgestal-
tung	des	Genehmigungsvorbehalts	ergeben	sich	in	den	ein-
zelnen	Ländern	Besonderheiten.	In	Mecklenburg-Vorpom-
mern	und	in	Sachsen	wird	beispielsweise	die	Genehmigung	
der	Kommunalaufsichtsbehörde	fingiert,	wenn	diese	nicht	
innerhalb	 einer	 bestimmten	 Frist	 reagiert.159 In Branden-
burg	sieht	das	Gesetz	die	Möglichkeit	für	das	Innenministe-
rium	vor,	von	dem	Genehmigungsvorbehalt	durch	Rechts-
verordnung	Ausnahmen	zuzulassen,160	was	im	Rahmen	der	
Verordnung	über	die	Genehmigungsfreiheit	von	Rechtsge-
schäften	der	Gemeinden	(GenehmigungsFV)	geschehen	ist.	
Allerdings	ordnet	die	GenehmigungsFV	nur	für	Gegenstän-
de,	die	nicht	Grundstücke	oder	Unternehmen	sind,	die	Ge-
nehmigungsfreiheit	an,	 lässt	den	Genehmigungsvorbehalt	
aber	bei	unentgeltlicher	Veräußerung	wieder	aufleben.161

Bei	der	unentgeltlichen	Rückgabe	von	Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	ist	die	Pflicht	der	Beteiligung	der	
Kommunalaufsichtsbehörde	 immer	 relevant,	 soweit	 die	
einschlägigen	Gesetze	des	 jeweiligen	Landes	diese	vorse-
hen.	Die	Veräußerung	von	Sammlungsgut	wird	in	der	Regel	
zumindest	unter	eine	der	Fallgruppen	fallen,	die	eine	sol-
che	Beteiligungspflicht	auslösen	können.	Diese	Fallgruppen	
umfassen	zum	einen	die	unentgeltliche	Veräußerung,	die	
im	 Hinblick	 auf	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	
ja	gerade	propagiert	wird,	und	zum	anderen	die	Veräuße-
rung	von	Sachen	mit	besonderem	wissenschaftlichem,	ge-
schichtlichem	und	künstlerischem	Wert,	zu	denen	in	der	Re-
gel	auch	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	gehören	
wird.	Eine	Überprüfung	der	Entscheidung	der	zuständigen	
Kommunalorgane	 durch	 die	 Kommunalaufsichtsbehörde	
ist	 allerdings	nur	 im	Rahmen	einer	Gesetzmäßigkeitskon-
trolle	möglich,	die	sich	grundsätzlich	nicht	auf	die	 für	die	
Veräußerungsentscheidung	 ausschlaggebenden	 Gründe	
erstreckt,	 soweit	 diese	 keine	 Ermessensfehler	 aufweist.	
In	 der	 Praxis	 wird	 die	 Beteiligungspflicht	 einer	 weiteren	
Verwaltungsebene	im	Rahmen	der	Veräußerungsentschei-
dung	im	Hinblick	auf	die	Rückführung	von	Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	wohl	eine	eher	untergeordnete	
Bedeutung	 haben	 und	 ggf.	 das	 Entscheidungsverfahren	
zeitlich	in	die	Länge	ziehen.

156 Brandenburg:	 § 79	 Abs. 3	 BdgKVerf;	 Mecklenburg-Vorpommern:	
§ 56	Abs. 6	S. 1	Nr. 1	KV	M-V;	Sachsen:	§ 90	Abs. 3	S. 1	SächGO.	
157 Schleswig-Holstein:	 § 89	 Abs. 3	 S. 1,	 Alt.	 1	GO	 SH;	 Sachsen:	 § 90	
Abs. 3	S. 1	SächsGO.
158 Vgl.	Rentsch/Ziertmann,	§ 90	a. f.	(§ 89	n. f.)	GO	SH	Rn. 2.

159 Mecklenburg-Vorpommern:	 Frist	 von	 zwei	Monaten,	 § 56	 Abs. 8	
KV	M-V;	Sachsen:	Frist	von	sechs	Wochen,	§ 90	Abs. 3	S. 2	SächsGO.	
160 § 111	Abs. 3	BbgKVerf.
161 Für	Details	Seeberg	in:	Muth,	§ 79	BbgKVerfG,	Rn. 38.	51 f.
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e. Überblick: Landesrechtliche Regelung zur Veräußerung v. Kommunalvermögen

Land Inhalt	der	gesetzlichen	Bestimmung	des	Kommunalverfassungsrechts

Baden- 
Württemberg

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 92	Abs. 1	S. 1	GO	BW
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 92	Abs. 1	S. 2	GO	BW

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• Gemeinderat,	§ 24	Abs. 1	GO	BW:	Zuständigkeit	für	alle	Angelegenheiten,	soweit	Bürgermeister/-in	nicht	zuständig	
bzw.	keine	Übertragung	durch	den	Gemeinderat	erfolgt	ist

• Bürgermeister/-in,	§ 44	Abs. 2	GO	BW:	Zuständigkeit	u. a.	für	laufende	Geschäfte	der	Verwaltung	(gesetzlich	nicht	
normiert),	d. h.	Angelegenheiten,	die	für	Gemeinde	weder	wirtschaftlich	noch	grundsätzlich	von	wesentlicher	Be-
deutung	sind	und	mit	gewisser	Häufigkeit	wiederkehren

• Fachbeamte/r	für	Finanzwesen,	§ 116	Abs. 1	GO	BW:	u. a.	Zuständigkeit	für	die	Verwaltung	des	Geldvermögens	

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	Vorlage	bzw.	Anzeigepflicht	bei	Veräußerung	unter	vollem	Wert	gem.	
§ 92	Abs. 3	S. 1	GemO
• Freistellung	von	Vorlagepflicht	gemäß	§ 92	Abs. 3	S. 2	GemO	durch	Innenministerium	möglich:	Umfangreiche	Um-
setzung	i. R. d.	„Verwaltungsvorschrift	über	allgemeine	Genehmigungen	und	die	Freistellung	von	der	Vorlagepflicht	
nach	dem	Gemeindewirtschaftsrecht	(VwV-Freigrenzen)

• Inhalt:	u. a.	Freistellung	Vorlagepflicht	bei	Veräußerung	beweglicher	Sachen	gemäß	Nr. 1	VwV-Freigrenzen;	Vorla-
gepflicht	faktisch	nur	bei	Veräußerung	von	Grundstücken	oder	grundstücksgleichen	Rechten	

• Vollziehung	des	Beschlusses	des	Gemeinderats	bei	Unter-Wert-Veräußerung	erst	 nach	Bestätigung	der	Gesetz-
mäßigkeit	durch	Rechtsaufsichtsbehörde	bzw.	wenn	Beschluss	nicht	innerhalb	eines	Monats	beanstandet	wurde,	
§ 121	Abs. 2	GemO

Bayern  – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	Art. 75	Abs. 1	S. 1	GO	Bay
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	Art. 75	Abs. 1	S. 2	GO	Bay

 ¾ Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands,	Art. 75	Abs. 1	
S. 2	GO	Bay

 ¾ weitere	Beschränkung	im	Rahmen	des	Schenkungsverbots	gemäß	Art. 12	Abs. 2	S. 2	BayVerf,	wobei	aber	„in	
Erfüllung	von	Gemeindeaufgaben	oder	herkömmlicher	Anstandspflichten“	Ausnahmen	zulässig	 sind,	§ 75	
Abs. 3	GO	Bay

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung
• grundsätzlich	Gemeinderat,	wenn	nicht	Bürgermeister/-in	selbständig	entscheiden	kann,	Art. 29,	30	Abs. 2	GO	Bay
• ggf.	vom	Gemeinderat	gebildete	beschließende	Ausschüsse	(sog.	Gemeindesenate),	Art. 32	Abs. 2	GO	Bay
• Bürgermeister/-in,	wenn	selbständige	Entscheidung	möglich,	d. h.	z. B.	bei

 ¾ laufenden	Angelegenheiten,	die	für	die	Gemeinde	keine	grundsätzliche	Bedeutung	haben	und	keine	erhebli-
chen	Verpflichtungen	erwarten	lassen	(Art. 37	Abs. 1	S. 1	Nr. 1	GemO)

 ¾ Angelegenheiten,	die	vom	Gemeinderat	zur	selbstständigen	Erledigung	übertragen	werden	(Art. 37	Abs. 2	S. 1)

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Brandenburg  – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 79	Abs. 1	S. 1	BdgKVerf
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	 vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	 („sollen“),	 aber	 keine	Konkretisierung	des	

Ausnahmetatbestands,	§ 79	Abs. 2	S. 1	BdgKVerf

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung
• grundsätzlich:	Entscheidung	der	Gemeindevertretung	(„Gemeinderat“),	wenn	nicht	(vgl.	§ 28	Abs. 2	Nr. 17	BdgKVerf):

 ¾ (1)	einfaches	Geschäft	der	laufenden	Verwaltung	oder
 ¾ (2)	Wert	des	Gegenstandes	einen	in	der	Hauptsatzung	bestimmten	Betrag	unterschreitet

• andernfalls	Zuständigkeit	des/r	Hauptverwaltungsbeamten	(„Bürgermeister/-in“),	vgl.	§ 54	Abs. 1	Nr. 3	und	Nr. 5	
BdgKVerf

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	Genehmigungspflicht	durch	Aufsichtsbehörde	bei	Veräußerung	unter	
vollem	Wert,	§ 79	Abs. 3	BdgKVerf
• Möglichkeit	der	Freistellung	von	der	Genehmigungspflicht	bzw.	Abänderung	in	Anzeigepflicht	durch	Innenministe-
rium,	§ 111	Abs. 3	BdgKVerf

• § 1	Abs. 1	GenehmFV	ordnet	zwar	an,	dass	eine	Veräußerung	von	sonstigen	Gegenständen	(nicht	Grundstücke	oder	
Unternehmen)	genehmigungsfrei	ist,	schränkt	dies	aber	wieder	für	unentgeltliche	Veräußerungen	ein,	sodass	die	
Genehmigungspflicht	wieder	auflebt.
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Hessen  – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 109	Abs. 1	S. 1	HGO	
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	§ 109	Abs. 1	S. 2	GemO	

 ¾ Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	§ 109	Abs. 1	S. 2	GemO
 ¾ Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands:	„Öffentliche[s]	Interesse“,	§ 109	Abs. 3	S. 1	HGO

• Hinweise,	unter	welchen	Umständen	öffentliche	Interesse	vorliegt,	in	Nr. 3	VV	zu	§ 109	oder	Beispiele	in	
LT-Drs. 16/2463,	53

• Dokumentation	des	öffentlichen	Interesses	für	Gemeinde	wichtig,	um	Gründe	für	Abweichung	vom	Regel-
fall	nachzuweisen	(vgl.	Nr. 3	VV	zu	§ 109)

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• ausschließliche	Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung	bei	Gemeindevertretung,	insbesondere	bei	Veräuße-
rung	von	öffentlichen	Einrichtungen	und	wirtschaftlicher	Unternehmen,	§ 51	Nr. 11	HGO

• Ansonsten	 kann	die	Gemeindevertretung	 im	Bereich	der	 Zuständigkeit	 für	Angelegenheiten	der	Gemeinde	die	
Zuständigkeit	auf	den	Gemeindevorstand	oder	Ausschüsse	übertragen,	§ 50	Abs. 1	S. 2	HGO.

• Zuständigkeit	des	Gemeindevorstands,	gemäß	§ 65	Abs. 1	HGO	bestehend	aus	Bürgermeister/-in,	Erstem/r	Beige-
ordneten	und	weiteren	Beigeordneten,	für	die	laufende	Verwaltung	der	Gemeinde	als	Verwaltungsbehörde,	§ 66	
Abs. 1	S. 1	und	2	HGO

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Mecklenburg- 
Vorpommern

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 56	Abs. 4	S. 1	KV	M-V
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	§ 56	Abs. 4	S. 2,	1.	HS	KV	M-V

 ¾ Ausnahmen	möglich	
 ¾ Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands:	„besonderes	öffentliche[s]	Interesse“,	§ 56	Abs. 4	S. 2,	2.	HS	KV	
M-V

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• Zuständigkeit	der	Gemeindevertretung	für	alle	wichtigen	Angelegenheiten	der	Gemeinde,	insbesondere	Angele-
genheiten,	die	wegen	ihrer	politischen	Bedeutung	oder	wirtschaftlichen	Auswirkungen	als	Grundlage	für	Einzelent-
scheidung	für	Gemeinde	von	grundsätzlicher	Bedeutung,	§ 22	Abs. 2	S. 1	und	2	KV	M-V

• Übertragung	von	Zuständigkeit	der	Gemeindevertretung	auf	Hauptausschuss	oder	Bürgermeister/-in	bei	Verfü-
gungen	über	Gemeindevermögen,	z. B.	bei	Schenkungen,	bis	zu	bestimmten	Wertgrenzen,	die	in	der	Hauptsatzung	
bestimmt	werden,	möglich,	§ 22	Abs. 4	S. 1	Nr. 3	KV	M-V

• wenn	keine	Übertragung	der	Zuständigkeit	in	der	Hauptsatzung	vorgesehen,	ausschließliche	Zuständigkeit	der	Ge-
meindevertretung,	§ § 22	Abs. 4	S. 2	KV	M-V

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	Genehmigungspflicht	durch	Aufsichtsbehörde	bei	unentgeltlicher	Ver-
äußerung	von	Vermögen,	§ 56	Abs. 6	Nr. 1	KV	M-V
• Genehmigungsfiktion,	wenn	 Verletzung	 von	 Rechtsvorschriften	 innerhalb	 von	 zwei	Monaten	 nach	 Eingang	 der	
möglichen	Antragsunterlagen	bei	Rechtsaufsichtsbehörde,	§ 56	Abs. 8	KV	M-V

• Freistellungsmöglichkeit	von	Genehmigungspflicht	durch	Innenministerium	mittels	Rechtsverordnung	in	bestimm-
ten	Fällen,	insbesondere	bei	bestimmten	Wertgrenzen,	bei	regelmäßig	wiederkehrenden	Geschäften,	§ 56	Abs. 9	
KV	M-V:	bisher	keine	Inanspruchnahme	durch	Ministerium	

Nieder- 
sachsen

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 125	Abs. 1	S. 1	NKomVG
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 125	Abs. 1	S. 2	NKomVG

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• Zuständigkeit	der	Gemeindevertretung	für	alle	wichtigen	Angelegenheiten	der	Gemeinde
• ausschließliche	Zuständigkeit	für	„Verfügung	über	Vermögen	der	Kommune,	insbesondere	Schenkungen“	bei	Ge-
meindevertretung,	§ 58	Abs. 1	Nr. 14,	1.	HS	NKomVG

• Ausnahme	der	ausschließlichen	Zuständigkeit	der	Gemeindevertretung	bei	Vermögenswerten,	die	eine	von	der	
Hauptsatzung	festgelegte	Grenze	nicht	übersteigen,	§ 58	Abs. 1	Nr. 14,	2.	HS	NKomVG

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	Begründungs-	und	Dokumentationspflicht	bezüglich	folgender	Rechts-
geschäfte
• bei	unentgeltlicher	Veräußerung	von	Vermögen,	§ 125	Abs. 3	S. 1	Nr. 1	NKomVG
• bei	Veräußerung	 von	 Sachen	 von	besonderem	wissenschaftlichem,	 geschichtlichem	oder	 künstlerischem	Wert,	
§ 125	Abs. 3	S. 1	Nr. 2	NKomVG
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Nordrhein- 
Westfalen	

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 90	Abs. 3	S. 1	GO	NRW
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	§ 90	Abs. 3	S. 2	GO	NRW

 ¾ Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“)	
 ¾ Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands:	

• „besonderes	öffentliche[s]	Interesse“,	§ 90	Abs. 3	S. 3	GO	NRW
• Zwecke	zur	Rechtfertigung	der	Unter-Wert-Veräußerung,	die	aber	nicht	abschließend	sind	(„insbesonde-
re“),	§ 90	Abs. 3	S. 4	GO	NRW

 – Zuständigkeit	 für	Veräußerungsentscheidung:	sowohl	Zuständigkeit	des	Gemeinderats	als	auch	durch	Bürgermeis-
ter/-in	möglich
• Möglichkeit	der	eigenen	Entscheidungen	durch	Gemeinderat	oder	der	Übertragung	auf	Ausschüsse	oder	der	Bür-
germeister/-in	gem.	§ 41	Abs. 2	GO	NRW

• keine	ausschließliche	Zuständigkeit	des	Gemeinderats	für	Veräußerung	von	beweglichen	Gegenständen,	vgl.	§ 41	
Abs. 1	GO	NRW

• grundsätzlich	Zuständigkeit	der	Bürgermeister/-in	für	Geschäfte	der	laufenden	Verwaltung,	§ 41	Abs. 3	GO	NRW

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Rheinland- 
Pfalz

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 79	Abs. 1	S. 1	GO	RP
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 79	Abs. 1	S. 3	GO	RP	

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:	bei	„Veräußerung	von	Gemeindevermögen“	ausschließliche	Zuständig-
keit	des	Gemeinderats,	die	weder	auf	einen	Ausschuss	noch	auf	die	Bürgermeister/-in	übertragen	werden	kann,	§ 32	
Abs. 1	S. 2,	Abs. 2	Nr. 13	GO	RP

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Saarland  – 	Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 95	Abs. 3	S. 1	KSVG	SL
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 95	Abs. 3	S. 2	KSVG	SL

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:	
• grundsätzlich	Zuständigkeit	des	Gemeinderats,	wenn	nicht	Bürgermeister/-in,	Ausschuss,	Bezirksrat	oder	Ortsrat,	
§ 34	KSVG	SL

• keine	Übertragung	der	Zuständigkeit	vom	Gemeinderat	auf	andere	Organe	bei	Verfügungen	über	Gemeindever-
mögen,	soweit	der	Vermögensgegenstand	eine	vom	Gemeinderat	festgesetzte	Wertgrenze	übersteigt,	§ 35	Nr. 11	
KSVG SL

• bei	Unterschreitung	der	Wertgrenze	Zuständigkeit	eines	anderen	Organs	möglich

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Sachsen  – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 90	Abs. 1	S. 1	SächsGO
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	§ 90	Abs. 1	S. 2	SächsGO	

 ¾ Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“)	
 ¾ Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands:	

• „besonderes	öffentliche[s]	Interesse“,	§ 90	Abs. 1	S. 3	SächsGO	
• Zwecke	zur	Rechtfertigung	der	Unter-Wert-Veräußerung,	die	aber	nicht	abschließend	sind	(„insbesonde-
re“),	§ 90	Abs. 1	S. 4	SächsGO	

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:	
• grundsätzlich	Zuständigkeit	des	Gemeinderats	für	alle	Angelegenheiten	der	Gemeinde,	soweit	nicht	Bürgermeis-
ter/-in	kraft	Gesetzes	zuständig	oder	Aufgaben	durch	den	Gemeinderat	übertragen,	§ 28	Abs. 1	SächsGO

• Übertragung	der	Zuständigkeit	des	Gemeinderats	auf	beschließende	Ausschüsse	möglich,	soweit	kein	Geschäft	von	
wirtschaftlich	erheblicher	Bedeutung,	vgl.	§ 41	Abs. 2	SächsGO

• auch	Zuständigkeit	der	Bürgermeister/-in	möglich,	soweit	die	Aufgaben	Geschäfte	der	laufenden	Verwaltung	be-
treffen,	§ 53	Abs. 2	S. 1	SächsGO,	oder	durch	die	Hauptsatzung	übertragen	werden,	§ 53	Abs. 2	S. 2	SächsGO
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Sachsen  – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:
• Genehmigungspflicht	bezüglich	folgender	Rechtsgeschäfte:

 ¾ Unter-Wert-Veräußerung,	sofern	Sachen	nicht	geringwertig	sind,	§ 90	Abs. 3	S. 1	Nr. 1	SächsGO
 ¾ Veräußerung	 von	Vermögensgegenständen	mit	 besonderem	wissenschaftlichem,	 geschichtlichem,	 künstleri-
schem	oder	denkmalpflegerischem	Wert,	§ 90	Abs. 3	S. 1	Nr. 2	SächsGO

• Genehmigungsfiktion,	wenn	Verletzung	 von	 Rechtsvorschriften	 innerhalb	 von	 sechs	Wochen	 nach	 Eingang	 der	
möglichen	Antragsunterlagen	bei	Rechtsaufsichtsbehörde,	wenn	diese	nicht	reagiert,	§ 90	Abs. 3	S. 2	SächsGO

• Pflicht	der	Rechtsaussichtbehörde	Antragsteller/-in	zwei	Wochen	nach	Antragsstellung	mitzuteilen,	ob	Unterlagen	
vollständig	sind	und	nach	Verstreichen	dieser	Frist	werden	die	Anlagen	fingiert,	§ 90	Abs. 3	S. 3	SächsGO

Sachsen- 
Anhalt

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 115	Abs. 1	S. 1	KVG	LSA
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 115	Abs. 1	S. 2	KVG	LSA

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• Gemeindevertretung	grundsätzlich	zuständig,	wenn	nicht	Hauptverwaltungsbeamte/-r	kraft	Gesetzes	zuständig	ist	
(insbesondere bei	Geschäften	der	laufenden	Verwaltung),	vgl.	§§ 45	Abs. 1	und	66	KVG	LSA

• Zuständigkeit	bei	Verfügungen	über	Kommunalvermögen,	 insbesondere	Schenkungen,	kann	nicht	durch	Vertre-
tung	übertragen	werden,	§ 45	Abs. 2	Nr. 7	KVG	LSA

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich

Schleswig- 
Holstein

 – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 89	Abs. 1	S. 1	GO	SH
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert;	Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“),	aber	keine	Konkretisierung	

des	Ausnahmetatbestands,	§ 89	Abs. 1	S. 3	GO	SH

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung,	§ 28	Nr. 16	GO	SH:
• grundsätzlich	immer	Zuständigkeit	der	Gemeindevertretung	bei	„Veräußerung	und	Belastung	von	Gemeindever-
mögen“,	§ 28	Nr. 16,	1.	HS	GO	SH

• Möglichkeit	der	Übertragung	der	Zuständigkeit	auf	die	Bürgermeister/-in,	wenn	Wert	des	Vermögensgegenstandes	
in	Hauptsatzung	bestimmten	Betrag	nicht	übersteigt,	§ 28	Nr. 16,	2.	HS	GO	SH

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	Genehmigungserfordernis	bei	Verfügung	über	bewegliche	Sachen,	die	
einen	besonderen	wirtschaftlichen,	geschichtlichen	oder	künstlerischen	Wert	haben,	§ 89	Abs. 3	S. 1	Alt.	1	GO	SH

Thüringen  – Voraussetzungen	für	Vermögensveräußerung:
(1)	 keine	Notwendigkeit	des	Vermögens	für	kommunale	Aufgabenerfüllung,	§ 67	Abs. 1	S. 1	ThürKO
(2)	 Verbot	der	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	§ 67	Abs. 1	S. 2	ThürKO	

 ¾ Ausnahmen	möglich	(„in	der	Regel“)	
 ¾ Konkretisierung	des	Ausnahmetatbestands:	

• „besonderes	öffentliche[s]	Interesse“,	§ 67	Abs. 1	S. 3	ThürKO	
• Zwecke	zur	Rechtfertigung	der	Unter-Wert-Veräußerung,	die	aber	nicht	abschließend	sind	(„insbesonde-
re“),	§ 67	Abs. 1	S. 4	ThürKO	

• weitere	Beschränkung	im	Rahmen	des	Schenkungsverbots,	wobei	aber	„in	Erfüllung	von	Gemeindeaufga-
ben	oder	herkömmlicher	Anstandspflichten“	Ausnahmen	zulässig	sind,	§ 67	Abs. 4	ThürKO

 – Zuständigkeit	für	Veräußerungsentscheidung:
• grundsätzlich	Zuständigkeit	des	Gemeinderats,	soweit	Aufgaben	nicht	auf	beschließenden	Ausschuss	übertragen	
oder	Bürgermeister/-in	zuständig,	§ 22	Abs. 3	S. 1	ThürKO

• keine	Übertragung	der	Zuständigkeit	vom	Gemeinderat	auf	beschließende	Ausschüsse	bei	„Veräußerungen	von	Ge-
meindevermögen,	soweit	diese	nicht	nach	Art	und	Umfang	eine	laufende	Angelegenheit	sind“,	§ 26	Nr. 13	ThürKO

• auch	Zuständigkeit	des/der	Bürgermeister/-in	möglich,	soweit	Aufgaben	Geschäfte	der	laufenden	Verwaltung	be-
treffen,	§ 29	Abs. 2	Nr. 1	ThürKO,	aber	keine	Zuständigkeitsübertragung	durch	Gemeinde	wegen	ausschließlicher	
Zuständigkeit,	§ 29	Abs. 4	ThürKO

 – Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörden:	mangels	gesetzlicher	Regelung	Beteiligung	nicht	erforderlich
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Nachdem	im	Detail	die	einschlägigen	gesetzlichen	Bestim-
mungen,	die	für	die	Veräußerung	von	staatlichem	Vermö-
gen	 auf	 der	 Bundes-,	 Landes-	 und	 Kommunalebene	 von	
Bedeutung	 sind,	 erläutert	wurden,	 soll	 nun	auf	mögliche	
rechtliche	Konsequenzen	von	Verstößen	gegen	die	genann-
ten	Vorschriften	eingegangen	werden.	Diese	Betrachtung	
orientiert	sich	insbesondere	an	Fragen,	die	sich	bei	der	un-
entgeltlichen	Rückgabe	bzw.	Unter-Wert-Veräußerung	von	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	stellen	könnten.

Zunächst	 sollen	 die	 zivilrechtlichen	 Folgen	 von	 haus-
haltrechtlichen,	 kommunalrechtlichen,	 aber	 auch	 verfas-
sungsrechtlichen	 Rechtsverstößen	 für	 das	 Veräußerungs-
geschäft	betrachtet	werden	(1.).	Anschließend	widmet	sich	
die	 Ausarbeitung	 den	 möglichen	 verfassungsrechtlichen	
und	 verwaltungsrechtlichen	 Folgen,	 die	mögliche	Rechts-
verstöße	bei	der	Veräußerung	von	Staatsvermögen	haben	
können	 (2.),	bevor	 schließlich	mögliche	 rechtliche	Konse-
quenzen	von	Rechtsverstößen	in	diesem	Bereich	für	die	je-
weils	handelnden	Personen	erläutert	werden	(3.).

1. Zivilrechtliche Konsequenzen

Bei	 Verstoß	 gegen	 die	 für	 Veräußerung	 von	 Staatsvermö-
gen	 geltenden	 Vorschriften	 stellt	 sich	 im	 Zivilrecht	 immer	
die	 Frage,	 welche	 Konsequenzen	 dieser	 Rechtsverstoß	 für	
das	 dem	 betreffenden	 Rechtsgeschäft	 zugrunde	 liegende	
Verfügungs-	 und	 Verpflichtungsgeschäft	 hat.	 Bei	 Veräuße-
rungsentscheidungen,	die	Unter-Wert-Veräußerungen	oder	
Schenkungen	betreffen,	wird	häufig	ein	Verstoß	gegen	ein	
gesetzliches	Verbot	gem.	§ 134	BGB	diskutiert,	der	zur	Nich-
tigkeit	des	Rechtsgeschäfts	führt.162	Falls	ein	solcher	Verstoß	
vorliegt,	kann	das	Rechtsgeschäft	ggf.	 rückabgewickelt	und	
der	 Vermögensgegenstand	 unter	 bestimmten	 Umständen	
vom	neuen	 Eigentümer	 zurückverlangt	werden.	 Da	 solche	
Konsequenzen	insbesondere	auch	im	Hinblick	auf	die	außen-
politische	Bedeutung	von	Rückgaben	von	Sammlungsgut	aus	
kolonialen	Kontexten	 zu	 vermeiden	 sind,	 soll	 der	 folgende	
Überblick	Klarheit	über	die	bestehende	Rechtslage	schaffen.

Bei	 der	 Frage,	 ob	 die	 Unter-Wert-Veräußerung	 von	
Staatsvermögen	 gegen	 ein	 gesetzliches	 Verbot	 verstößt,	
ist	 genau	 festzustellen,	 gegen	 welche	 Gesetzesvorschrift	
verstoßen	wurde.	Nicht	jede	Rechtsvorschrift	stellt	nämlich	
ein	gesetzliches	Verbot	i. S. d.	des	§ 134	BGB	dar.

IV.	FOLGEN	VON	VERSTÖẞEN	GEGEN	VERÄUẞERUNGSBESTIMMUN-		
 GEN AUF BUNDES-, LANDES- UND KOMMUNALEBENE

Bei	Verstößen	gegen	Bestimmungen	in	den	Haushalts-
ordnungen	auf	Bundes-	und	Landesebene,	die	die	Veräu-
ßerung	 von	 staatlichem	 Vermögen	 betreffen,	 liegt	 nach	
einhelliger	Meinung	der	Rechtsprechung	und	der	Literatur	
gerade	 kein	Verstoß	 gegen	ein	 gesetzliches	Verbot	 i. S. d.	
§ 134	BGB	vor.	 In	diesem	Fällen	wird	 lediglich	von	einem	
Verstoß	 gegen	 staatsinterne	Ordnungsvorschriften	ausge-
gangen.163	Der	Verstoß	ist	insoweit	nur	für	die	Verwaltungs-
ebene	von	Bedeutung,	während	Rechtspositionen	Dritter	
nicht	berührt	werden.

Allerdings	kann	laut	Rechtsprechung	ein	Verstoß	gegen	
ein	gesetzliches	Verbot	 i. S. d.	§ 134	BGB	dann	angenom-
men	werden,	wenn	ein	Gegenstand	unter	 seinem	vollem	
Wert	 veräußert	 wird	 und	 diese	 Unter-Wert-Veräußerung	
„unter	keinerlei	Gesichtspunkten	als	durch	die	Verfolgung	
legitimer	 öffentlicher	Aufgaben	 im	Rahmen	einer	 an	 den	
Grundsätzen	 der	 Rechtsstaatlichkeit	 orientierten	 Verwal-
tung	gerechtfertigt	erachtet	werden“	kann.164 Diese Kriteri-
en	zu	zivilrechtlich	zulässigen	Grenzen	von	Unter-Wert-Ver-
äußerung	 von	 staatlichem	 Vermögen	 beruhen	 zum	
einen	auf	dem	im	Staats-	und	Verwaltungsrecht	geltenden	
Grundsatz,	 dass	 der	 Staat	 bzw.	 die	 staatliche	Verwaltung	
kein	Recht	 zu	 „Geschenken“	hat	 bzw.	 nichts	 verschenken	
darf,	und	zum	anderen	auf	dem	sich	aus	dem	Rechtsstaat-
prinzip	ergebenden	Willkürverbot.165	Sobald	diese	von	der	
Rechtsprechung	 festgelegten	 Kriterien	 erfüllt	 sind,	 ist	 so-
wohl	das	dem	Rechtsgeschäft	zugrunde	liegende	Verpflich-
tungsgeschäft	 als	 auch	 das	 Verfügungsgeschäft	 nichtig.166 
Zusammenfassend	 ist	 immer	 dann,	 wenn	 der	 Staat	 eine	
Begünstigung	Einzelner	vornimmt,	„ohne	damit	gleichzei-
tig	 gesetzlich	 zugelassene	 Ziele	 öffentlicher	 Aufgabener-
ledigung	zu	verfolgen“,	ein	Verstoß	gegen	ein	gesetzliches	
Verbot	 gegeben.167	 Soweit	 dieser	 Grundsatz	 mit	 einer	
Vorschrift	 zur	 Veräußerung	 von	 Staatsvermögen	 überein-
stimmt	wie	etwa	Ausnahmetatbeständen	 zum	Gebot	der	
Unter-Wert-Veräußerung	 in	 den	 Haushaltsordnungen	 auf	
Bundes-	 und	 Landesebene	 kann	 somit	 auch	 ein	 Verstoß	
gegen	ein	gesetzliches	Verbot	gem.	§ 134	BGB	vorliegen.168

Bei	Veräußerungsentscheidungen,	die	die	unentgeltli-
che	Veräußerung	 von	Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	Kon-
texten	 zum	 Zweck	 der	 Rückgabe	 dieser	 Gegenstände	 an	
Vertreter/-innen	 der	 Herkunftsstaaten	 und	 Herkunftsge-
sellschaften	betreffen,	ist	ein	Verstoß	gegen	ein	gesetzliches	
Verbot	somit	in	der	Regel	auszuschließen.	In	diesen	Fällen	
liegt	nämlich	die	Zielsetzung	der	unentgeltlichen	Veräuße-
rung	 gerade	 in	 der	 Erfüllung	 einer	 öffentlichen	 Aufgabe,	

162 Vgl.	Wernsmann	in:	Gröpl,	BHO/LHO,	§ 63	Rn. 14.
163 Nebel	 in:	 Piduch,	 § 63	 Rn. 10;	 Rabenschlag	 in:	 Heuer/Schneller,	
§ 63	Rn. 5;	Dittrich,	§ 63	Rn. 8;	BFH,	Beschluss	v	26.08.04	–	II	B	104/03,	
Rn. 7.
164 BGH,	Urteil	v	30.01.67	–	II	ZR	35/65,	BGHZ	47,	30 ff.,	Rn. 61.
165 BGH,	Urteil	v.	30.01.67	–	II	ZR	35/65,	BGHZ	47,	30 ff.,	Rn. 61	m. w. N.
166 BGH,	Urteil	 v.	 30.01.67	–	 II	 ZR	35/65,	BGHZ	47,	30,	Rn. 36;	 a.	A.	
Lindner	 in	 ders./Möstl/Wolff,	 Art. 81	 Rn. 15,	 der	 vertritt,	 dass	 das	 

Rechtsgeschäft	 lediglich	 schwebend	 unwirksam	 ist,	 um	 dem	 Staat	 die	
Möglichkeit	der	Heilung	durch	nachträglichen	Erlass	einer	gesetzlichen	
Grundlage	zu	geben.
167 BGH,	Urteil	v.	30.01.67	–	II	ZR	35/65,	BGHZ	47,	30,	Rn. 61.
168 Vgl.	Nebel	in:	Piduch,	§ 63	Rn. 10;	Rabenschlag	in:	Heuer/Schneller,	
§ 63	Rn. 5;	BGH,	Urteil	v.	07.03.62	-	V	ZR	132/60.
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nämlich	der	Wiedergutmachung	des	durch	den	Entzug	der	
Vermögensgegenstände	 erlittenen	 Unrechts. Mithin	 fehlt	
es	in	diesen	Fällen	bereits	an	einem	willkürlichen	Handeln	
der	staatlichen	Akteure/-innen,	das	für	die	Annahme	eines	
Verstoßes	 gegen	ein	 gesetzliches	Verbot	 gem.	 § 134	BGB	
laut	Rechtsprechung	erforderlich	ist.

Soweit	 einzelne	 Landesverfassungen	 die	 Beteiligung	
des	Parlaments	an	der	Entscheidung	zur	Veräußerung	des	
Landesvermögens	 vorsehen	 und	 bei	 einer	 Veräußerungs-
entscheidung	entgegen	der	diese	Bestimmungen	konkreti-
sierenden	formellen	Gesetze	gehandelt	wurde,	ist	umstrit-
ten,	ob	ein	Verstoß	gegen	ein	Verbotsgesetz	 i. S. d.	§ 134	
BGB	vorliegt.	Im	Hinblick	auf	die	einschlägige	Bestimmung	
in	der	bayrischen	Landesverfassung	vertritt	die	Rechtspre-
chung	 und	 Literatur	 die	 Auffassung,	 dass	 bei	 Verletzung	
der	Vorgaben	des	formellen	Gesetzes	bei	Unter-Wert-Ver-
äußerungen	 ein	 Verstoß	 gegen	 ein	 gesetzliches	 Verbot	
vorliegt.169	Durch	den	Verstoß	gegen	die	Bestimmung	zur	
Parlamentsbeteiligung	 bei	 Unter-Wert-Veräußerungen	
handelte	die	Verwaltung	bei	der	Veräußerung	ohne	die	von	
der	Legislative	abgeleitete	Vertretungsmacht.	Mithin	ist	die	
verfassungsrechtliche	Bestimmung	nicht	lediglich	eine	blo-
ße	 Formvorschrift,	 sondern	 betrifft	 die	 Kompetenzvertei-
lung	zwischen	Legislative	und	Verwaltung.	 In	Abgrenzung	
dazu	vertritt	die	Literatur	in	Bezug	auf	Bestimmungen	zur	
Vermögensveräußerung	in	der	Hamburgischen	Landesver-
fassung,	 die	 in	 besonders	 vielen	 Fällen	die	 aktive	Beteili-
gung	 der	 Bürgerschaft	 an	 Veräußerungsentscheidungen	
vorsieht,	 dass	 bei	 Außerachtlassen	 dieser	 Beteiligungs-
rechte	das	Vorgehen	zwar	verfassungswidrig	ist.	Von	einem	
Verstoß	gegen	ein	Verbotsgesetz	i. S. d.	§ 134	BGB	wird	in	
diesen	Fällen	aber	nicht	ausgegangen,	weil	der	Beschluss-
vorbehalt	durch	die	Bürgerschaft	zur	Sicherung	ihres	Bud-
getrechts	 nur	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Senat	 und	Bürger-
schaft	 betrifft	 und	 Rechte	 Dritter	 insoweit	 nicht	 berührt	
sind.170

Im	Hinblick	auf	mögliche	Folgen	von	Verstößen	gegen	
Regelungen	 zur	Veräußerung	 von	Kommunalvermögen	 in	
den	einzelnen	Kommunalverfassungsgesetzen	der	 Länder	
werden	ebenfalls	verschiedene	Auffassungen	vertreten.

Die	 wohl	 herrschende	 Meinung	 in	 Rechtsprechung	
und	 Literatur	 propagiert	 eine	 differenzierende	 Herange-
hensweise.	 Soweit	 eine	 kommunalverfassungsrechtliche	
Vorschrift	lediglich	regelt,	dass	Haushaltsmittel	nur	in	An-
spruch	 genommen	werden	dürfen,	 soweit	 dies	 nach	den	
Grundsätzen	der	wirtschaftlichen	und	sparsamen	Verwal-
tung	erforderlich	ist,	ist	die	Vertretungsmacht	des	Kommu-
nalorgans	nicht	berührt.	 Insoweit	 liegt	 auch	 kein	Verstoß	
gegen	ein	gesetzliches	Verbot	i. S. d.	§ 134	BGB	vor.	Soweit	

eine	Vorschrift	des	Kommunalverfassungsrechts	aber	fest-
legt,	dass	 für	die	Verpflichtung	der	Gemeinde	bestimmte	
Gemeindeorgane	zustimmen	müssen,	handelt	es	 sich	ge-
rade	nicht	um	eine	bloße	Formvorschrift,	denn	die	Vertre-
tungsmacht	 kommunaler	 Organe	 wird	 beschränkt.	 Wird	
bei	der	Veräußerung	von	Kommunalvermögen	insoweit	of-
fensichtlich	unter	Wert	veräußert,	ohne	dass	ein	möglicher	
Ausnahmetatbestand	 eingreift,	 liegt	 mithin	 ein	 Verstoß	
i. S. d.	§ 134	BGB	vor	und	das	Rechtsgeschäft	ist	nichtig.171

Daneben	 wird	 aber	 auch	 die	 Auffassung	 vertreten,	
dass:
• jeder	 Verstoß	 gegen	 die	 einschlägigen	 Bestimmungen	 
	 zur	Nichtigkeit	des	Rechtsgeschäftes	führt,172

• nur	reine	Schenkungen,	die	keine	gemeindliche	Aufgaben	 
	 erfüllen,	 zur	 Nichtigkeit	 des	 Rechtgeschäfts	 führen173 

oder
• Verletzungen	 der	 Veräußerungsbestimmungen	 grund- 
	 sätzlich	 keine	 Auswirkungen	 auf	 das	 abgeschlossene	 
	 Rechtsgeschäft	haben.174

Kein	Verstoß	gegen	ein	gesetzliches	Verbot	liegt	allerdings	
nach	einhelliger	Auffassung	dann	vor,	wenn	trotz	gesetzlich	
vorgesehener	Beteiligung	der	Kommunalaufsichtsbehörde	
deren	 Beteiligung	 an	 der	 Veräußerungsentscheidung	 un-
terblieben ist.175	 Das	 Rechtsgeschäft	 ist	 insoweit	 lediglich	
schwebend	unwirksam.

Aufgrund	 der	 uneinheitlichen	 Auffassungen	 in	 der	
Rechtsprechung	 und	 Kommentarliteratur,	 die	 im	Hinblick	
auf	 die	 zivilrechtlichen	 Rechtsfolgen	 bei	 einer	 Verletzung	
der	Veräußerungsbestimmungen	 in	den	Landesverfassun-
gen	 und	 im	 Bereich	 des	 Kommunalverfassungsrechts	 be-
stehen,	 ist	 in	der	Praxis	besonders	auf	die	Einhaltung	der	
einschlägigen	Bestimmungen	zu	achten.	Insbesondere	bei	
der	 unentgeltlichen	 Veräußerung	 von	 Sammlungsgut	 aus	
kolonialen	Kontexten	durch	staatliche	Akteure/-innen,	die	
an	die	 jeweiligen	Bestimmungen	 in	den	Landesverfassun-
gen	 oder	 kommunalverfassungsrechtliche	 Bestimmungen	
gebunden	sind,	sollten	Verstöße	unbedingt	vermieden	wer-
den.	Zwar	ist	in	der	Praxis	eine	Rückforderung	der	betref-
fenden	Vermögenswerte,	die	entgegen	den	Bestimmungen	
des	 Landesverfassungsrechts	 bzw.	 des	 Kommunalverfas-
sungsrechts	 veräußert	 wurden,	 von	 den	 Herkunftsstaa-
ten	 bzw.	 Herkunftsgesellschaften	 unwahrscheinlich	 bzw.	
ggf.	 auch	bereits	 rechtlich	unzulässig.	Allerdings	birgt	 die	
unentgeltliche	Rückgabe	von	Sammlungsgut,	die	nicht	 im	
Rahmen	der	einschlägigen	Vorschriften	erfolgt	 ist,	 immer	
einen	Anknüpfungspunkt	für	die	politische	Opposition,	um	
die	 Veräußerungsentscheidung	 zu	 kritisieren	 oder	 gar	 zu	
diskreditieren.

169 Vgl.	BGH,	Urteil	v	30.01.67	–	II	ZR	35/65,	BGHZ	47,	30,	Rn. 27;	Holz-
ner,	 Art. 81	 BayVerf	 Rn. 11;	 Hoffmeyer	 in:	 Meder/Brechmann,	 Art. 81	
BayVerf	Rn. 11.
170 Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 107.
171 Duikers	 in:	Dietlein/Heusch,	 § 90	GO	NRW	Rn. 22;	BGH,	Urteil	 v.	
17.09.04	–	VZR	339/03-,	BGHZ	160,	240 ff.;	vgl.	zum	jeweiligen	Landes-
recht:	BayObLG,	Urteil	 v.	05.03.01	–	5Z	RR	174/99,	BayVBl.	2001,	539;	
ThürOLG,	Urteil	 v	 02.03.05	 –	 4	U	 943/01;	OLG	 Karlsruhe,	 Beschluss	 v.	
04.04.12	–	11	Wx	111/11.

172 Sedlmaier	 in:	 David/Stüber,	 Rn. 17 f.;	 BayOLG,	 Beschluss	 v.	
22.06.95 –	2	Z	BR	42/95	Rn. 13–15;	BayVBl.	1995,	389.	
173 Mayer,	BayVBl.	1994,	65.
174 Klang/Gundlach/Kirchmer,	§ 105	a. f.	(§ 115	n. f.)	KVG	LSA	Rn. 8.
175 Henkes	in:	Dietlein/Pautsch,	§ 92	GemO	BW	Rn. 8;	Ade	in:	Ade	et	
al.,	Rn. 592;	Rentsch/Ziertmann,	Art. 90	a. f.	(§ 89	n. f.)	GO	SH	Rn. 10.
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2.	 Öffentlich-rechtliche	Konsequenzen

Im	 Bereich	 der	 öffentlich-rechtlichen	 Konsequenzen	 ist	
zwischen	 Rechtsverstößen	 zu	 unterscheiden,	 die	 einer-
seits	 das	 Verfassungsrecht	 (a.)	 und	 andererseits	 das	 Ver-
waltungsrecht	 (b.)	 betreffen.	 Während	 gegen	 einen	 ver-
fassungsrechtlichen	Verstoß	grundsätzlich	im	Rahmen	der	
Verfassungsgerichtbarkeit	 des	 Bundes	 bzw.	 des	 Landes	
vorgegangen	werden	kann,	kann	Rechtsschutz	bei	verwal-
tungsrechtlichen	Verstößen	in	erster	Linie	im	Rahmen	der	
Verwaltungsgerichtbarkeit erlangt werden.

a. Verstoß gegen verfassungsrechtliche  
	 Veräußerungsbestimmungen

Im	Bereich	des	Verfassungsrechts	kommen	 im	Kontext	der	
Regelungen	 zur	 Vermögensveräußerung	 von	 staatlichem	
Vermögen	in	erster	Linie	Rechtsverstöße	gegen	die	für	die-
se	 Entscheidungen	 in	 den	 Landesverfassungen	 teilweise	
vorgesehenen	parlamentarischen	Beteiligungsrechte	 in	Be-
tracht.	 Während	 Uneinigkeit	 besteht,	 welche	 rechtlichen	
Konsequenzen	 diese	 Rechtsverstöße	 für	 privatrechtliche	
Rechtsgeschäfte	 entfalten,176	 könnte	 das	 verfassungswid-
rige	Vorgehen	 im	sog.	 Innenverhältnis	zwischen	Parlament	
und	Exekutive	 im	Rahmen	von	Verfahren	 vor	den	 Landes-
verfassungsgerichten	 geahndet	 werden.	 Insbesondere	 ein	
Organstreitverfahren	kommt	hier	 in	Betracht.	 In	der	Praxis	
wäre	ein	solches	Verfahren	vor	allem	bei	der	unentgeltlichen	
Veräußerung	von	Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	Kontexten	
in	Bremen	oder	in	Hamburg	denkbar,	weil	in	diesen	Ländern	
die	Landesverfassungen	weitgehende	Beteiligungsrechte	der	
Bürgerschaft	 bei	 Veräußerungsentscheidungen	 vorsehen,	
die	nicht	der	laufenden	Verwaltungspraxis	entsprechen.177

Die	 Bestimmung	 in	 der	 Bremer	 Verfassung,	 die	 die	
Kompetenz	 für	 die	 unentgeltliche	 Veräußerung	 von	 Lan-
desvermögens	grundsätzlich	der	Bremer	Bürgerschaft	zu-
weist,	 gewährt	 allerdings	 nur	 der	 Bürgerschaft	 Rechte	 in	
ihrer	 Eigenschaft	 als	 Verfassungsorgan.	 Für	 einzelne	 Ab-
geordnete	und	Gruppen	erwachsen	laut	der	einschlägigen	
Rechtsprechung	 und	 älteren	 Kommentarliteratur	 aus	 der	
verfassungsrechtlichen	Bestimmung	keine	eigenen	Rechte	
oder	 Zuständigkeiten.178	 Von	 der	 aktuellen	 Kommentarli-
teratur	wird	aber	vertreten,	dass	auch	Fraktionen	als	Teil	
des	 Parlaments	 im	 Rahmen	 eines	 Organstreitverfahrens	
die	Verletzung	der	Rechte	des	Parlaments	geltend	machen	
können,	obwohl	das	Parlament	ursprünglich	die	Maßnah-
men	gebilligt	hat.179	Begründet	wird	diese	Auffassung	mit	
dem	 Minderheitenschutz.	 Auch	 in	 Hamburg	 ist	 die	 Ver-

teidigung	der	Kompetenzen	der	Bürgerschaft	 im	Rahmen	
eines	 Organstreitverfahrens	 möglich.	 Allerdings	 können	
hier	Teile	der	Bürgerschaft	wie	Fraktionen	nur	ihre	eigenen	
Rechte	 geltend	 machen,	 Rechte	 des	 Organs	 im	 Rahmen	
einer	Prozessstandschaft	durch	die	Parlamentsminderheit	
gegenüber	dem	Senat	allerdings	nicht.180

Andere	 verfassungsgerichtliche	 Verfahren	 zur	 Über-
prüfung	 der	 Veräußerungsentscheidung	 von	 Landesver-
mögen	wie	etwa	die	abstrakte	Normenkontrolle	scheiden	
aufgrund	 des	 privatrechtlichen	 Charakters	 des	 Veräuße-
rungsgeschäfts	aus.181

b. Verstoß gegen verwaltungsrechtliche  
	 Veräußerungsbestimmungen

Während	ein	Verstoß	gegen	die	in	den	Landesverfassungen	
vorgesehenen	Beteiligungsrechte	grundsätzlich	im	Rahmen	
der	Verfassungsgerichtbarkeit	geahndet	wird,	weil	bereits	
die	 Eröffnung	 des	 Verwaltungsrechtsweg	 ausscheidet,182 
können	 Verstöße	 gegen	 die	 Veräußerungsbestimmungen	
durch	 kommunale	 Organe,	 die	 in	 den	 einschlägigen	 Be-
stimmungen	der	jeweiligen	Länder	zum	Kommunalverfas-
sungsrecht	zu	finden	sind,	ausschließlich	vor	den	Verwal-
tungsgerichten	geltend	gemacht	werden.

Im	Rahmen	eines	sog.	Kommunalverfassungsstreits	kön-
nen	 Verstöße	 gegen	 kommunalverfassungsrechtliche	 Ver-
äußerungsbestimmungen	 von	 einem	 kommunalen	 Organ	
gegenüber	 einem	 anderen	 kommunalen	 Organ	 geahndet	
werden.	Hintergrund	der	 Zuständigkeit	 der	Verwaltungsge-
richte	 in	 diesen	 Fällen	 ist,	 dass	 die	 Beziehungen	 zwischen	
den	 einzelnen	 Organen	 auf	 kommunaler	 Ebene	 verwal-
tungsrechtlicher	Natur	sind,	denn	es	handeln	weder	Verfas-
sungsorgane,	noch	ergeben	sich	die	Bestimmungen	zu	den	
Rechtsbeziehungen	 aus	 der	 (Landes-)Verfassung.183 Erstens 
ist	das	Einschreiten	der	Bürgermeister/-in	oder	ggf.	der	Kom-
munalaufsichtsbehörden	denkbar,	weil	die	Kommunalvertre-
tung	 im	Hinblick	 auf	 die	 Veräußerung	 eines	 Gegenstandes	
die	gesetzlichen	Vorgaben	verletzt	hat.	Zweitens	könnte	sich	
auch	die	Kommunalvertretung	gegen	die	Verletzung	ihrer	Be-
teiligungsrechte	bei	der	Veräußerungsentscheidung	wenden,	
wenn	 beispielsweise	 die	 Bürgermeister/-in	 entgegen	 den	
einschlägigen	 Bestimmungen	 allein	 über	 die	 Veräußerung	
entschieden	hat.	Drittens	ist	in	Fällen,	in	denen	für	die	Veräu-
ßerungsentscheidung	bei	Kommunalvermögen	die	Genehmi-
gung	der	Kommunalaufsichtsbehörde	erforderlich	ist,184 diese 
aber	verweigert	wird,	denkbar,	dass	das	zuständige	Organ	auf	
kommunaler	Ebene	auf	Erteilung	der	Genehmigung	klagt.185

Sogenannte	 Außenrechtsstreitigkeiten,	 d. h.	 Strei-
tigkeiten	 zwischen	 der	 staatlichen	 Verwaltung	 und	 dem	 

176 Siehe	oben	unter	IV.1.
177 Siehe	oben	unter	III.1.b.
178 Neumann,	Art. 101	BremVerf	Rn. 15;	BVerfG,	Beschluss	v.	27.04.82,	
BvH	1/81,	BVerfGE	60,	319	ausdrücklich	zu	Art. 101	Abs. 1	Nr. 5	BremVerf.
179 Rinken	in:	Fischer-Lescano	et	al.,	Art. 140	Rn. 32.
180 Vgl.	David,	Art. 65	HambVerf	Rn. 43,	53 f.
181 Vgl.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 109.

182 Vgl.	Stüber	in:	David/Stüber,	Art. 72	HambVerf	Rn. 109.
183 Engels/Krausnick,	§ 6	Rn. 2,	6.
184 Siehe	oben	unter	III.2.d.
185 Vgl.	 Seeberg	 in:	 Muth,	 § 79	 BbgKVerf	 Rn. 25;	 Sommer/Wath	 in:	
Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 12;	Bräse/Koops/Leder,	Art. 90	GO	SH;	
Rentsch/Ziertmann,	Art. 90	a. f.	(§ 89	n. f.)	GO	SH	Rn. 10;	für	Details	zum	
Kommunalverfassungsstreit	siehe	Engels/Krausnick,	§ 6.
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außerhalb	der	Verwaltung	stehenden	Bürger/-innen,	sind	im	
Hinblick	 auf	Veräußerungsentscheidungen	von	 staatlichem	
Vermögen	allerdings	nicht	zu	erwarten,	weil	durch	die	Ver-
äußerung	 von	 Bundes-,	 Landes-	 und	 Kommunalvermögen	
keine	Rechtspositionen	der	Bürger/-innen	berührt	werden.	
Hintergrund	ist,	dass	die	Bestimmungen	zur	Vermögensver-
äußerung	lediglich	verwaltungsinterne	Wirkung	entfalten.186

Zwar	 wird	 aufgrund	 der	 politischen	 Bedeutung	 von	
Rückgaben	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	
eine	Rüge	von	Rechtsverletzungen	 im	Rahmen	eines	 ver-
waltungsgerichtlichen	Verfahrens	 im	verwaltungsinternen	
Bereich	 zwischen	 Kommunalverwaltung	 und	 Kommunal-
aufsicht	eher	die	Ausnahme	sein.	Bestehen	allerdings	un-
terschiedliche	 Rechtsauffassung	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Ver-
äußerungsentscheidung	 zwischen	 der	 Verwaltungsebene	
und	der	Kommunalvertretung,	in	der	die	unterschiedlichen	
politischen	Strömungen	einer	Kommune	vertreten	sind,	ist	
ein	Kommunalverfassungsstreit	nicht	völlig	auszuschließen.

3. Rechtliche Konsequenzen für die  
 Handelnden

Neben	 den	 bereits	 genannten	 rechtlichen	 Konsequenzen	
von	 Verstößen	 gegen	Veräußerungsbestimmungen	 in	 Be-
zug	 auf	 Staatsvermögen	 besteht	 zudem	 die	 Möglichkeit,	
dass	 rechtliche	 Konsequenzen	 aus	 den	Veräußerungsent-
scheidungen	auch	für	die	im	Einzelfall	handelnden	staatli-
chen	Akteure/-innen	erwachsen.	Es	ist	grundsätzlich	denk-
bar,	 dass	 sich	 eine	Person	 aufgrund	der	 von	 ihr	 gefällten	
rechtsmissbräuchlichen	 Veräußerungsentscheidung	 be-
züglich	staatlichem	Vermögen	wegen	Untreue	gem.	§ 266	
StGB	strafbar	gemacht	hat.187	Insbesondere	im	Kontext	der	
unentgeltlichen	Rückgabe	von	NS-verfolgungsbedingt	ent-
zogener	Kunst	durch	staatliche	Akteure/-innen	ist	es	in	der	
Praxis	 schon	 häufiger	 zu	 Anzeigen	 gekommen,188	 sodass	
strafrechtliche	Verfahren	gegen	handelnde	Personen	(z. B.	
Museumsdirektor/-innen,	 Bürgermeister/-innen,	 Gemein-
deratsmitglieder	 etc.)	 bei	 Rückgaben	 von	 Sammlungsgut	
aus	kolonialen	Kontexten	nicht	völlig	fernliegend	sind.

Bei	einer	möglichen	Strafbarkeit	wegen	Untreue	muss	
nach	 dem	 objektiven	 Tatbestand	 eine	 Person	 entweder	
eine	 ihr	 übertragene	 Vermögensbetreuungspflicht	 miss-
braucht	haben	(§ 266	Abs. 1	Alt.	1	StGB)	oder	das	ihr	entge-
gengebrachte	 Vertrauen	 zur	Wahrnehmung	 fremder	 Ver-
mögensinteressen	verletzt	haben	(§ 266	Abs. 1	Alt.	2	StGB).	
Im	Kontext	der	unentgeltlichen	Rückgabe	von	Sammlungs-
gut	aus	kolonialen	Kontext	kommt	 in	erster	Linie	die	Ver-
letzung	der	ersten	Tatbestandvariante	in	Betracht,	weil	die	

Person,	die	über	die	Veräußerung	dieser	Vermögensgegen-
stände	entscheidet,	in	der	Regel	aufgrund	der	Bekleidung	
eines	 öffentlichen	 Amtes	 oder	 aufgrund	 der	 im	 Rahmen	
einer	beruflichen	Position	eingeräumten	Vollmachten	eine	
Vermögensbetreuungspflicht	hinsichtlich	des	veräußerten	
Sammlungsguts	 haben	 wird.189	 Allein	 die	 allgemeine	 be-
amtenrechtliche	 Treuepflicht	 begründet	 aber	 noch	 keine	
strafrechtliche	Vermögensbetreuungspflicht,	 sondern	die-
se	 ergibt	 sich	 ausschließlich	 aus	 den	mit	 dem	 konkreten	
Aufgabengebiet	 einhergehenden	 Treuepflichten.190 Diese 
Vermögensbetreuungspflicht	muss	die	betreffende	Person	
„missbrauchen“,	d. h.	im	Rahmen	des	rechtlichen	Könnens	
im	Außenverhältnis	muss	das	rechtliche	Dürfen	im	Innen-
verhältnis	 überschritten	 werde.191	 Ein	 Missbrauch	 i. S. d.	
§ 266	Abs. 1	Alt.	1	StGB	wäre	insoweit	zumindest	denkbar,	
wenn	die	für	die	Veräußerung	verantwortliche	Person	die	
Veräußerung	entgegen	den	einschlägigen	Vorschriften	auf	
Bundes-,	 Landes-	 oder	 Kommunalebene	 vorgenommen	
hat.	 In	solchen	Fällen	wird	auch	ein	zudem	erforderlicher	
Vermögensnachteil	bei	der	staatlichen	Gebietskörperschaft	
anzunehmen	 sein,	 soweit	 der	 veräußerte	Gegenstand	 ei-
nen	gewissen	Wert	hat.	Allerdings	ist	auf	subjektiver	Tatbe-
standsebene	schließlich	erforderlich,	dass	der	handelnden	
Person	der	Missbrauch	ihrer	Vermögensbetreuungspflicht	
bekannt	war	und	sie	insoweit	bewusst	gegen	die	einschlä-
gigen	 Veräußerungsbestimmungen	 verstoßen	 hat.192 Der 
Vorsatz	ist	allerdings	nur	dann	ausgeschlossen,	wenn	sich	
die	handelnde	Person	über	die	der	Pflichtwidrigkeit	oder	
den	Vermögensnachteil	begründenden	Tatsachen	 irrt.	Ein	
Irrtum	über	die	rechtliche	Bewertung	stellt	lediglich	einen	
unbeachtlichen	 Verbotsirrtum	 dar.	 Die	 fahrlässige	 Bege-
hung	einer	solchen	Tat	ist	hingegen	nicht	strafbar.	Insoweit	
wird	 eine	 Strafbarkeit	 der	 Personen,	 die	 über	 die	 unent-
geltliche	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kon-
texten	entscheidet	oder	diese	Entscheidung	umsetzt,	nur	
in	Einzelfällen	in	Betracht	kommen.

Neben	 der	 strafrechtlichen	 Relevanz	 von	 Verletzungen	
der	Veräußerungsbestimmungen	auf	Bundes-,	 Landes-	und	
Kommunalebene	können	diese	unter	Umständen	auch	diszi-
plinarrechtliche	Wirkung	entfalten.193	Dazu	müsste	die	betref-
fende	Person	entweder	eine	Pflicht	aus	dem	beamtenrecht-
lichen	Dienstverhältnis	oder	aus	dem	Arbeitsvertrag	verletzt	
haben.	Dies	ist	abhängig	von	den	Umständen	des	Einzelfalls. 

Schließlich	ist	auch	daran	zu	denken,	dass	bei	der	Per-
son,	die	die	Veräußerung	ohne	Rücksicht	auf	die	geltenden	
Bestimmungen	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalebe-
ne	in	die	Wege	geleitet	hat,	Regress	für	einen	entstande-
nen	Schaden	genommen	werden	könnte.194	Auch	in	diesem	
Fall	muss	 der	 betreffenden	 Person	 eine	 Pflichtverletzung	
zur	 Last	 gelegt	 werden	 können,	 die	 nach	 den	 konkreten	
Umständen	des	Einzelfalls	zu	bestimmen	ist.

186 Vgl.	für	Details	zum	Außenrechtsstreit	siehe	Engels/Krausnick,	§ 6	Rn. 3.
187 Vgl.	Krenz,	S. 310.
188 Vgl.	z. B.	Welt,	„Rückgabe	der	‚Füchse’	gestoppt“,	9.	Juli	2021,	https://
www.welt.de/regionales/nrw/article232398929/Strafanzeige-gegen-Resti-
tution-Rueckgabe-der-Fuechse-gestoppt.html	(letzter	Zugriff	23.09.23).
189 Vgl.	Dierlamm	in:	Joeks,	MüKO,	§ 266	StGB	Rn. 38 f.;	Fischer,	§ 266	
StGB	Rn. 17.	

190 Dierlamm	in:	Münchner	Kommentar,	§ 266	Rn. 71	m.	w.	N.
191 Dierlamm	in:	Münchner	Kommentar,	§ 266	Rn. 133.	Vgl.	für	Details	
Fischer,	§ 266	Rn. 24 ff.
192 Vgl.	für	Details	Fischer,	§ 266	Rn. 172 ff.
193 Sommer/Wath	 in:	Dietlein/Ogorek,	§ 109	HGO	Rn. 12;	Sedlmaier	
in:	Dietlein/Suerbaum,	Art. 75	Rn. 19.
194 Ebenda.
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Wegen	der	bestehenden	gesetzlichen	haushaltsrechtlichen	
Vorgaben	 zur	Veräußerung	 von	 Staatsvermögen	auf	Bun-
des-,	Landes-	und	Kommunalebene	bestehen	in	der	Praxis	
bei	 der	 unentgeltlichen	 Veräußerung	 von	 Sammlungsgut	
aus	 kolonialen	 Kontexten	 verschiedene	 Probleme,	 die	 im	
Folgenden	zunächst	zusammengefasst	werden	sollen	(1.),	
bevor	mögliche	Handlungsoptionen	 der	 zuständigen	 Ver-
waltungsebenen	aufgezeigt	werden	(2.).

1. Probleme in der Praxis

Im	 Bereich	 der	 haushaltsrechtlichen	 Bestimmungen	 auf	
Bundes-	 und	 Landesebene	 bestehen	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialem	Kontext	vor	
allem	zwei	Probleme:

• Erstens	 sind	 die	 rechtlichen	 Möglichkeiten	 zur	 Ver- 
	 äußerung	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kon- 
	 texten	unter	vollem	Wert	bzw.	unentgeltlich	bisher	sehr	 
	 beschränkt.	Zwar	besteht	grundsätzlich	die	Option	nach	 
	 der	BHO	für	alle	Haushaltsordnungen	auf	Bundes-	und	 
	 Landesebene,	in	den	für	einen	bestimmten	Zweitraum	 
	 von	 ein	 bis	 zwei	 Jahren	 geltenden	 Haushaltsgesetzen	 
	 bzw.	Haushaltsplänen	die	unentgeltliche	Rückgabe	von	 
	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 pauschal	 zu 
	 zulassen.	 Dies	 ist	 aber	 lediglich	 in	 den	 Haushalts- 
	 gesetzen	 von	 Baden-Württemberg	 für	 die	 Jahre	 2020	 
	 bis	 2024,	 von	 Bayern	 für	 das	 Jahr	 2021	 bis	 2023	 und	 
	 von	Hessen	für	das	Jahr	2023	sowie	 im	Haushaltsplan	 
	 des	 Bundes	 für	 die	 Jahre	 2021	 bis	 2023	 umgesetzt	 
	 worden.	Folglich	muss	bisher	die	unentgeltliche	Rück- 
	 gabe	in	den	übrigen	Bundesländern	haushaltsrechtlich	 
	 über	allgemeine	Ausnahmetatbestände	 in	den	 jeweili- 
	 gen	 Haushaltsordnungen	 im	 Einzelfall	 gerechtfertigt	 
	 werden,	die	zum	einen	sehr	restriktiv	auszulegen	sind	 
	 und	zum	anderen	keine	gute	Grundlage	für	die	Entwick- 
	 lung	einer	einheitlichen	Rückgabepraxis	im	Hinblick	auf	 
	 Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	bieten.
• Zweitens werden die divergierenden Auslegungen der  
	 Ausnahmetatbestände	zudem	dadurch	verstärkt,	dass	die	 
	 Verwaltungsvorschriften	zu	den	Haushaltsordnungen	sich	 
	 in	vielen	Fällen	erheblich	voneinander	unterscheiden.	Für	 
	 die	 unentgeltliche	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 auf	 
	 Grundlage	 der	 explizit	 in	 den	 Haushaltsordnungen	 ge- 
	 regelten	 Ausnahmetatbeständen	 ergeben	 sich	 aus	 den	 
	 unterschiedlichen	Verwaltungsvorschriften	insoweit	viel- 
	 fältige	Probleme	bei	der	Ausgestaltung	eines	bundesweit	 
	 einheitlichen	Rückgabeverfahrens.

Im	Hinblick	auf	das	Verfassungsrecht	wird	die	Rechtslage	
zudem	dadurch	verkompliziert,	dass	es	in	einigen	Ländern	
Bestimmungen	in	den	Landesverfassungen	gibt,	die	stärkere	 
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Beteiligungsrechte	 für	 die	 Landesparlamente	 vorsehen.	
Ob	 und	 in	 welcher	 Form	 sich	 diese	 Regelungen	 bei	 der	
praktischen	Ausgestaltung	von	Rückführungsverfahren	für	
Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 auswirken	 wer-
den,	bleibt	abzuwarten.

Schließlich	 setzt	 sich	 das	 allgemeine	 Vereinheitli-
chungsproblem	auf	kommunalrechtlicher	Ebene	fort.	Auf-
grund	der	Vielzahl	kommunaler	Gebietskörperschaften,	die	
im	Bereich	des	Haushaltsrechts	im	Allgemeinen	und	damit	
auch	bei	der	Veräußerung	von	Kommunalvermögen	im	Be-
sonderen	 aufgrund	 der	 kommunalen	 Finanzhoheit	 einen	
großen	Gestaltungsspielraum	genießen,	erscheint	hier	eine	
Vereinheitlichung	der	Rückgabeverfahren	für	Sammlungs-
gut	aus	kolonialen	Kontexten	wie	ein	aussichtsloses	Unter-
fangen.	Zwar	wird	auch	nach	allen	kommunalverfassungs-
rechtlichen	Gesetzen	der	Länder,	die	die	Voraussetzungen	
für	 die	 Veräußerung	 von	 Kommunalvermögen	 enthalten,	
die	Unter-Wert-Veräußerung	von	Kommunalvermögen	zur	
Erfüllung	öffentlicher	Interessen	für	möglich	gehalten.	Die	
endgültige	Entscheidung,	wann	ein	die	Unter-Wert-Veräu-
ßerung	 rechtfertigendes	 öffentliches	 Interesse	 anzuneh-
men	ist,	obliegt	aber	der	Entscheidung	des	jeweils	zustän-
digen	Kommunalorgans.

2.	 Mögliche	Handlungsoptionen

Trotz	der	vielfältigen	Probleme,	die	einer	Vereinheitlichung	
eines	 haushaltsrechtskonformen	 Rückgabeverfahrens	 für	
Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten	auf	den	verschie-
denen	Verwaltungsebenen	entgegenstehen,	sind	auf	allen	
Verwaltungsebenen	Änderungen	denkbar,	die	zu	Verbesse-
rungen	führen	könnten.	In	einem	ersten	Schritt	geht	es	zu-
nächst	darum,	mögliche	Änderungsoptionen	zu	benennen,	
ohne	im	Detail	auf	die	Umsetzbarkeit	einzugehen.

Auf	Bundesebene	sind	folgende	Änderung	von	gesetz-
lichen	 Vorgaben	 oder	 des	 internen	 Verwaltungshandelns	
denkbar,	um	die	Rückgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonia-
len	Kontexten	zu	vereinfachen:

• Auf	 gesetzlicher	 Ebene	 im	 Kompetenzbereich	 des	 
 Bundes:

 ¾ Änderung	 der	 Bundeshaushaltsordnungen	 dahin- 
		 gehend,	 dass	 weitere	 allgemeine	 Ausnahmeregeln	 
		 zur	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	die	auf	Samm- 
		 lungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 zugeschnitten	 
		 sind,	aufgenommen	werden

 ¾ Wiederkehrende	Aufnahme	der	bereits	im	Bundes- 
		 haushaltsplan	 für	 das	 Jahr	 2021	 aufgenommenen	 
		 Ausnahmeregelung,	 die	 die	 unentgeltliche	 Abgabe	 
		 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 als	 
		 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräußerung	 zu	 vollem	 
  Wert erlaubt
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• Auf	 der	 Ebene	 der	 internen	 Verwaltungstätigkeit	 des	 
	 zuständigen	 Bundesministeriums:	 Angleichung	 von	 
	 relevanten	 Verwaltungsvorschriften	 bzw.	 Aufnahme	 
	 von	 Hinweisen	 zum	 Umgang	 mit	 Sammlungsgut	 aus	 
	 kolonialen	Kontexten.

Auf	Landesebene	sind	folgende	Änderung	von	gesetzlichen	
Vorgaben	 oder	 des	 internen	 Verwaltungshandelns	 denk-
bar,	 um	 die	 Rückgabe	 von	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	
Kontexten	zu	vereinfachen:

• Auf	 gesetzlicher	 Ebene	 im	 Kompetenzbereich	 des	 
 Landes:

 ¾ Änderung	 der	 Bestimmungen	 in	 den	 Landesver- 
		 fassungen,	d. h.	 je	nach	 Land	ggf.	 stärkere	Begren- 
		 zung	des	Parlamentsvorbehalts

 ¾ Änderung	 der	 Landeshaushaltsordnungen	 dahin- 
		 gehend,	 dass	 weitere	 allgemeine	 Ausnahmeregeln	 
		 zur	Veräußerung	unter	vollem	Wert,	die	auf	Samm- 
		 lungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 zugeschnitten	 
		 sind,	aufgenommen	werden

 ¾ Änderung	 der	 Landeshaushaltsgesetze	 bzw.	 des	 
		 Landeshaushaltsplans	dahingehend,	dass	die	unent- 
		 geltliche	Abgabe	von	Sammlungsgut	aus	kolonialen	 
		 Kontexten	 als	 Ausnahme	 von	 Gebot	 der	 Veräuße- 
		 rung	zu	vollem	Wert	zugelassen	wird195

 ¾ Änderung	der	Gemeinde-	bzw.	Kreisordnungen	oder	 
		 Kommunalverfassungsgesetze:	z. B.	Abschaffung	des	 
		 Genehmigungserfordernisses	von	Veräußerungsent- 
		 scheidung	der	Gemeinde	durch	Kommunalaufsichts- 
		 behörden	(soweit	vorhanden)

• Auf	 der	 Ebene	 der	 internen	 Verwaltungstätigkeit	 der	 
	 zuständigen	Landesministerien:

 ¾ Angleichung	 von	 relevanten	 Verwaltungsvor- 
		 schriften	 bzw.	 Aufnahme	 von	 Hinweisen	 zum	Um- 
		 gang	mit	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten

 ¾ Runderlasse	 an	 Kommunalaufsichtsbehörden	 zum	 
		 Absehen	von	Genehmigungsvorbehalt	bei	der	unent- 
		 geltlichen	Veräußerung	von	Sammlungsgut	aus	kolo- 
		 nialen	Kontexten

Auf	 kommunaler	 Ebene	 sind	 Änderung	 von	 gesetzlichen	
Vorgaben	nicht	denkbar,	weil	es	sich	bei	den	für	die	kommu-
nale	Ebene	geltenden	Gemeinde-	und	Kreisordnungen	bzw.	
Kommunalverfassungsgesetzen	um	Landesgesetze	handelt.	
Allerdings	 ist	 im	Hinblick	auf	das	 interne	Verwaltungshan-
deln	 die	 Entwicklung	 von	 gemeinsamen	 Positionen	 zum	
Umgang	 mit	 Sammlungsgut	 aus	 kolonialen	 Kontexten	 im	
Rahmen	der	verschiedenen	kommunalen	Spitzenverbände	
(z. B.	Deutscher	Städtetag,	Deutscher	Städte-	und	Gemein-
debund,	Deutscher	Landkreistag)	denkbar.

195 Ausnahmeregelungen	in	§ 8	StHG	BW	2020/2021	und	§ 8	StHG	BW	
2022	sowie	in	§ 8	HaushaltsG	Bay	2021	können	als	Beispiel	dienen.
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